
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1798)

Rubrik: Gesezgebung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der schweizerist
heraus

von Escher
Mitglieder» der g«sezgebe»de»

Hundert fünf und
Drittes

Zürich, Sonnabends de

Gesezgebung.
Senat, 4. September«

(Fortsezung.)
Der Beschluß welcher erklart, daß die Vettheilung

der Zürcherschen Zunstgüter in àtu bis zu all-
gemeinen gestrichen Verfügungen über die Zunstgüter
bleiben soll, wird verlesen. Usteri schlägt eineKom-
mission vor, die er alsdenn bitten will, Bemerkungen
über die Beschaffenheit dieses gegenwärtigen Zusian-
des der Vertheilung, welche er kurz mittheilt, in Betracht
zu nehmen. Meyer v. Arb. stimmt bei, und will
die Kommission soll untersuchen, ob diese Zunstgüter
Gemeiudgüter find oder nicht; er glaubt das leztere.
Gen hard findet keine Kommis ou nothwendig; er
will annehmen. Münger und Dolder stimmen für
die Kommisston. Kublt mcmt, der grosse Rath hatte
lieber gleich das allgemeine Gesez geben sollen; und
will eben um dieses zu erhalten, verwerfen. Mittel-
holz er verwirft den Beschluß, das Arrete des Dnek-
toriums v. 16. Juni soll gehandhabt werden. Crauer
stimmt fur Annahme oder «ine Commission. Bay
fur Annahme. Barras findet, der iz. §. der Kon-
Dilution erklärt alle Guter von Corporation«« für ver-
äusserlich; also auch für vertheilbar; er begreift nicht
worauf das Direktorium sein Arrete vom 16. Juni
gründen konnte; er will den Beschluß verwerfen; indem
die Zünfte in Folge der Konstitution ihre Güter thei»,
lcn können. Lang spricht gegen Barras; eine solche
Verwerfung wurde die größten Unordnungen in der
Republik veranlassen; es müsse erst ausgemacht wer-!
ven, ob diese Zunftgüter nicht etwa Nationalgüter î

seyen, wenn sie den ehemaligen Oligarchen gehört
haben; er stimm? für die Kommsson. Fuchs ver-
wirft den Beschluß; es müsse ausgemacht werden, ob
jene Güter Eigenthum der Zunftmitglieder waren oder
mcht; im ersten Fall müssen sie frei theilen können,
«n lezten das Getheilte zurükstcllen. kaflecherc
will annehmen. Gen h a rd zeigt etwas aus ben De-
batten des grossen Raths über diesen Gegenstand, das,
wie er sagt, ihm diesen Augenblik von einem Mit.

)e Republikaner
> egeb en

und Usteri,
Zthe der helvetische» Republik.

fünfzigstes StüS.
Quartal.
r 29. September 1798.

gliede des grossen Rathes gesagt werde, an. Usteri
bemerkt, es sey sehr unanständig daß ein Mitglied des
grossen Rathes, durch das Organ eines Senators
zum Senat spreche» wolle. — Was die Sache selbst
betrift, so könne die Verwerfung des Beschlusses keine
andere Folge haben, als daß der Minister des Innern
auf seiner verlangten Rükgabe des bereits getheilten
Gutes bestehen würde. — Die Kommission wird an»

genommen, und in dieselbe geordnet Kubli, Crauer,
Usteri, Lüthi v. Sol. und Barr.as.

Stammen und Rahn erhalten für drei W»<
chen Urlaub.

Grosser Rath, 5. September.
Roßt und Bäsler begehren die Zurüknahme

der gestern beschloßnen Tagesordnung über die Bitt»
schrift von Ascona, indem dieselbe übel verstanden
ward, und sie wünschen daß der Gegenstand eincr
Kommission zugewiesen werde. Zimmer mann be-

gehrt Beibehaltung des gestrigen Beschlusses, indem
die auf die Konstitution motivirte Tagesordnung ganz
befriedigend für die Gemeinde Ascona sey. Pelle-
gr ini folgt Zimmermann. Weber unterstüzt R ossi,
indem die Tagesordnung für AScona nicht hinlänglich
befriedigend und selbst undentlich sey. Zanettini
folgt Webern, und anerbietet sich als Mitglied zu der
zu ernennenden Kommission, indem er die Localitäten

i von Ascona kennt. Die gestern deschloßne Tagcsord»
- nung wird zurükgenommcn. — Escher sagt, auf diese
zurükgenommne Tagesordnung hin, können wir die
Bittschrift von Ascona keiner Kommission übergeben,
indem wir noch keine Gesetze über Erzichungs - und
Untcrrichtsanstalten gemacht haben, und auch noch
nicht im Fall find hierüber Gesetze zu machen folglich
ist es für einmal nur noch um provisorische Verfügun-
gen zu thun, mit denen wir uns nicht abgeben sol»
len, daher fodre ich Verweisung dieser Bittschrift an
den Minister der Erziehung und der Wissenschaften.
Dieser Antrag wird einmüthig angenommen.

Kühn legt einen neuen Entwurf über Einrichtung
von Friedensrichtern und Friedensgerichten in der hel-



vensHèi, Republik, vor. Da nach -Verlesung des

teutschen Gutachtens steh die meisten Mitglieder ent.-

fernen, und wahrend der Verlesung des französischen

Rapports sich kaum mehr 40 Mitglieder vorfinden,
so begehrt Guter, daß der Präsident in Zukunft
den Mitgliedern verbiete sich in solcher Anzahl zu ent»

fernen, indem ja nichts mehr als Hute und leere

Bänke vorhanden seyen. — Wyder begehrt, nach

gänzlicher Verlesung des Rapports, d^ß er 6 Tage
auf dem Bureau jur Untersuchung liegen bleibe.

Zelio folgt, und will daß dieser Rapport auch zu.

gleich ins Italiänische über ezt werde. Cartier
dankt der Kommission sur die vortrcfliche A.beit, u»o
bittet daß die lateinischen Wörter die darinn enthal
ten sind, ins Deutsche übersezt werden, übrigens soigt
er Wyder. Escher glaubt, dieses Gutachten und d,e

Annahme desselben sey von so grosser Wichtigkeit und

Einfluß auf die ganze Republik, daß da,selbe er,r
müsse gcdrnkc werden, damit jedes Mitglxd dasslbe
gchö ig untersuchen könne, ehe eS berathen wird.
Gysendörfer und Hüssi folgen Eschern, und bit,
ten die italiänischen Mitglieder, die Ucbersetzuiig selbst

zu übernehmen. Billeter folgt ganz Hussi. Jo-
mini glaubt, der D>uk wäre der Dringlichkeit der

Sache hinderlich, »nd daher folgt er Wydern. Wy-
der soigt nun auch Eschern, bittet aber um Beschleuß

niguug. Marcacci folgt Eschern, und bittet um
Vollmacht für die italiänischen Deputaten sich einen

Dollmttsch zu verschaffen. Perighe will mit dem

Druk des Rapports abwarten bis derselbe angenom-
men sey. Eschers Antrag wird angenommen.

Merz berichtet aus dem Kanton Sentis über

die innern Unruhen, welche durch die gefederte Eid-
leistling entstanden sind; er bezeugt daß diejenigen

Gegenden welche zuerst die Koustitution angenommen
haben, eifrig für ihre Beschützung gestimmt sind, u»d

sich schpn ein beträchtliches Truppencorps von Freu

willigen zusammen vereinigt habe, um die aufrührn
scheu Gegenden zur Ruhe zu zwingen. Er anerbietet
sich, in einer geheimen Sitzung noch mehr Nachr-ch-
ten zu geben. Zimmermann sagt, neben den Um

ruhen welche die Eidesleistung verursacht, und gegen
die wir schon gehörige Maaöregeln genommen haben

giebt es roch andere Unruhen, welche durch öffeutlich
gcdrukte Blätter veranlaßt werden können: von dieser

Art Blätter ist le kôZeneràr par ke^monä in Lau

saune, der unter dem Titel einer B'tt christ, einen

Au'saz enthält, der wahren Aufruhr predigt; ich be-

gehre daher daß das Direktorium aufgesodert werde

sirenge Maaßregel» gegen dieses Blatt und seinen Her»

ausgcdcr zu nehmen. Dieser Antrag wird sogleich

angenommen.
Verfolgte Patrioten von Blberisch, im Kam

ton Solothurn, schildern die traurige Lage in der sie

während ihrer Verfolgung waren, und welche weit

unglüklicher war, als diejenige deS Stadtpatrioten
rsi S. 42tt.) weicher großmüthig die erlittne Unbill
vergessn wolle; sie klagen über ungleiche Behandlung
der Stadtpatrioten und der Landpatrioten, welche lej-
tere allein entwafnet seyen, und begehren mehr Gleich'
heil und neue Behandlung des Patrivtenentschädi»
gungsgeschasts. Cartier fodert über die Entschädi,
gung Vertagung bis nach Behandlung des Rapports,
und über die Ungleichheit Verweisung a» das Duck-
torium, welches derselben zu steurcn wissen werde.

Billeter soigt, und will daß alle Bittschriften der

verfolgten Patrioten auf das Bureau zur linkers«»

chung gelegt werden. Cartiers Antrag wird an»

genommen.
Eine Bittschrift von vielen Bürgern aus Morsee

im Kanton Lunan, macht Einwendungen gegen die

Beschlüsse des grossen Raths über Mumzipalikättn
und über Jagd, indem sie erster» der Gleichheit, lez«

lern dem Eigenthumsrccht nachtheilig ansehen; sie

empfiehlt dagegen die Abschaffung der Feudalrechte
und die Einrichtung der Friedensrichter. Capani
fodert daß diese Bittschrift zum Gebrauch der über diese

Gegenstände niedergesezten Kommission auf dein Bu-
reau liegen bleibe. Trösch folgt, und will den Bär»

gern von Mor ee schreiben, daß die Gesezgebec Heb
velicns das Volk unter dem Baum der Feudalrechte

weggenommen haben, um es unter den Baum der

Freiheit zu stellen, und daß es hoffentlich »ie mehr

unter den alten Baum zurükkehren müsse. Cartier
folgt auch, bemerkt aber daß man eben eine im ste-

Zeneràur enthaltene Bittschrift beim Direktorium an-

klage, und nun diese doch annehmen wolle, er fodert
also Rüknahme des vorigen Beschlusses. Kühn wi-

derlegt Cartier, weil man jenes Blatt nicht der ent-

haltnen Bittschrift als Bittschrift, sondern der auf-

nchrerischcn Aeusserungen wegen anklage, da es hin-

gegen allen Bürgern frei stehe ihre Einwendungen ge-

gen Beschlüsse anständig der Gesezgebung vorzulegen;
er folgt also Capani, dessen Antrag angenommen wirr -

D>e Gemeinden Bözen und Etingen im ^strikt Brugg, welche leztes Jahr von der Vieh.cuchê

litten, und zu Unterdrückung derselben grosse A»foM-

rungen machen mußten, bitten um diejenige Ermcha-

digung, welche ihnen nach den alten Gesetzen zukoni-

men sollte. Herzog unlerstüzk diese Bitte, indem er

glaubt, die Verpflichtungen der alten Regierungen,

wenn sie auf so zwekmässigen Einrichtungen beruhten

wie die alten Polizeigesetze gegen Viehseuche» waren,

müssen gehalten werden: er empfiehlt daher die e G

meinden zu dergefoderten und gerechten Enttchadlguê
Escher unrerstüzt diese Bitte aus zweifachen Gru>>re -

weil einerseits das was bei einer Viehseuche zu-?e

mung derselben gethan wird, zur Sicherheit fur
benachbarten Staatsbürger geschieht, also der ou

diese Maasregel Beschädigte volles Recht auf Ew«"



tung seines dadurch erlittenen Schadens hat, und
weil anderseits mit dem Staatsvermögen der alte»
Kmtone die Rcpubl k auch ihre Schulden und Vcr-
pfl'chkungen übernahm: daher fodert er Verweisung
dieser Bittschrift an das Direktorium, welches eben-
falls die Rechtmasslgkeit dieser Foderung erkennen,
und also derselben entsprechen werde. Cartier will
dieien G g .»stand, und einen allgemeine» G^fttzesvor-
schlag hierüber an eine Kommission weisen. Trösch
folgt Caitttr. Billeter folgt Eschern, und will
fur die zukünftigen Maas egen eine Kommisston nie-
benetzen, Ko ch sagt- die Viehzucht ist einer der vor-
nehmsteu Ernährungszwcige Helvetiens, und daher
auch von der ersten Wichtigkeit, dieselbe zu sichern:
aljo waren wohl diese Maasregeln der Berner Re--
gierung hierüber sehr zwckmasstg; diesem zufolge, und
leibst nach dem 9. § der Konstitution, ist diese Fode-
rung eine heilige Schuld: daher fsdere auch ich Ver-
Weisung an das Direktorium, um der Federung, nach
Untersuchung der Rechnung, Zu entsprechen, übrigens
aber glaubt er, könne man sich noch nicht mit Poli-
jei der Viehzucht beschäftigen, und dürfe sich ruhig
auf die alten Ordnungen verlassen, daher fodert er
über die weitern Antrage Tagesordnung. Zimmer-
u>ann folgt ganz Koch, will aber die Rechnung durch
den Polizeiminister untersuchen lassen. Kühn sagt, so

nachlässig im vormaligen Kanton Bern die medicinischc
Polizei sur Menschen war, so vortreflich war sie für
das Vieh, daher können wir nichts bess rs thun als
dieselben beibehalten und die Bittschrift zu diesem
End hm an den Minister des Innern weisen; übri
gens aber ist dieser Gegenstand der Mcdicinalprsti; i
so wichtig, daß ich Niedersetzung eincr Commission
fodere und derselben die Kenntnisse des Mini
sters des Innern und die medicinische Polizei von
Frank zur Berathung anempfehle. Der Grundsatz
der Entschädigung wird anerkannt, die Bittschnfi
selbst an das Direktorium gewiesen und über den
allgemeinen G'g-nstand eine Commission niedergesezt
in die Cartier, Guter, Wyder, Vetsch und
und Pozzi geordnet werden.

Oberst A nLcr m at in Piemontesischen Diensten
bittet im Namen aller in diesem Dienst stehenden
Schweizer, um Beibehaltung dieses Kriegsdienstes,
indem dee König von Sardinien', so wie Kp in en
IM Bund mit Franke ich stehe und diese Truppen
schon mit den frank ch n gesiegt haben und jeden Au-
genblik bereit seien, wenn cs die Noth erfodere, zur

cschutzung des -t r'ands herbeizueil-n. Kühn
sagt, die Fe ge üb r Fortsetzung der W rbung für
diesen îrí-gsdtenst ist kehr wÜchtig, daher soll dieselbe
einer Cs.n nisgo.n zuge v.esn und wegen den gegen-
Wirtig » Z itu nstäuven das Direktorium eingeladen
werden, sein U'th il hierüber dem grossen Rath mi
Mheiien. Koch stimmt be< und bemerkt, daß schon

eine Commission hierüber niedergesezt sey, welcher
man die Sache zuweisen könne. Beide Anträge wer-
den angenommen.

Die Gemeinde Fächingen im Kanton Bern bittet
um eine eigne Salzbude, um nicht mehr ihr Salz
in Bern selbst abholen zu müssen. Kühn sagt, da
der SalzhandU dem Direktorium als Regal übergeben
wurde, so gehört ihm auch der Detail über seine
Ausübung, folglich sollen wir diese Bittschrift demftl»
den zuweisen. Angenommen.

Das Vollzichungsdirektorium übersendet cine
Bittschrift deS B. Bv v ard, der als verfolgter Pa»
triot gegen AltRathsherr Fischer von Bern als
seinen Verfolger klagt, und daher Entschädigung von
demselben fodert, die sich auf rcx> Dublonen belauft.
Chenaud fodert Verweisung an den Iusiizministcr
weil hier der Kluger seinen Beklagten persönlich kennt.
Carrard fodert Vertagung, weil sich dieser Patriot
im gleichen Fall mit den übrigen beschädigten Pa-
rrioten befindet. DeloeS folgt Carrard ganz.
Die Vertagung wird angenommen.

Elisabeth Müller von Rhynau begehrt Ent
schädigung vom Kloster Rhynau wegen Beraubung
eines Taferenrechts. Auf Secretans Antrag wird
der Gegenstand dein Justizminister zugewiesen.

Färber Es linger von Zürich klagt, daß er
durch einen Machtspruch der alten Regierung verbannt
wurde, und nun zurükkomme, aber von semer Zunft
zur Schmieden, von der Zunftgüteeverlheiluiig ausge»
schlössen worden sey, daher fodert er Widerrufung
seines Urtheils. Auf Z m mer m a n n s Antrag geht
man zur Tageso dnung, indem die Sache vor die
Berichte gehört.

Die A menpflege der Gemeinde Lntry und Sa»
vigny im Leman klagt über eine falsche Bittschrift,
die in Rüksicht auf sie der Gefezgrbung eingeliefert
wurde; sie fodert daher Untersuchung und Rcchtftrti-
gung. Delocs will eine Ab chr-ft der anzckiaglen
B t.sehr ft ausliefern und dann dem Klager überlassen

seine Klage vor G-richt zu verfolgen. Seeretan
folgt, will aber den Gegenstand erst von der wegen
der ersten Bitt chnft nledergeiezten Commission unter-
suche» lassen. Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet eine B ttschnfc der

Gemci.de G-rlefingen im Kanton B rn, de das
Erb eines unehüchen Kindes, dessen Erziehung sie zum
Tdeil besorg-e, mit dessen Matter theilen zu dürten

bittet; das Direktorium empfiehlt selbst die Bitte,
welche genehmigt wird.

Pellegrini fodert fur 8 Tag Urlaub, der ihm
gestattet wird.

Das Frciburgi'sche Kantonsgericht bezeugt, daß
seine Mitglieder nicht wie sie raut dem L'nsanner
Bulletin angeklagt worden sin', Advokat"., und
Richter zugleich seyen. Chenaud jagt, die Sache
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beruhe auf einer Irrung des Zeitungsschreibers, die

berichtigt werde; daher fodert er Tagesordnung.
Ca r r a rd folgt. Escher folgt, indem das Kam
tonsgericht den irrigen Zeitungsschreiber vor den Ge-
richten belangen könne. Koch sagt, die Sache ge-
winne Wichtigkeit, weil diese Zeitung den Namen ei--

nes offiziellen Bulletins führe, da doch die VerHand-
lnngen der Räthe in demselben nicht off-ziel sind;
er will also hierauf begründete Tagesordnung, und

durch das Direktorium in jenes Blatt einrücken lassen,

daß unsre Verhandlungsberichte nicht offiziel seyen.

Z-immermann glaubt, man soll in eine solche Zei-
tungssache gar nicht einlretten und folgt einzig dervon
K o ch gefoderten Erklärung. 5k och folgt nun auch

Zimmermann. Capani beharret aus Kochs er-
stem Antrag. Carmintran folgt ssapani; Ehe
naud stimmt Zimmer mann bei. Kuh» folgt
Kochs ersiemAntrag. Secretan folgt Zimmer-
mann, besonders da man in diesem Bulletin meist

finde, was man nicht gesagt habe. Man geht zu
der auf das Protokoll begründeten Tagesordnung.

Senat, 5. September.
DvlderundBerthollet b richten im Namen s

einer Commission über den die Pulver - und Salpe- H

terfabrikation betreffenden Beschluß. Sie anerkennen ê

den Grundsatz des Beschlusses sowohl als die Dring- ^

lichkeit; wundern sich aber wie der grosse Rath da-^
mit z Monate — seil der Aussoderung des Direkt»-
riums, habe zögern können; sie finden dann aber
die verbolne Einführung alles fremden Salpeters für
Partikulare, zn sehr und unnöthig die Freiheit beein-

trächtigend, indem der Salpeter ausser der Pulver-
fabrikation, zu vielen andern Gewerben erfoderlich
ist, und rathen desnahen zur Verwerfung. Lüthi
v. Langnau ist gleicher Mciiung; er meint durch
K. nähme des Beschlusses würden viele Künstler ganz 5

brodlos werden; er findet auch die Freiheit der Par- '
titular - Pulvermühlen allzusehr und ungerecht be-

schränkt. Meyer v. Ar bon spricht in gleichem
Sinne. Der Beschluß wird verworfen.

Man wirft die Frage auf: ob Morgen au dem

allgemeinen Feiertage des protestantischen Helvetiens,
Sitzung gehalten werden soll? M u r et glaubt ja,
nach dem Gottesdienst. Devevey glaubt, man
habe früher, an einem hohen Feste der Katholiken,
die Sitzung ausgesezt, und soll nun also das nein-
liche auch gegen die protestantische Kirche thun.
Ruepp ist gleicher Meinung. Meyer v. Arbon
und Lüthi v. Langnau wollen keine Sitzung ha-
den um keinen Anlaß zu Aergerniß oder Mißdcutun-
gen zugeben. Laflechere möchte den gesammten
Senat erst den Gottesdienst besuchen und hernach

Sitzung halten lassen; indem wir alsdann dem Va-
tttland dienen, werden wir den Gottesdienst auf die

würdigste Weise fortsetzen. Mü « ger WM keine Ei-
tzung; es wäre dann, daß ausserordentliche Geschäfte
vorfielen. Stapfer will keine Feiertage einkükrcn,
an denen er nichts so heiliges und die er uicht für so

nothwendig ansieht, als die Arbeiten für's Vaterland.
Meyer v. Arbon widersezc sich der Sitzung; er

will die Heiligkeit des Tages auf alle Weise erhalten,
indem Religion gegenwärtig nöthiger als je sey.

Crauer will dem Präsidenten überlassen, Sitzungzu
halten oder nicht. Lüthi v. Sol. wundert sich,

daß dieser Gegenstmd hier überall zurSprache komme;
die Gewissensfreiheit eines jeden soll unbcscliränktftyn,
und das Direktorium sollie keine religiösen Feste ê
ordne». Er verlangt Tagesordnung; der Präsident
werde nach Beschaffenheit der vorhandenen Gsschä te

Sitzung veranstalten oder nicht. Man geht zur Za-

gesvrdnung über.
Der Beschluß, welcher „in Betracht, daß es fur

die innere Ruhe dcrRepublik wichtig ist, gegen fremde

und einh umische Emissairs strenge zu verfahren, und

denUmmuf aufrührerischer Schriften zu verhindern--
das D rektorium einladet, dagegen die kraftigsten und

zwekiiiäs'<g!ken Maaßregeln zu ergreifen „ wird ver-

l sen. Usteri : Wir haben be etts vor ein paar Tagen

von dem grossen Räch emen Beschluß erhalten, durch

w ichen das D relto ium eingeladen ward, gegen die

Rebellen im Innern die kräftigsten, schleunigsten und

zwekmassigsteu Maaßregeln zu ergreifen; ich habe der

Annahme desselben beigestimmt; jedoch einzig, wen

ich diesen Beschluß als eine öffentliche Erklärung der

Gesezgeber ansah, daß sie sämtlich das Benehmen

der Rebellen nicht Nur mit Abscheu ansehen, sondern

allen, vom Direktorio gegen sie getroffnen und zu tref-

senden Verfügungen ihren gänzl chen Beifall geben,

und weil ich eine solche Erklärung unter den Men-
wärtigcn Umstanden für das Publikum und die ossenl-

liche Meinung wicht'g und nüzlich glaubte; aus jedem

andern Gesichtspunkt hätte ich den B-Muß vcrwer

sen müssen; denn es versteht sich wohl von selbst', das

das Direktorium Pflicht auf sich hat, gegen Rebelle

strenge zu verfahren ; wir haben keine Grunde zu zwei-

fein, daß es seiner Pflicht bis dahin ein Genüge ge

leistet habe; und doch macht man dem, tvelchenw

einladet, seine Pflicht zu thun, immer eine A" vo»

Vorwurf. — Bei dem vorliegenden Beschluß «v

kann mein erster Gesichtspunkt unmöglich uieyr a> S '
wandt werden, dann es kann nichts
darin liegen, daß die Gesezgeber jede Woche

solche Einladung ans Direktorium senden, um es

zufvdern, seine Pflichten zn erfüllen. Man muß--

wenigstens erst wissen, nicht nur ob !^üch^.
sarien vorhanden sind, und aufrührerische
verbreitet werden, sondern ob das Direktorium
ruhig zusieht und keine Vorkehrungen dagegen

(Die Fortsetzung im 156. Stuck.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert sechs und fünfzigstes Stück.

Gesezgebung.
Senat, 5. September.

(Fortsetzung.
Endlich was soll das: » die kräftigsten nnd zwek<

mäsngst-n Maaßregeln " dies ist entweder nichts ge-
sagt, oder mehr gesagt als man sagen wollt«, wenn
man wtiikssliche Beiseitietzung der bestehenden Ge,
fetze etwa darunter verstehen würde. Ich stimme also
zur Verwerfung des Beschlusses. Lüthi v. Sol.
verwüst ihn ebenfalls, nicht blos weil er einen -Vor-
Wurf gegen oas Dr.ktorium enthält, sondern auch,
weil der grosse Rath selbst seine Pflicht nicht gethan
hat. Die Resolution -st überhaupt eines Gesezgebers
unwürdig; das Gesez soll bestimmen: was ist ein
Emissär; was sind amrührcrischeSchriften; von allein
dem findet man hier nichts. Wenn solche Emissairs
und aufrührerische Schriften sich verbreiten, so mache
der grosse Rath zwekmässtge Gesetze dagegen ; er ver-
bessere z. B. das Gesetz über die Passe. Das Direkt»!
rium wird seine Pflicht thun, aber ohne Gesetze bleibt
alles seiner Willtür überlassen. Crauer will anneh-
men; es werde keinen Schaden bringen, wenn sich
die gelezgebenden Räthe schon laut gegen aufrühre«
riiche Schriften erklären; Verwerfung des Beschlusses
würde nur Empfindlichkeit und Erbitterung zwischen
beiden Räthen verursachen; man könnte zugleich den
Wunsch nach fehlenden Gesetzen äussrrn. Münger
will auch annehmen; er sieht den Beschluß mehrzum
Nutzen des Publikums als zur Vorschrift für dasDirek-
torium abgefaßt an. Mittclh 0 lzer stimmt Usteri
nnd Lüthi bei; er findet, der Beschluß würde dem
Direktorium nichts anders sagen, als: ihr thut eure
Pflicht nicht. Bay glaubt auch, solche Beschlüsse,
die bloße pis ässiäsris und leere Seufzer enthalten,
können wenig Nützen bringen; der gegenwärtige ent-
halt in der That Vorwürfe gegen das Direktorium,
zu einer Zeit wo dasselbe sie am wenigste» verdient.
Er will den Beschluß verwerffen und die Verwerffung
dadurch motiviren, daß der Senat vom grossen Rath
Gesetze erwarte, die den Absichten des Beschlusses
eigentlich entsprechen können. Kubli ist auch über-
zeugt, daß die Resolution überflüssig ist, indeß sieht
er auch keinen Schaden von der Annahme; dennoch
will er zur Verwerffung stimmen. Barras meint,
das Direktorium sende ja auch beinahe tägliche Ein--
ladungen an die Räthe, um sie zu Abfassung von
Gesetzen aufzufodern; die Constitution giebt ihm das
Recht dazu; aber wir können ihm auch Gegenrcchr
üben. Es ist keineswegs Mißtrauen, das den Be«

schlug eingegeben hat; auch ist derselbe nicht unbe»
stimmt; denn die alten Gesetze bestehen und das Di-
rektorium wird wissen woran es sich zu halten hat; er
will also annehmen. Lürhi v. Langn ebenfalls;
die Verwerffung, meint er, würbe sehr üblen Ein-
druk machen, und das Direktorium werde so em-
pfindlich nicht seyn. La siechere ist gleicher Mei-
nung; die Zeitumstände erheischen, daß dem Direk-
torium alle crfoderliche Kraft gegeben werde, und
wir dürfen nicht anstehen einen Theil unserer Freiheit
dem Direktorium zu übertragen. Lang will auch
annehmen; der Beschluß spreche von den schärf-
sten Maaßregeln und somn könne er der Ehre des
Direktoriums keineswegs Eintrag thun; er werde
dagegen sehr gute Wirkung aufs Volk machen, und
wenn Usteri einem frühern ähnlichen Beschlusse nur
darum beigestimmt habe, weil er gute Wirkung davon
aufs Volk erwartete, so trete gerade der nemliche
Fall hier wieder ein. Redtng stimmt Usteri und
Lüthi bei; er findet kein Gepräge eines Gesetzes in
der Resolution; Anzeige sowohl als Einladung, die
darin enthalten sind, müssen beide fü.'s Direktorium
beleidigend seyn; das Direktorium thut gewiß alleS
Erforderliche, und der Besorgniß, die Lüthi v. Langn,
geäußert hat, kann durch Motivirung der Verwerffung
vorgebeugt werden. D 0 lder verwirft den Beschluß,
als nnnöthig und keineswegs ordnungsmäßig; das
Direktorium könnte dadurch irre geführt werden; es
kennt die Lage der Republik besser als wir, und hat
gewiß schon genügsame und zweckmäßige Maaßregeln
ergriffen; durch unsern Beschluß aber, könnte es von
dem Wege weiser Mäßigung abgeleitet — und da«

durch großes Unheil veranlaßt werden. Bundt
will annehmen; warm's nichts nüzt, so schadt's
nichts; der grosse Rath ist zu dem Schluß, durch
Anzeigen, daß Patrioten mißhandelt werden, bewo
gen worden; auch im Canton Sentis sind Unruhen
ausgebrochcn; man hat zu Appenzell Kokarden ab-
gerissen — und es sind strenge Maaßregeln gegen die
Spießgesellen nothwendig. Stokmann ist über-

zeugt, baß der Beschluß in den besten Absichten vom
grossen Rath abgefaßt worden, dennoch hält er ihn
für überflüßig, weil wirklich das Direktorium alles
Mögliche gethan hat. Due will annehmen, indem
man nie zu strenge Maaßregeln gegen die Unruh«
stifter treffen kann. — Der Beschluß wird mit 24
Stimmen angenommen.

Der Beschluß, welcher über die Bitte von z Ge-
meinden im C Leman, ihre Wahlmänncr nicht nach
dem von der Verwaltungskammer bestimmten Tag-



geld, sondern nach einer frühern mit ihnen getroffn«»
Ilebercinkunft zahlen zu dürfen, zur Taget orvnung
übergeht, indem das Arrêté der Verwalcungrkammer
krine rückwirkende Kraft haben kann — wud ange-
nommer,. î

Der Beschluß, welcher die Bitte der Gemeinden ì

Thunstetten und Butzbergcn, ihren Contributionsam '

theil wegen Requisitionefuhren, der ^17 C>onen be-

trägt, in Schuldbriefen auö ihrem Gemcindseckel
zahlen zu dürfen, bewilligt, wird verlesen, Meyer
v. Arb. halt das Ansuchen dieser Gemeinden sur

ganz überflüßig; kein Gesetz verbietet den Gemeinden
übcr ihr Eigenthum zu dtsponiren, besonders wenn
es um Reguchtionszahlungen zu thun ist; Annahme
der Resolution würde darlhun, daß das nicht so sey;
er will also um dieser Folgerungen willen, verwerfe».
Lüthi v. Langn, bezeugt, daß im C- Bern aUcr-

dings Gesetze existirten, vermöge denen die Gemein-
den ohne höhere Bewilliguug keine Capitalien ver-
äussern durften; der Beschluß sry also in der O»o
nung. Zulauf stimmt zur Annayme, die Gemeinde
wolle mit dem Rest ihres Eigenthums diejenigen ihrer
Bürger zahlen, die Vorschüsse für Requisitionen ge-

macht haven. D 0 lder bemerkt, auch um des besann-

net Arrerö's des Direktoriums willen, welches die eins-
wellige Veräusserung von Gemcindgülern verbietet,
sey die Bewilligung dazu nothwendig. Meyer w
A r b. nimmt seine Meinung zurück und der Beschluß
wird angenommen.

Der Beschluß, welcher über die Bitte der Ge
meinden Sradio und Mcndrisio, man mochte sie bei
dem Eigenthum ihrer Gemcindgüler schützen, zur
Tagesordnung geht, indem die gesetzgebenden Rathe
immer das Eigenthum eines Jeden ichützen werden,
wird verlesen. Dolder will eine Commission, in
dem ihm der Beschluß schon die Sache selbst zu beur
theilen und darum reife Ueberlegung zu verdienen
scheint. Lüthi v. Sol halt die Kommission sur
überflüssig; man hübe schon eine ähnliche Rejoint on

angenommen. Usteri: nicht nur haben wir schon
eine ähnliche Resolution angenommen, sondern durch
«in besonderes Dekret ist das Dnekiorium ausgesooerl
werden, im Namen der Gesetzgebung allen Gemein-
den das Eigenthum ihrer Gemeinogüler feierlichst zu

zusichern; dieß ist auch geschehen, und sou-it ist die

gegenwärtige Resolution durchaus überflüssig; invtß
da man mir auch hier wiederholen köume: wann sie

uichis nütze, so schade sie auch nichte, so werde ich

nicht zur Verweiffung anrathcn. Lastechere will,
daß man die Sache nicht lächerlich mache; nicht nur
werde die Annahme des Beschlusses nichts schaden,
sondern seine Vcnrerffung oder Verweisung an eine

Commission, würde die ganze Republrt in Gahrung
und Unruhe versetzen. Mur et bittet, sich vor sol-
chen übertriebnen Aeusserungen in Acht zu nehmen,

als ob die Verweisung eines Beschlusses an eine Com-
mission des Senats, die ganze Republik beunruhigen
könnte. Laflechere erklärt sich, daß er eigentlich
nur von der Vrrwe-ffung habe reden wollen' Bar«
ras spricht für die Annahme D 0 lder nimmt seine

Meinung zurück. Der Beschluß wird angenommen.
Rucpp erhält für 4 Wochen Urlaub.

Am 6ten Sept. war keine Sitzung in beiden Räthen.

Grosser Rath, 7. September.
Capani fodert schleunigen Rapport der Com-

Mission über die Preßvcrgchcn, indem so wie Ray'
mond in Lausanne Ultrarevolutien pr.digt, dagegen

H all er in Bern immer noch Anstokralism predigt.

Knhn sagt, gegen Haller sey schon ein Proceß an-

gefangen, und er werde das Csmmissionsgutachttn
über Prcßvergehcn sobald möglich vorlegen. Capani
sodert, daß ein Tag für dieses Gutachten festgiscjt
werde. Perighe widersrzt sich diesem Antrag, weil

Knhn immer ohne dieß so viel möglich arbeite. Car-
rard folgt Capanr, weil unser Reglement dieses

fodere. Knhn erklärt sich, daß er in z Wochenden

Rapport mache» wolle. Capani begehrt, daß ein

anderes Mitglied der Kommisson diesen Rapport
schleuniger liefere. Man geht zur Tagesordnung.

Da dcr Beschluß über die Pulver« und Ealpc«

tc.fabnkation vom Senat verworfen wurde, so wird
derselbe der Kommisson zurückgewiesen, um in 4 Ta-

gen einen neuen Rapport vorzulegen.
Kuh» sodert. baß das Bureau sich mit den

Präsidenten aller Kommissionen berathe, um ein Per-

zeichniß über die Zeit, m der sie ihr- Rapporte vorle-

gen können, entwerfen zu lassen, damit dann jeder

Commission ein Tag fur ihre» Rapport bestimmt

werde. Dieser Antrag w.rd angenommen.
Hüssi sagt, das Bureau habe den Auflrag ein

neues Ripräsentanreiiverznchniß drucken zu lassen,

nun frage sich ob die zu andern Stellen ernannten

und die noch nicht erschienenen Mitglieder daraus

verzeichnet werden sollen, und ob die Mitglieder dem

Alphabech oder den Eantouen nach sollen eingetragen

werden. Cartier will das Verzeichn ß alphabet«!»)

u»d ur die wirklichen Mitglieder dar «uf haben. Aw

verwerth sollst der alphabetischen Oidaung, wm

aber die Mitglieder, welche andere Stell n haben,

noch nicht durchstreichen. Herzog tolgt art!er«
weil ei» Mann nicht zwei Aemter bcklcidrn kann, v
crretan glaubt, die Frage, ob Volkereprasintan
andere Armier annehmen dürfen, sey so î^êg >

weilläufig, daß dieselbe jezt nicht behandelt wen

könne, und daß man alls dem Bureau überlasse» 1

das Reprästntantenverzeichniß nach Guldunken



fertigen zu lassen. Dieser Antrag wird angenommen
nnd der Kommission über die Pflicht der Rrpcäsen-
tauten an ihrer Grelle ju bleiben, aufgetragen in 4
Tagen Rapport zu machen.

Echiker fodert für 6 Wochen Urlaub. Zims
mermann will nnr einen Monat Urlaub geben:
dieser Antrag wird angenommen.

Das Direktorium fodert für das Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten lo,eoo Franken: sie
werden gestattet.

Das Direktorium übersendet eine Klage des Re-
gierungsstatthalterS vom Kanton Lnzern daß die B.
Brentano und S tu der in Stäsa am Zürich-
see ein Buch nachgedruckt haben, mit einer Em-
pfehlung die er nur der Ouginalauflage habe bey
rück-n lassen, und mit einer Anzeige, daß es eine
verbesserte Auflage sey, da sie hingegen wörtlich,
ausgenommen mit Denkfehlern, abgedrukt sey: das
Direktorium macht auf die Nothwendigkeit aufmerk»
sam, Maasreglen gegen den räuberischen Nachdruk zu
treffen und den Gelehrten die Frucht ihrer Arbeiten
für die Aufklarung der Menschheit zuzusichern. Bil
leter sodert Verweisung an eine Kommission. Hü ssi
fodert Verweisung an die Preßfreyheirskomm.ssion:
dieser lezte Antrag wird angenommen.

Volksrcpcäsentant Michel schreibt aus Boni
gen im Oberland, daß dieser Kanton völlig ruhig
sey »nd bittet daß sich die G-fttzgebung verwende,
daß dieser arme Kanton nicht mit frankischen Dup-
pen belegt werde. Escher sagt, da die Gesezgebnng
sich nicht mit Verlegung der fränkischen Truppen ab-
geben kann, und dieses ganz eine Vollziehu-igSmas-
regel ist < so fodere ich Verweisung dieses Briefs an
das Direktorium. Dieser Antrag wicd angenommen.

Nuzet, Volkscepräsentant, schreibt daß er nicht
mehr in der Versammlung des grossen Raths Platz
nehmen könne, so lange man ihm nicht das Recht ge
statten wolle, über die vorliegenden Geschäfte zu sprc-
chen: er fordert daher bestimmte Zuflcherung dieses
Rechts. Er lach er fodert Tagesordnung. Sur er
folgt, weil wir neben unsrer Freiheit auch noch der
Stimmenmehrheit unterworfen seyn sollen. Herzog
und Basler folgen. Man geht einmüthig zur Ta-
gesordnung.

Herzog legt im Namen einer Kommission mit
der Forderung um Dringlichkeitserklärung folgenden
Rapport vor. i) Jeder Bürger hat das Recht vor
den gesetzgebenden Räthen persönlich zu erscheinen,
um seine Wünsche und Angelegenheiten mündlich vor-
Zutragen. 2) Wer persönlich vor den gesetzgebende^,
Rathen erscheinen will, muß sich zuvor an oen Prä
sident des Raths wenden: dieser macht die Anzeige
dein Rath, welcher dann dem Petitionär die Erlaub-
»'S giebt, vor die Schranken zu treten, z) Wenn
der Petitionär die Erlaubnis hat, so giebt ihm der

Präsident das Wort, worauf hin er seinen Vortrag
mündlich machen kann. 4) Wenn eine solche Petition
mehrere, wichtige und weitläufige Gegenstände enchalten
wurde, oie entweder eine nähere Untersuchung erfo-
denen oder an eine Kommission verwiesen werden
inüßten, kann der Rath den Peritionär aussovern ^

sein Begehren in Schrift versaßt einzureichen. 5) Wer
im Namen ineyreree Bürger vor den gesetzgebenden
Rathen erscheinen will, muß seine Sendung durch
enie schriftliche von allen seinen Konstituenten eige
händig unterschriebene Vollmacht, in welcher die'N:-
tur seiner Auftrage und Verrichtungen ausgedrükt sey»
soll, beglaubigen. 6) Alle schriftlichen Petitionen
müssen von den Petrtionären, seyen es einzelne od.':
mcyrere, eigenhändig unter chneben seyn: kann der
Petitionär nicht schreiben, so unterzeichneter seinePe-
tition in Gegcnwar. seines Agenren mir einem Hands
zci reu. 7) Alle schriftlichen Petitionen müssen mit dem
Visa des Agenren ver Gemeinde, in welcher der Pe-
litionair angesessen ist, versehen seyn, durch welches
aber nnr bie Aechrheit der Unterschriften beglaubigt
werden soll. 8a Dem gleichen Visa sind auch die im
5. Z, vorgeschriebnen Vollmachten unterworfen, y, In
reiner Petition können Ausstreichungen oder Zusähe
statt haben, sie seyen den» mit der Unterschrist des
Petitionärs bewährt. 10) Dem Petitionär steht es
sley seine Petition, wenn selbe mit den, Koaft dieses
Gesetzes erforderlichen Förmlichkeiten versehen ist, ents
weder unmittelbar oder durch Vermittlung des Reg!?-
rnngvsratthalcerS seines Kantons an die gesetzgeben-
den Rä.'he gelangen zu lassen, ll) Für jede Petition,
die dem Regierungsstarthalcer zur Beförderung an die
gesetzgebenden Rathe überreicht wird, ist er verbunden
ans Begehren des Petitionars einen Empfangschein
auszustellen. Carrier begehrt allerforderst Dring«
lichkeitserklärung, welche angenommen wird. Escher
sagt: durch diese Urgenzerkiäcnng haben wir bestimmt,
daß dieser Rapport nicht, dem Reglement gemäß à
Tage auf dem Bureau liegen bleiben solle: nun foves
re ich, daß ec bis Morgens vertaget werde, weil wir
andere wichtigere Rapporte an der Tadesordnnung
haben. L »scher folgt, foöertaber2 Tage Aufschub.
Dieser Antrag wird angenommen.

Das Gutachten der Finanzkommission über das
Rechnungswesen und die Verantwortlichkeit beym
ganzen Finanzwesen der Republik wird zum zweiten-
mal vorgelesen, und nach einigen unbedeutenden Bes
merkungen unverändert angenommen.

Kühn und Eecretan legen im Namen der
Regleineittskommission folgenden neuen Vorschlag über
den Abschickt der Motionen vor: 1 §, Alle Motionen
von Wichtigkeit die nicht Folge oder Modifikation eis

„er wirklich in Behandlung liegenden Frage sind,
sollen schriftlich auf den Tisch gelegt werden. 2. z. Alle
Zwischenmotionen, wodurch die Berathung über e»
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««n Gegenstand unterbrochen wird, sollen bei Seite î
gesezt werden, wenn es nicht Ordnungsmotionen sind.
§. z. Ordnungsmotionen sind diejenigen, welche die
einfache oder motivirte Tagesordnung, die Vertagung,
die Prioritet, die Form der Behandlung, die Ver-
besserung oder die Verbesserung einer Verbesserung
oder eine Zurükrufung zum Reglement betreffen. 4. §.

Jede Ordnungsmotion soll sogleich behandelt und ab-
gestimmt werden, ehe eine andere zugelassen oder in
der Hauptsache fortgefahren wird. Secretan wünscht
insofern man den Vorschlag annehmlich finde, daß
sogleich Urgenz erklärt werde: diese und der Vorschlag
selbst werden einmüthig angencommen.

Das Direktorinm übersendet einen Brief von der
Verwaltungskammer in Lrlzern, welche anzeigt, daß
auf den 20. dieses Monats alles zur Aufnahme der
obersten Gewalten Helvetiens in Luzern bereit sey: zu-
gleich zeigt es an, daß es überzeugt sey, das Inte-
resse Helvetiens crfodere, daß die Gewalten sich so-
bald möglich nach Luzern verfügen, daher begehrt es
den 24. Septbr. seine erste Sitzung in Luzern halten
ju können. Escher unterstüzk den Antrag des Di-
rektdriums und fodert, daß die wegen ailfähligcnVa-
kanzen niedergesezte Kommission aus nächsten Montag
einen Rapport mache über die Frage, wann und wie
die gesetzgebenden Räthe sich auf einige Wochen ein«

stellen konnten. Spengler glaubt es sey in der ge-
genwärtigen Lage Helvetiens bedenklich nach Luzern
zu gehen, daher fodert er Vertagung. Kühn folgt
ganz Eschern, weil das Direktorium die Lage Helves
tiens am besten kennt, und weil die Gesetzgebung
keine Gefahr kennt, wenn Pflicht sie an ihre Stelle
ruft: zugleich fodert er Dringlichkeitsclkläiung. D>e-
ser Antrag wird angenommen

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Komite»

Nachmittag 4. Uhr.
B. Dorne r v. Bern übersendet einen Entwurf

über eine Feuerassckuranzanstalt: Hüssi will tiefen
Entwurf dem Minister des Innern zusenden. Lü scher
fodert Verlesung desselben. Zimmermann folgt
Hüssi und will Ehrennieldung von B. Dorn er
erkennen. Herzog folgt Hüssi'e Antrag, welcher
angenommen wird.

I. R Maurer v. Arau bittet vor dem Hut
und Waidrccht der Gemeinde Snr auf seinem Grund
und Boden gesichert zu seyn.^ Kühn fodert Tages-
»rdnung, weil sich dieser Bürger von diesem Waid-
recht erst loskaufen müsse. Dieser Antrag wird an-
xtnvmmen.

Er lach er will wissen, ob der Präsident sich oh,
ne Erlaubniß entfernen könne, indem er sich verwun
derk einen Wcepräsident auf dem Stuhl zu sehen.

Secretan fodert Vertagung dieser Frage, weil wir

uns jetzt mit Bittschriften beschäftigen sollen: dieser
Antrag wird angenommen.

Die Lorgesetzten der Gemeind Stäfisburg begeh,
ren, daß die Vogtsachen und Konsistorial-Gegenstände
nicht den Distriktsgeiichten übe lassen, sondern den
Munizipalitäten übergeben werden. Herzog will
diese Bittschrift vertagen bis man sich mit diesem
Gegenstand befasse, oder aber zur Tagesordnung ge,
hen. Kilchm a » n fodert Verweisung an die Muni-
zipaîitàlen Kommission. Zimmermann folgt.
Kühn folgt der Tagesordnung, weil die Munizipas
litaten keine Gerichtsbarkeiten ausüben sollen. Hers
zog 6 Antrag der Vertagung wird angenommen.

Die Gemeinden Feuerthalen und Langwiesen im
Kanton Zürich begehren der Stadtgemeine Schaffhau-
sen einverleibt zu werden. Auf B ille t e r s Antrag
wird der Gegenstand der allgemeinen Einthcilungss
Kommission zugewiesen.

B. L e m a nn im Distrikt Sumiswald bittet eine

Pulvermühle, die ihm General Brüne zu erbauen er-
laubt habe, weiter fort einrichten und benutzen zu
können. Kühn begehrt Verweisung an die Pulver-
und Salpcterkommissiou, weil Brüne oft solche Er-
lanbnißscheine ausstellte. Koch folgt. Erlach er
begehrt, daß man diesem Pulftrmüller Erlaubnis
gebe fortzufahren. Kühn sagt, es ist mit dem Pull
fer wie mit dem Gift, man kann sie nicht in jeder-
maims Händen lassen: nach den alten Gesetzen kann

keine Pulfermühle angelegt werden, und bis wir neu«

Gesetze haben, sollen die allen gültig seyn; folglich
können wir jetzt keine solche Erlaubniß geben. Hüls«
folglKuhn. Erla cher beharret. Zimmermann
und Ko ch unterstützen Kuh». Der Gegenstand wi>d

vertaget.
Ein Hintersäß von Frcyburg klagt über die M

gleichheit der Rechte zwischen den Hintersassen und

Gemeindsgcnossen, und über die gleichen Lasten di«

ihnen hingegen die Gemeinde auflege Carmin-
kr an glaubt, man soll zur Tagesordnung gehen-

indem es natürlich ist, daß die Hintersassen keinen

Theil an den Gemeindguie-n haben, und hingegen

als Staatsbürger, alle staatsbürgerlichen Lasten tr^
gen müssen. Kuh» folgt; emsig tchrint ihm vn

Kopfsteuer bedenklich zu seyn, welche bis Gsmeino

Freyburg, laut der vorhandene» Biltichr ft ausschruer-

weil dieses nur eine Vermögenssteuer nicht aber ein

Kopfsteuer seyn solste, daher fodert er herüber R

dersezung einer Kommission. C a P ani folgt, unv w >

überhaupt nicht, daß ein« Gemeinde sich snbfi best'»

ren könne. Car mir-trau tagt, diese Beste»'"!?
ist zur Meublirung der Caftrncn tifoder.ich, un

eine Vermögens nicht aber eine Kopfsteuer, vag

fodert er aufs neue Tagesordnung.

(Die Forlsetzung im 157« Stük.Z



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Ufteri,
Mitgliedern der gesezgedenden Räthe der helvetische» Republik.

Hundert sielten und fünfzigstes Stück.

Viertes Quartal.
Zürich, Montags den i. October 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath 7. September.

(Fortsetzung.)
Bourgeois folgt Kühn, weil er nicht begreift, daß

«ine Gemeinde ihre Hintersassen bcsteuren könne, ohne
dieselben mit zu Rathe zu ziehen. Zimmerman» be,

gehrt Tagesordnung, weil unsere Kommissionen keine
richterlichen Untersuchungen vornehmenkönnen, wie die-
ser Gegenstand, der vor ein Distriktsgericht gehört, er-
fodern würde. Capani will, daß wenn man keine
Kommission niedersezcn wolle, man den Gegenstand
dem Direktorium zuweise. Bourgeois folgt. Z i m -

m er mann bcharrt. Secretan folgt Kuh», weil
diese Besieurung ungerecht vertheilt zu seyn scheint
Kuhns Antrag wird angenommen, und in die Kom,
Mission geordnet Capani, Carmintran und
S ch l u m p f.

Die Gemeind Ecublanc im Distrikt Msrsee er-
klärt sich, nicht mehr der Meinung zu seyn wie vor
14 Tagen, als sie eine Bittschrift von den Bürgern
von Lausanne, wegen Gmieindsbürgcrrecht und Feu-
dalrechten, mit unterschrieb. Esicher fodert Mitthei-
lung an den Senat, indem die Bittschrift, von der
hier die Rede ist, nie dem grossen Rath sondern nur
dem Senat mitgetheilt wurde. Koch fodert Tages-
ordnnng. Carrard begehrt Untersuchung, weil er
dlr Aechtheit des vorliegenden Briefes nicht traut.
Man geht zur Tagesordnung.

Die Gemeinden Weinau und Ryken im Distrikt
kangenthal fodern Abschaffung des Zehnden. An die
Feadalrechtskommission gewiesen.

I. Schädler in Flüe Distrikt Dornach fodert
Beibehaltung des Tafernenrechts. Lü scher fodert
Vertagung bis zum allgemeinen Gesez. Trösch be
gchrt Verweisung an das Direktorium, weil dieses
Wirthshaus ausser der Birs liege, und also dem Mi,
< nztraktat mit Frankreich zufolge hierüber eine kleine
Aenderung vorfallen könnte. Der Gegenstand wird
vertaget.

Senat 7. September.
Usteri berichtet im Namen einer Kommission

über den die Zunftgütcr Zürichs betreffenden Beschluß.
(Der Bericht ist bereits abgedrukt im iz; St. des
Republ.) die Kommission räth zur Annahme.

Barras erklärt, daß er, als Mitglied der
Kommission, dennoch aus einem besondern Grunde
dem Bericht nicht beistimmen könne. Zufolg der Er,
klarung der. provisorischen Regierung von Zürich,
halt er die Zünfte in.dcr That für die rechtmässigerr

1 Eigenthümer ihrer Güter, und da die Fortdauer die,
î ser Gesellschaften mit der neuen Ordnung der Dinge

sich nicht gar wohl verträgt, so konnten sie unstreitig
zur Theilung schreiten; um aber unordentliche Thei,
lungen zu verhüten hat das Direktorium sein Arrete
vom 16. Juni gegeben; der grosse Rath will ehe er
d e Frage entscheidet, Nachrichten von der Beschaffen,
heit der Zunstgüter- in den verschiedenen Cantonen
einziehen und unterdeß verordnet er, daß alles in
seinem gegenwärtigen Zustand bleibe. Dies ist in der
Ordnung, und er würbe mit der übrigen Kommission
zur Annahme rathen. Allein durch eine sich zwischen
der Abfassung des deutschen und des französischen
Beschlusses findende Verschiedenheit, entsteht eine
neue Schwierigkeit. Im deutschen heißt es: die Ver,
theilung der Zunstgüter soll in ihrem gegenwärtigen
Austand bleiben ; im Französischen hingegen, die Zunft,
guter Zürichs sollen :c. Das lcztere ist zweideutig;
es kaun nur auf die noch ungethciltcn Güter bezogen
werden oder auf diese sowohl als die getheilten; im
ersten Fall wäre das Getheilte den Besitzern zugespro,
chen und könnte nicht mehr zurükgefodert werden.
Er will also um fehlerhafter Redaktion will-n verwer,
sen. Lüthi v. Sol. erwidert, bie Worte seyen
freilich verschieden, aber der Sinn sey der nemliche;
auch sey es bei dieser Partikuiarresolution nur die
deutsche Redaktion, die nach Zürich gesandt werde und
also gültig sey; über die Rrchtmässtgkeit der Theilung
rrette der grosse Rath offenbar gar nicht ein. Laste,
chere ist gleicher Meinung. Augustini kann sein
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Erstaunen nicht bergen, daß man eine fehlerhafte Re» ^

daktion nicht erst wolle verbessern und gleichförmig g

wachen lassen. Devevey will annehmen, aber dann
durch die Kanzlei des grossen Rathes beide Abfassun»

gen ausgleichen lassen. Do Id er spricht für die An«
nahine. Der Beschluß wird angenommen.

8 September,
ob der katholische Gottes?

Grosser Rath
Aaderwerth fragt, ^

dienst, der bis jezt in Aren statt gehabt habe, von
den katholischen Voiksrepräsentante» bezahlt werde»
müsse, oder aber vom Staat, im ersten, Fall bittet
er um Freiheit einst an einem Nachmittag eine Ver»

sammlung der katholischen Loiksreprasentanten halten
zu dürfen. Per-rique will diese Sache vertagen bis
die darüber niedcrgesezte Commission einen Rapport
mache. Escher hört «ngerne von euiem Unterschied
der Religion und noch ungeiner von einer Versamm»
Inng der katholischen Mitglieder sprechen, er glaubt,
bis der allgemeine Gegenstand oes Gottesdienstes
behandelt werde, müsse jede Rcligionsparthci, die

ausschliessend einen besondern Gottesdienst begehre,
denselben zahlen, und also fodert er Tagesordnung.
Zimmermann folgt der Vertagung, und hoft,
man werde sich nicht in eine katholische und in eine

evangelische Versammlung theilen. Schlumpf sagt,
er erkannte noch keine katholische und keine protesté
tische Mitglieder in der Versammlung, sondern nur
Patrioten, also will er auch nichts von solchen Tren.

nungen hören, übrigens zweifelt er nicht, daß die

Nation den Gottesdienst bezahlen müsse. Capani
folgt der Vertagung und hoft, die Nation werde den

Gottesdienst für die Repräsentanten zahlen. Ander?
werth glaubt, bei der starken Besoldung, welche

die Repräsentanten von der Nation ziehen, sollen siel

ihren besondern Gottesdienst selbst bezahlen, übrigens
Host er werde man das Zusammenlrelten der katholi-
schen Mitglieder um diese Besoldung zusammenzule»

gen nicht für eine Religionspartheiung ansehen.
^
Se-

cretan begehrt, daß der Gottesdienst überall fur die

Gesezgeber von der Nation bezahlt werde. Schlump s

Host, es werde kein Unterschied in Rüksicht der Relie

gionen statt haben, und also die reformrrten in Luzern :

eben so gut ihren Gottesdienst frei haben, als dreka-

tholischen. S ecr etan glaubt nun, man könne zur
Tagesordnung gehen, weil man schon beschlossen ha-

be, daß alle Pfarrer vom Staat bezahlt werden sol-

len. Carrard erklärt, daß der Staat noch nicht
die Besoldung aller Geistlichen auf sich genommen
habe; er fodert aber, daß man nun dekretire, daß

die Nation den Gottesdienst für die obersten Gewah
l«n auf sich nehme. Dieser Antrag wird angenommen.

Der Rapport über die Kantonsoerbannungen
wird zum zweitenmal verlesen und m Berathung ge-

nommen; er enthält folgenden Gesetzesvorschlag:

r. Die aus einzelnen Theilen Helvetiens verbannt ge<

wesencn dürfen wieder in ihre Heimath zurükkchren
unter folgenden Bedingnissen. 2. Es muß sich ein
solcher innert 6 Wochen vom Tag der Kundmachung
dieses Gesetzes an gerechnet, bei dem Regiermigsstatt»
Halter desjenigen Kantons, worin er angesessen war,
melden, und sich über seinen Aufenthalt und seine

Aufflhrung durch glaubwürdige Zeugnisse ausweisen,

z. Er bleibt so lange in dem Distrikt, in den er ge»

hört, cingcgränzet, bis mau hinlänglich seiner gebest

serten Lebensart versichert ist. 4. Er ist während

dieser Emgränzuug von allen Ur» und Voiksvcrsamm-
lungen so wie von allen Aemtern ausgeschlossen, z.

Er muß alle Vierteljahr sich durch ein von dem Na-

tionalagent ausgefertigtes und nebst 2 andern Vorgesej«

ten untcrschriebnes Attestat beim Distriktsstatthâr
über seine Auffäheung ausweifen können. 6. Dieser

üderschikt dasselbe dem Regierungsstatthalter, damit

derselbe dieses dem Justizminister übergeben kann,

welcher 7. Diese Emgränzung nach Vcifluß eines

Jahrs bei offenbarer Besserung des Verbrechers auf-

hebe» kann. 8. Jeder der einem solchen zurükgekehr-

ten Bürger sein Verbrechen vorwerfen, oder ihn nicht

wie jeden andern Bürger aufnehmen wurde, macht

sich verantwortlich.
Pellegrini glaubt, man könne durch Aufhe-

dung des Föderalismus diese Verbannungsstrafen nicht

auf einmal aufheben, sondern man müsse die Verban-

nung nun auf ganz Helvetic» ausdehnen, weil bas

Verbrechen gleich bestraft bleiben muß. Schlump)
fodert, daß der Zeitpunkt von 6 Wochen, in denen

sich ein solch Verbannter melden soll, in 6 Monat

verwandelt werde. Escher findet überhaupt die Ver-

bannuugsstrafe durchaus unzw-kmafsig und allem ver-

nünstigen Völkerrecht zuwider; er dankt daher der

Commission, daß sie die Verbannung aus einem Kam

ton in eine Einbannung in einen Distrikt zu verwan-

dela vorschlägt, allein er wünscht, daß der Zeitraum,
den diese Strafe dauern soll, bestimmt und demstin

gen der vorherigen gleich gemacht werde; fern«

wünscht er, daß die Commission auch etwas üb« "

bisherigen bestimmten Verbannungen der Falliten vo >

schlage und endlich, so sehr er auch billigt, daß

nein Verbrecher seine Thaten nicht vorgehalten wero

sollen, so kann er doch durchaus nicht beistimme »

daß ein solcher gleich den übrigen Bürgern beyan

werde, denn immer erwekt das Verbrechen bei 0

tugendhaften Menschen eine Abneigung, die dura>

nicht durch das Gesetz unterdrükt werden kan» '

auch nicht unterdrükt werden soll, weil sie bei

ganz verdorbnen Menschrn ein wohlthätiges Ban

der das Laster seyn kann. Preux folgt S H! u

weil Wallis ehemals die Verbannten naw PA
sandte, und also die Zeit von 6 Wachen >ur >Y s.
rükkunst zu kurz sey. A n d e r w e r t h folgt E l w
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erster Bemerkung und will, daß die Einschränkung^ 11 nur als eine Vorsichtsregel angesehen werden, nicht
zeit eines Verbannten in seinen Distrikt ans ein Jahr H «ber als Straft. Aus diesem Gesichtspunkt betrach-
bestimmt werde; übrigens vertheidigt er das Gutach-
ten gegen Eschers Bemerkungen, weil die Fall-ten
gleich den andern Verbannten behandelt und weil die
Verbrecher durch den Umgang mit guten Menschen ge-
bessert werden sollen und hingegen durch verächtliche
Behandlung, nach und nach ihr Ehrgefühl sich ad-
stumpft und sie also dadurch ganz unverbesserlich ge.
macht werden. Carra rd macht allcrvorderst Ein-
Wendungen gegen den Vorbericht dieses Rapports
und will, daß bestimmt werde, ob ein solch Ver-
bannker in seinen einheimischen oder jezt bewohnten
Distlikt verwiesen sey» soll, er wünscht, daß es ihm
freigestellt werde, sich einen dieser beiden zu wählen;
die Verbannung in den Distrikt will er nur so lange
dauern lassen, als die erste Verbannung dauern sollte,

let, vertheidigt er also das Gutachten, und will die
Verwerfung des Verbrechens gegen den Verbannten
als eine Scheltung betrachten, und behandeln lassen.
Schlu m pf folgt Kujhn, doch beharret er auf seiner
ersten Bemerkung. Marcacci unterstüzt Eschers
Bemerkung gegen die Verbannungsstrafe, und will
den Rapport der Commission zurütweisen, indem er
Kochs aufgestellten Grundsatz keineswegs annehmt
lich findet. Pellegrini beharret auf seiner ersten
Aeusserung, we.l Verbannung, Verweisung IN fremde
Lande ist und jezt die Kantone sich nicht mehr fremd?
sind; er stimmt der Verweisung des Rapports m die
Commission bei. Kuh» verwirft ganz Kochs aufge-
stellten Grundsatz, als auf keinem vernünftigen Prinzip
beruhend, sondern von der Sorgsalt der blos bucht

und im Fall von guten Zeugnissen diese Zeit abkürzen l stäblichen Vollziehung der Gesetze herrührend, daher
lassen ; endlich unterstüzt er Eschers Bemerkung wegen I auch die englischen Gesetze bestimmen, daß einer soll
der Person eines solchen Verbannten, daß derselbe's gehängt werden, bis der Tod darauf erfolgt; auch
als ei» anderer Bürger nicht könne und nicht sollet ist Kochs Gesichtpunkt noch deswegen falsch, weil
behandelt werden, weil dieses selbst schädlich wäreund ^ gegen einen, der die gesezliche Straft ausgestanden
5e» Absehen gegen Verbrechen abstumpfen würde; > hat, keine besondere Vorstchrsmaaßregel mehr genon»
wegen den Fallitcn, die, wie er hört, in Zürich be-Z men werden darf; endlich ist auch der Grundsatz un-
sonders strenge behandelt wurden wünscht er auch ^ richtig daß die Straft durch die Unmöglichkeit sie

eine Milderung beizufügen und weist das Gutachten
an die Commission zurück. Delves folgt ganz und
weitläufig Carrards Bemerkungen, nur will er
eine Straf gegen verächtliche Behandlung solcher Ver-
bannten festsetzen. Herzog folgt Eschers und Car
rards Bemerkungen und fodert daher Verweisung an
die Commission. Man ruft zum Abstimmen. Koch
begehrt weitere Behandlung des Gutachtens, welches
aus einem ganz falschen Gesichtspunkte betrachtet
werde. P err iq u e spricht wider P r e up. Secre-
tan ist im ganzen Carrards Meinung, nur will er
in keinen Fall eine Verkürzung der Verbannung in ei
nen Distrikt gestatten, weil dieses Gesez den Ver>
bannten sonst schon erleichternd genug ist; auch will
er, aber nur gegen den Vorwurf des Verbrechens
gegen einen solchen Verbannten, eine bestimmtrStra
ft.festsetzen ; in Rükficht der Falliten, wo diese wie »,
Zurich, auch ve>bannt wurden, will er sie um Gnade
bitten lassen, aber für einmal noch kein Gesetz hier-
über entwerfen. S ch lumps will, daß man den
Mitgliedern der Commission zur Vertheidigung des
Rapports das Wort sogleich gebe. Pozzi will die
Morder und Landsverrä her nicht zurülkommen lassen.
Koch glaubt, man müsse die Straft als vollzogen
ansehen, weil durch einen Zufall dieselbe nicht weiter
nach dem Buchstaben des Urtheils könne vollzogen
werden, d.nn ein Dieb, den man hängen will, wird
nicht "

nach ihrer jetzigen Form auszuführen, völlig aufge-
hoben sey, denn an die Stelle einer solchen Strafe,
soll eine anbete trecken, die nicht mehr Intensität hat,
als diejenige, die weggefallen ,jt. Ungeachtet ich aber
die Grundsätze dieses Gutachtens nicht billige, so

stimme ich doch im Ganzen dem Resultat desselben bei,
weil ich die Embannung in einen Distrikt als die schtk-
lichste Straft fur diesen Fall an'ehe, weil sie mit
der vorherige» Verbannung ungefähr gleich oder eher
etwas milder ist, und dagegen die Verbannung aus
ganz Heivetten, eine Erhöhung der Straft wäre; in
dieser Hinsicht also joll die Emdannung so lange bau-
er» als die vorherige Verbannung, und Begnad»
gung kann nur bei mildernden Umständen, afio nicht
auf blosse gute Zeugnisse hin statt haben. Der auf
diese Art Emgevaniite aber bedarf zu ftiner Sicher-
stellung vor Schmähungen keiner andern Maaßregel
als der Erklärung, daß er unter dem Schutz der
Gesetze stehe. In Rükficht der Straft gegen Fallite»
ist zu bcmeiken, daß sie sich in Straft von Seite des
Staats, welche verändert werden kann, und in das
Recht des Gläubigere gegen filmn Schuldner, theilt,
welches leztere nicht abgeändert werden kann. Das
Gutachten wird der Commission zurükgcwiefin.

Capani fodert, daß der Rapport über die Pa-
triotenenrschädigung vor allein aus vorgenommen
werde. Der Präsident zeigt an, daß ein Finanzen»

von
so-

Vaterland
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interessiere, der Vorzug dor einem andern gegeben
werde, der nur einzelne Bürger angehe. Billeter
folgt Zimmermann, dessen Antrag angenommen
wird.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Komite: nach Wiedereröfnung der Sitzung übersendet
das Vollziehungsdircktorium 2 Briefe vom Regierungs-
statthalter des Kautons Sentis: Indem ersten, vom
5ten dieses meldet derselbe, daß seine genommnen
Maascegeln gegen die unruhigen Bezirke seines Kau-
tons den erwünschtesten Erfolg gehabt haben. D-e
Unterrheinthaler haben nun auch den Eid geleistet, so

wie auch die Gemeinde Gais, wo die Patrioten ganz
ruhig eingerükt sind: nur in dem dazu gehörigen Hof
haben sich die Bauren zur Wehr gesezt aber ohne
Erfolg; z von ihnen wurden verwundet und alle enr
waffnet. Aide-Major Mock von Herisau und die
Grenadiers haben sich sehr hervorgethan, und die
Collone des Commandant Wetter jünger von Heri
sau wird nun «u Altstetten seyn um die unruhige»
Oberriedter auch zur Ordnung zu weisen. Der ehe-

malige Kanton Appenzell inner Rhoden ließ bis den

Morgen um Bedenkzeit anfragen. Im zweiten Schrei
ben vom 6. dieses meldet er, das nun der ehemalige
Kanton Appenzell inner Nhoden in einer allgemeinen
Volksversammlung den Bürgereid ruhig und still abge-
legt habe; und Host vom obern Rheinthal bald auch
die gleiche erfreuliche Nachricht melden zu können. Ge-
gen Oberriedt, welches allein noch schwierig ist,
ziehen nun neuerdings 200 Mann, und hoffentlich
werden auch bald diese zur Ordnung zurükkommen,
wann schon 4 gegenrevolutionaire Capuziner von Ap-
penzell erst dahin beschieden worden. Auf Zimmer-
manns Antrag wird beschlossen, daß der Regierungs-
statthalter Boldt, und die Bürger Kommandanten
Wetter und Mock, so wie auch alle die gegen die
Rebellen ausgezogen find, sich um das Vaterland
wohl verdient gemacht haben.

Detrey erhält auf Verlangen einen Urlaub von
4 Wocheo.

Schlueb wird ein Urlaub von 14 Tage« bewil-
ligt.

Senat 8. September.
Usteri: Die zu Untersuchung des Beschlusses des

grossen Rathes vom r. September, das Zürcheri-
scheCantonsgericht betreffend, nievergesezte Kom-
misston, legt dem Senat folgendes Resultat ihrer
Prüfung des Beschlusses und der ihn begleitenden
Actenstucke dar:

Am 6. Junius übersendet das Direktorium dem
grossen Rath eine Bothschaft, worinn es ihm von
einer im Schoosse des Zürcherischen KantonSgerichtes
errichteten besondern Kommission, um über gegenre-
volulionaire und Eh»e angreifende Vecgehungen Nach-
forschungen zu veranstalten, Anzeige thut.

Es nimmt davon Anlaß, den grossen Rath cinzu«
laden, sich unverzüglich mit dem Tang des peinlichen
Prozestes - um einer p.ov.sorischen Bestimmung,
wem das peinliche Verhör zukomme, zu beschäftigen.

Die ausmerk,ame Durchsicht dieser Bothschaft
macht es sehr wahrscheinlich, daß dieses leztere ihr
Hauptzwek und ihre Absicht war; und laßt es we,
nigstens zweifelhaft, ob das Direktorium vom aesez-
gebenden Corps Verfügungen über die angezeigte um
g.jezliche Anstalt des Im cher Gerichtes verlangte. —
Denn eö ist klar, daß die vollziehende Gewalt keines
neuen Gesetzes und keiner Authorisation der Gà-
dnug bedürfte, um jene zu cassiren.

Juoeß cassirte hierauf der grosse Rath die Zur-
cher Kommission, und verwies übrigens die Both-
schaft an seine Criminalproceßkommission.

Der Senat bestätigte jeuen Beschluß.
Unterm !7ten Juli schreibt das Zürchersche Kan-

tonsgcricht an dcn grossen Rath, und bezeugt wie
krankend und empfindlich ihm jenes Dekret der geftz«
gcbel.dm Räche vom 17. Juni sei; es versichert daß
Nienmls eine solche Kommission zu Nachforschungen
über gegenrevolutionaire und Ehre angreifende Ler-
gehen niedergesezt worden oder epiflirt habe: es bittet
daß ins Protokoll der Rathe diese Erklärung, und

daß das Dekret vom 17. Juli auf einer irrigen An-
gäbe beruht habe -- eingerükt werde.

Der grosse Rath geht durch vorliegenden Be-
schmß über dieses Begehren zur Tagesordnung - oder

was gleichviel sagen will — er schlägt das Begehren
ab: weil er in einem Schreiben des Kantonsstatthal-
ters von Zürich an den Justizminister vom 22. Mai,
das Daseyn jener Kommission in dem Schooße des

Cantonsgerichts nicht nur zugegeben und gerechtste
tigt, londern auch als sein, des Regierungsstatthalters
eigenes Werk angegeben findet: denn es heißt in dein

Schreiben:
2 „ So habe ich aus diesen und mehrern Gründen

ur nothwendig erachtet die neue Kommission aus den

Gerichiegliedern nennen zu lassen." - Und weiter un-

ten: „ich glaube dadurch eine nüzliche Anordnung
getroffen zu haben."

Offenbar ist hier ein completer Widerspruch: der

Statthalter sagt: die Kommission hat existirt; da»

Kantonsgericht sagt: sie hat nicht eristirt. „Um die Wahrheit heraus zu bringen, scheint d»

Kommission, sey vor allem das Protokoll des Kam

lonSgerichtes nothwendig, welches über das was im

Kamonsgericht vorgeht, Glauben verdient, und ein-

lcheidend seyn muß.
^ ^Allein der grosse Rath schlägt einen andern MS

ein; er erklärt: daß dem officielle»! Schreiben
Regierungsstatthalters an den Justizminister voms

Glaube bcizumessen sey, und darauf begründ»
seine Tagesordnung über das Begehren.

(Die Fortsetzung im 158. Stuck.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert acht und fünfzigstes Stück.

Gesezgedung.
Senat, 8. September.

(Zvrtsêtzung.)
Es würde hieraus klar folgen, daß einem offizi«

ellen Schreiben eines Kantonsgerichres tun Glaube
beizumcssen, sondern dasselbe als wahrheilwidrlg zu
berrachttn sey — sobald der Regie: ungsstacchalter et
was Anders sagt, als daS Gericht sagt.

Die Kommission kann daS Benehmen des groß
sen Rathes unmöglich billigen, und räth dem Senat
einmülhig die Verwerfung des Beschlusses an; weil:

i> Der Beschluß mit keinen Gründen begleitet ist.

2) Wann die einzige vorhandene Erwägung: daß
dem officielle» Schreiben des Regierungsstatthal-
ters völliger Glauben beizumcssen sey —- als Grund
gelten sollte, die Kommission diesen unmöglich
anerkennen kann, sobald, wie es hier der Fall
ist — zwischen einander entgegengesehen Aussagen
des Regierungsstatthalters und Kanlonsgecichtes
zu entscheiden ist.

z) Weil zu dieser Entscheidung die nöthigen Acten«
stücke — daS Protokoll des Kantonsgerichtes,
fehlen.

August: ni spricht im Sinne dieses Gutachtens.
Kubli glaubt, die ganze Sache könne auf Mißver-
ständnisscn beruhe», er wünscht den Brief des Statt-
Halters an den Justizminister, der nur im Auszüge
vorhanden ist, ganz zu sehen. Lüthi v. Sol. er»

wiedert, die Kommission finde eben auch, es könne
alles nur Mißverständniß seyn; aber gerade da«

rum mußte sie verwerfen, indem alsdann dem Kan-
tonsgencht Satisfaction gebürt. Mictelholzer
spricht für die Verwerfung. Der Beschluß wird ein-
müthig verworfen.

Der Beschluß, welcher auf eine Bothschaft des
Vollzichnügsdirektoriums hin bestimmt, dasselbe soll
«m 24stcn d. seine erste Sitzung m Luzern halten,
wird angenommen.

Der Beschluß welcher die Bitte der Gemeinde
Terlfiugen b.willigl, eine kleine Erbschaft eines un-
ehelichen Kindes, welche 400 Kronen beträgt, mit der
Mutter des Kindes theilen zu dürfen, während nach
den bisherigen Gesetzen der Staats Erbe seyn würde,
Wird verlesen. Lüthi v. Langn, freut sich, daß der
grosse Rath durch diesen Beschluß, einem barbarischen
Gesitze wenigstens einem Hieb gab; die Obrigkeit
trndtete wo sie nie gesäet; waren die unehelichen
Kinder arm, so fielen ste den Gemeinden ausschließ«
Uch zur Last; halte aber eines von ihnen Vermögen,

so erbte die Obrigkeit. Der Beschluß wird angc-
»ommen.

Eben so derjenige, welcher über ein Begehren
des Freiburgerifchen Kantonsgerlchtes, betreffend eine
Anklage die nach dem Bulletin de Lausanne vom 19.
August, gegen dieses Gericht im grossen Rarh soll ge-
macht worden seyn, zur Tagesordnung übergeht, im
dem das Protokoll des grossen Rathes keine Anklage
gegen das Gericht enthält.

Der Beschluß welcher das Direktorium einladet,
gegen Raymond, den Herausgeber des Régénéra-
teur, und gegen die Urheber der in No. 24. seines
Blattes abzedrukten Petition die schleunigsten und
schärfsten Maasregeln zu nehmen, wird verlesen. Man
ruft zur Annahme. Usteri zweifelt, daß dieser Be»
schluß angenommen werden könne; es scheint ihm,
der Senat habe, was in dieser Sache von den gesez«

gebenden Rathen gethan werden konnte, und gethan
werden mußte, bereits gethan, und hier werde das
nämliche auf eine ganz unthunliche Art vorgeschlagen;
dieser Beschluß macht uns zu Anklägern und Richtern,
was wir beides nicht seyn können; überdem kommen
hier wieder die so unbestimmten, aber eben ihrer Un-
bcstimmtheit wegen gefährlichen Ausdrücke: schleus
nigste und schärfste Maaßregeln zum Vor-
schein; unter dem Schutze dieses Auftrags, könnte das
Direktorium doch warlich — was freilich keineswegs
zu vermuthen steht — Dinge vornehmen, die gewiß
nicht in unsren Absichten lagen; er möchte also den
Beschluß v rwcrftn. Lang will auch verwerfen; so

äusserst strafbar findet er die Petition nicht; denn waS
fie z. B. von den Feudallasten sagt, ist auch sein eig«
nes Glaubensdekenntniß; Alles was man ihr vors
werfen ka-in ist übertriebener Patriotismus.
Fuchs findet, was der Senat bereits gethan, habe
nur znc Absicht gehabt seine eigne Ehre zu retten; ge-
genwärtig aber bezwecke der grosse Aîath etwas ganz
anders; er will also annehmen. Lüthi v. Sol. er-
innert, daß der Senat zwei Resolutionen über jenes
Blatt des Regencrateur gefaßt, daß er überdem den
Beschluß gegen aufrührerisch« Schriften angenommen
hat; er glaubt deßnahen auch, dieser müsse verwor-
sen werden. Mittelholzer verwirft ihn ebenfalls. Der
Senat hat gethan was gethan werden Mußte; die Ge-
sezgeber sollen auch dem Direktorium keine Anweisung
geben, wie scharfe, schleunige u. s. w. Maaßregeln es
ergreifen soll; er kann nicht ganz ungerugt lassen, daß
Lang dem strafbaren und gesezwidrigen Inhalt der

Petition, üb er tri ebnen Patriot is m genannt hat.



G en hard wundert sich, daß die Resolution verwor,
fen werden sollte, da man, ehe Usteri sprach, allge-
mein zur Annahme gestimmt war. Ueberflüssig mag
sie seyn, aber er begreift nicht, daß es uns nicht zu-
kommen sollte das Direktorium zu scharfen Maasre-
geln aufzufodern; dadurch handeln wir weder consti-
tutionswidrig noch richterlich. Die Urheber der Pe-
tition sündigten gegen die ganze Nation; warum soll-
ten die Repräsentanten der Nation das Vollzichungs-
direktorium nicht auffodêrn können; -> der grosse

Rath könnte sich durch unsre Verwerfung beleidigt
glauben; er will also annehmen. Crauer und Meyer
v. Arb. sprechen für die Verwerfung. Der Beschluß
wird verworfen. Auf Lüthi's v. Sol. Antrag ssoll

die Verwerfung durch eine Commission, die der Prä-
sident zu ernennen hat, motivirt werden. In die Com-
Mission werden geordnet Usteri, Vertheilet, Lm
thi v. Sol.

Der Beschluß welcher den yten Abschnitt des Reg-
lements, der von den Motionen handelt, enthalt,
wird verlesen. Lüthi v. Sol. bemerkt, dieser Ab-
schnitt gehe den grossen Rath beinahe allein an; der
Senat hat keine andere als Ordnungsmotionen; die
Natur derselben ist hier sehr genau bestimmt; der Be-
schluß könnte also sogleich angenommen werden. Er
wird angenommen.

Der Beschluß welcher auf die Bittschrift der Ge-
meinden Effing en und Vötzen, Distrikt Brugg,
welche durch die Viehseuche und den Bernerschen Ver-
ordnungen gemäß geschehenes Niederschlagen des noch
gesunden Viehs, einen Verlust von 5Z20 Gulden er-
litten, um Entschädigung, wie sie ehemals von der
Berner Regierung bewilligt worden, erklärt, diese Ge-
meinden sollen entschädigigt und ihre Petition dem
Dircktorio zur Untersuchung gesandt werden, wird
verlesen. Meyer v. Arau trägt auf eine Commis-
sion an; die Aussagen der Gemeinden seyen wahr
haft, aber ausser ihnen haben auch noch andere, und
eben so stark gelitten.

Kubli mag im gegenwärtigen Fall znr Annahme
stimmen, er bemerkt aber, daß wenn ein Gesetz der
ehevorigen Regierung von Bern dahin gieng, äs
gesunde Vieh zu töbtcn, wo sich die Krankheit spüren
ließ, diese Vorsicht zwar rühmlich war, aber der Na-
tion unerschwingl che Kosten verursachen könnte,
küthi v. Langnau stimmt auch zur Commission;
die Annahme könnte von grossen Folgen seyn; der
Verfasser der bernerschen Viehseuchordnungen sey ein
grosse» Theoretiker aber ein unglüklicher Praktiker ; be

rühmte Viehärzte beklagen sich sehr und tadeln seine
Curart in der lezten Viehseuche. Barras will eine
Commission um die Bernergesetzc mit dem Beschlusse
zu verglichen; er glaubt jene werden wohl nur für
ras g lund geschlachtete, nicht für das an derKrank
heit gefallne Vieh Entschädigung gewährt haben. Es

wird eine Commission von 5 Gliedern beschlossen, die

auf Lüthi's v. Sol. Antrag, der Präsident nenne»
soll; er ernennt: Genhard, Crauer, Kubli,
Usteri und Barras.

Der Beschluß, welcher das Generalgesetz über

das Rechnungswesen und die Finanzen enthält, wird
einer aus den B. Lüthi v. Gol., Augustini,
Bcroldingen, Meyer v. Arau und Meyer
v. Arb on bestehenden Commission zur Untersuch»»?
übergeben.

Der Beschluß, welcher dem Minister der «ms-

wattigen Angelegenheiten 10,000 Franken bewilligt,

wird angenommen.
Müller wird zum Stimmzähler, Fraska an

Stokmanns Stelle zum Saalinspektor ernannt.
Brunn er erhält für 4 Wochen Urlaub.

Am 9ten September war keine Sitzung in
beiden Räthen.

Grosser Rath, 10. September.
Direktor Legrand bittet schriftlich um Erlaub,

ms, sich zuweilen in das fränkische Dorf Arlcsheim

begeben zu dürfen, um da seine Fabrik leiten zu kon-

nen, er anerbietet sich jedesmahl seine Abwesenheit

erst den Präsidenten der beyden gesetzgebenden Räthe

anzuzeigen.
Kühn begehrt, daß nicht nur dieses Begehren

des B. Direktors Legrand bewilligt, sondern ihm

auch noch die Freiheit gestattet werde, seine zuwei,

ligen Entfernungen, die gewiß so selten und so kurz

als möglich seyn werden, einzig dem Präsidentendes
Direktoriums anzuzeigen. Dieser Antrag wird cm,

müthig genähmigt.
Das Direktorium berichtet in Rüksicht der Aus,

forderung seine Gesinnungen über die Werbung m

Piemontestschen Diensten dem grossen Rath milzuthei,

lcn, daß es in der Ueberzeugung stehe, daß das M >

setz welches fremde Werbungen verbietet, in AukM
dieses Kriegsdienstes keiner Ausnahme bedurft und

- seine Handhabung nothwendig crfoderlich sey. Kuh»
fodert Verweisung dieser Botbichaft in die Kommst,

sion, will es nicht blos um diese Erklärung sonder»

auch um Untersuchung der Kapitulation zu thun sey-

woraus sich dann vielleicht allgemeine VrifuguM»
über diesen Kriegsdienst als nothwendig ergeben.-iM
ser Antrag wird einmüthig ang.nommen.

Das Drektorium übersendet in einer BothsaM,
eine Ansodernng vom N<tion buchdruker G>uu
um Entschädigung wegen dem deut chen umtllw

Tagblat, welches wegen sehr schlecht-m Absatz ^
selben grossen Schaden verursach n mußte, wogcg

das Uebernehmcn der ganzen Auflage um den ym

VetkaufpreiS, vo« Seite der Regietung als das,w



massigste Hülfsmittel vorgeschlagen wird. Kühn
sagt, dieser Gegenstand müsse in eine Kammission ges
wiesen werden, indessen habe ihm dieses Tagblatt schon
lange misfallen, und daher nehme er noch die Frei-
Heu seine Gedanken mitzutheilen: die Ruhe und Si-
cherheit der Personen und des Eigenthums und die
Befestigung der neuen Ordnung der Dinge hängt
besonders auch von der geschwinden Bekanntmachung
der Gesetze ab, und das Volk hat ein Recht auf die
se Mittheilung der Arbeiten seiner Stellvertreter: da
im» die Erfahrung zeigt, daß unser offizielles Tag-
blatt keinem dieser Zwecke entspricht, so trage ich auf
die Einstellung desselben an, und begehre, daß die
Bekanntmachung der von den gesetzgebenden Räthen
ausgehenden Gesetze und Dekrete und der Verord-
nungeu des Direktoriums, in Zukunft durch ein offiziel-
les Blatt in allen z Sprachen geschehen solle, und
das noch ein offizielles Tagblatt der Verhandlungen
der beiden gcsezgebenden Räthe veranstaltet werbe,
daß nicht nur die Berichte der Kommissionen, sondern
auch die Meynungen der Mitglieder über jeden Ges
geustand enthalten soll: ich schlage also in dieser Ad-
ficht vor, daß jeder Rath einen Stenographen ober
Geschwindschreibcr halte: wenn ein solches Blatt posts
frey an alle Snbscribenten in der Republik versens
det wird, so wird der Ertrag desselben die Kosten der
Unternehmung hinlänglich bezahlen, und ich erwarte
von der Vaterlandsliebe der Repräsentanten, daß fie
durch ihre Subscription den Fortgang einer so gemein-
nützigen Anstalt unterstützen werden. H über und
K o ch fodern Verweisung dieses Gegenstandes in eine
neue Kommission, in die gewählt werden, Kühn,
Escher und Huber.

Secretan im Namen der Saalinspektoren tragt
darauf an, die lezte Sitzung der geftzgebenden Rathe
in Arau, den iz. dieses und die erste Sitzung den 24.
dieses in Luzern zn halten. Weber glaubt, da uns
ser Verfammlungssaal in Luzern noch nicht vollendet
sey, so mußte man, wenn man diesen Vorschlag an-
nehmen wollte, einen Versammlungssaal bestimmen.
Hub er glaubt, das Wohl des Vaterlandes erlaube
uns nicht, mehr als 8 Tag unsre Sitzungen eiuzustel»
len, und will gerne in Luzern einen provisorischen Vers
sammlungsort bestimmen: er stimmt also dem Guts
achten bei. Kühn begehrt, daß wir bis auf den
Tag der Abreise des Direktoriums hier unsre Sltzuns
fortsetzen, und dann für 14 Tage dieselben einstellen.
Wyder unterstnzt Webern und Kühn, besonders auch
weil die Arbeiter nun zu den Flössen der Franken gc>
gen die Unterwaldner gebraucht wurden; und dadurch
alle Vorbereitungsarbeiten in Luzern aufgeschoben wur-
den. Koch folgt ganz Kühn, und will den Saalin-
fpektoren aufkragen, im Nothfall einen provisorischen
Versammlungssaal anzuordnen. Del 0 es folgt Koch.
Huber will nun auch beistimmen und die lezte S>-

zung den 20. dieses hier halten, und dann für t4
Tag die Sitzung einzustellen: dieser Antrag wird mir
Kochs Beysatz angenommen.

Wyder erstattet Bericht über den Angriff der
Franken aus den insurgirten Distrikt Stanz, welcher
gestern Morgens um 6 Uhr statt hatte, bey welchem
das ganze Dorf Kirsiten und die Wohnungen um Bür-
gen abgebrannt wurden, und das Feuer sich dann auch
in Stanz und im Dors Thalewyi zeigte: gegen Abend
wurde auch Sranzstad und die am Morgen noch übrig
gebliebenen Wohnungen in Brand gestckt und in die
Asche verwandelt. (Tiefes Stillschweigen)

Billeter berichtet, daß laut PrivatbriefenauS
Bündten, helvetische Bürger mishandelt werden,
daher wünscht er, daß die Bundcshäupter eingeladen
werden die helvetischen Bürger zu schüzen.

H über fodert, daß die Tagesordnung weder
durch Berichte, noch durch Foderungen für Vollzies
yungsmasregein unterbrochen werde: angenommen.

Zimmerman r legt einen Entwurf eines Geses
zes über Bürger - und Gemeindsrechte in Helvetien vor.
Escher sagt, dieser Gegenstand ist seiner Wichtigkeit wer
gen dringlich; da nun, wann wir das Gutachten dem Re«
glcment zufo'ge 6 Tage auf dem Bureau liegen liessen,
während unserm Hierseyn der Senat unsren Beschluß
nicht mehr zum Gesetz machen könnte, so fodere ich
Dringlichkeitserklarung und Bestimmung, daß der
Rapport zur möglichen Untersuchung auf dem Bus
reau liegenbleibe. Secretan sagt, überall seyen
Gründe vorhanden für Eschers Meynung, indem man
sich in der gegenwärtigen Lage der Republik überlang-
same Formen erheben müsse, um jene zu organifiren: denn
neben dem Aufruhr in Osten ist die Anarchie in Süd«
Westen sehr nahe, und diesen kann hauptsächlich durch
Organistrung der Munizipalitaten und was auf dies
selben Bezug hat, abgeholfen werden: und wenn wir
nicht hierüber so schleunig möglich Hilfe schaffen, so

entsteht Verwirrung, indem ich schon wieder in dem
Bulletin von Lausanne einen Beschluß des Direktoriums
sehe, der unsern Grundsätzen zuwieder ist, und Wie-
derspruch zu veranlassen scheint. Anderwerth
will den Rapport erst in vier Tagen behandle»
Earlier wundert sich, daß man über alle wichtige
Rapporte Dringlichkeit erklären, und dadurch den
Repräsentanten die Zeit rauben wolle, diese Gegen«
stände gehörig zu untersuchen; er fodert also Beides
Haltung des Reglements. Esch er wundert sich, daß
man der Versammlung vorwerfen könne, sie wolle
über alle wichtigen Gegenstände Dringlichkeit erkläre»;
er glaubt, die Wichtigkeit dieses Gegenstandes erfodere
ein Gesez über ihn ehe die Räthe ihre S tzungen ein-
stellen, und jeder Repräsentant werde Zeit genug has
ben, innert z Tagen den Rapport sorgfältig zu uns
tersuchen und beharret also auf seinem Antrag, welcher
angenommen wird.



Zim'mermann legt im Namen einer Kommis-
sion einen Gesetzes - Entwurf vor, über die Aufnahme
der Fremden inHelvetien.Trösch glaubt dieCommission
habe ihren Auftrag überschritten, indem sie über alle
Fremden cinenVorschlag mache, und er glaubt, das Volk
werde nicht gerne sehen, daß andere Fremde als die
schon im Land sind als Bürger angenommen werden.
Kuhnbezeugt, daß es ihn schmerze solche eingeschränkte
Aeusserungen zu hören, übrigens fodeet er, daß der Rape
port sechs Tage auf dem Bureau liegen bleibe.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft;
„Das Direktorium kommunizirt Euch beiliegend ein
Schreiben des Obergenerals Schauenburg, der ihm
die gänzliche Unterwerffung der Empörten von Unter-
walden anzeigt. Es bedauert, daß der Fanatismus
und die verrätherifchcn Aufwieglungen des Auslandes
so grosses Uebel unvermeidlich gemacht, und den
Boden der helvetischen Republik mit dem Blut derer
besprizt haben, die sie so gerne ihre Kinder zu nen-
nen wünscht w. „ Im Generalquarrier zu Luzern den
2z. Frultidor y. September. Abend um 6 Uhr, im
6ten Jahr der frankischen Republik. — Der Ober-
general an das Vollziehungs - Direkto-
rium der helvetischen Republik. Ihr wer-
det mit.Vergnügen vernehmen B. Direktoren, daß
der Sieg den Republikanern getreu blieb. Wir haben
den Distrikt Stanz besetzt, nach einen Gefecht, web
ches von MolHens lim 5. Uhr bis jezt gedauert hat.
Alles was mir Mühe macht, ist daß dieser Tag nicht
beendigt werden konnte, ohne alle die Folgen einer
hartnäckigen Gegenwehr. Dieses Gefecht hat viel Blut
gekostet —aber es waren Rebellen und sie mußten be-
Zwangen werden. Gruß und Achtung.

Unterschrieben Schauenburg.

Secretan begehrt Behandlung des Patrioten-
eutschädiguugsgutachtens. Herzog glaubt der Heu-
rathsrapport zwischen Geschwisterkindern sey zuerst an
der Tagesordnung. Hüssi begehrt vor allem- aus
Anhörung des Gutachtens der Finanîkommission über
den Finanzentwurf, weil dieses von der ersten Dring-
lichkeit ist; dieser Antrag wird angenommen.

Cartier fodert für Arb, für 6 Tag Urlaub, der
bewilligt wird.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Komitö.

Senat 10. September.
Usteri'und Berthollet legen im Namen einer

Commission folgende Verwerssungsgründe des den Re-
generateur betreffenden Beschlusses vor, welche an-
genommen werden:

„In Erwägung daß die gesetzgebenden Rathe in
diesem Geschäfte weder Ankläger noch Richter seyn
können, während sie doch in der That durch den Be-
schluß beides seyn würden. „

„In Erwägung, daß die Einladung ans Dittk-
torium, die sch leunigsten und schärfsten Maas-
wgeln gegen die betreffenden Personen zu ergreifen,
eine dem Gesetzgeber wenig ziemende Sprache führt,
indem jene Worte entweder als unbestimmt und nichts-
sagend, oder als zu willkührlicher Beseitigung dcr Ge-
setze und gesetzlichen Formen einladend, angesehen
werden können. „

» In Erwägung endlich, daß die eigentliche M
sieht des Beschlusses, durch die vom Senat an das
Direktorium bereits geschehene Mittheilung des straf-
baren Blattes bereits erfüllt ist„

„ erklärt der Senat den Beschluß nicht annehmen

zu können. „
Grosser Rath 11. September.

Volksrcpräscntant Michel schreibt von Böhnin-
gen, daß die Franken den 4 dies, ruhig und züftieden
durch den Canton Oberland nach dem Brünig gezogen

sind.
AufEscherS Antrag wird der vom Senat ver-

worffene Beschluß der Tagesordnung, wegen der

Rechtfertigung des Zürcherischen Kantonsgerichts über

die Beschuldigung der Einsetzung einer Revolutions-
kommission, zu näherer Untersuchung an die hierüber

niedcrgesezte Commission zurückgewiesen.
Erlach er berichtet, daß wegen dem Angriff der

Franken auf den Distrikt Stanz, die Arbeiten in bu-

zern an dem Versammlungssaal unterbrochen wurden,

und daß daher es nothwendig werde, die ersten S>-

zungen in Luzern in dem Theater zu halten: Ferner

erzählt er, daß letzten Sonntag im Distrikt Stanz,
nach dem Eindringen der Franken in denselben, an

mehr als hundert Orten Feuersbrünste schon Morgen»

um il Uhr statt hatten, daß die Unrerwaldner von

Schwyz, von Uri und von Gersau aus, Hülfe eriM
ten, und daß dagegen die Obwalder sich sehr Mrch
tisch betrugen, und bei der Constitution bis m ow

Tod zu bleiben versprachen, er will daher Ehrcnnm'

dung vom Distrikt Sarlrcn machen, und sagt, wen

früher ernsthafte Maasregeln getroffen worden warc,
so wäre das Uebel nicht so groß geworden, van

hofft er daß nun auch gegen Schwyz und Un zwc '

massige Maasregeln getroffen werden. Chenano 0 '

dauert die traurigen Auftritte, die in Stanz vorn«
allein er ist überzeugt, daß dieselben erfoderuH w'
rcn, und daher begehrt er ehrenvolle Meldung 1,
die fränkische Armee. Zimmermanu dringt dar

daß man, ehe offizieller Bericht vorhanden m, ch

Beschlüsse mache, und fodert also Vertagung
Erlachers Antrag, und hofft, man werde allge '

i nden, daß man über Chenauds Anrrag ebu v

nicht eintretten könne. Eschcr und Hubcr soo

Zsimnermann. Man geht zur Tagesordnung.

(Die Fortsetzung im 159» Stück.)



Der schweizerisc
heraus

von Escher
' Mitgliedern der gcsezgebende» i

Hundert neun und
Viertes

Zürich/ Dienstags d

Gesetzgebung.
Grosser Rath 11. September.

(Fortsetzung.)
Cartier begehrt, daß der Volksrepräsentant

Nuzet, welcher sich nicht mehr in unsern Versammln»-
gen einfindet, eingeladen werde sich wiederum Pflicht-
mässig mit uns zu vereinigen.

Erlach er begehrt ein Gesetz im Reglement
wider solche widerrechtliche Entfernungen aus der
Versammlung. Kühn begehrt Tagesordnung, weil
viele unsrer Mitglieder abwesend sind, und also
gegen Nuzet keine besondere Maasregel genommen
werden könne. Seeretan folgt und dringt auf
Abstimmung. Man geht zur Tagesordnung.

Die Versammlung verwandelt ihre Sitzung in gehei-
mes Commite. Nach Wiedereröffnung der Sitzung
wird eine Bothschaft verlesen, in der das Vollzie-
hungsdirektorium die Schwierigkeiten darstellt, wel-
che damit verbunden wären, wenn das Volksblatt,
ehe es ausgetheilt werden darf, erst zur Beurtheilung
den Repräsentanten mußte ausgetheilt werden, es er-
wartet daher auch hierüber das gleiche Zutrauen,
welches es in andern Rücksichten genießt, und also ^

Rucknahme dieses Beschlusses.
Eseh er hofft die Versammlung habe sich nie in

den Sinn kommen lassen, die Censur des Volksblatts
auf sich zu nehme», weil dieses ihrer Bestimmung
ganzlich zuwider wäre, sondern es sey einzig um Muthe:-
lung dieses wichtigen Blatts an die Volksrcpräftn-
tauten zu thun gewesen: er begehrt daher Rücknahme
des ersten Theils jenes Gesetzes, und glaubt, inso-
fern es die Versammlung wünsche, so könnte die
unentgeltliche Austheilung allenfalls noch beibehalten
werden. Kühn folgt in Rücksicht der Censur dieses
Blatts Eschers Antrag, fodert aber zugleich auch
Rücknahme des ganzen Gesezes, indem er hofft, die
Repräsentanten werden gerne eine so gemeinnüzige
Unternehmung unterstüzen, und also nicht mehr un-

-entgeltliche Mittheilung des Volksblatts fodern. Se-
ere tan will in Rücksicht der Censursache ganz fol-
gen, allein höchst bedenklich ist es für ihn, Haß die-

>e Republikaner
e g e b en

und Usteri,
ltlze der helvetische» Republik.

fünfzigstes Stück.
Quartal.
n 2. October 5798.

ses Blatt in Zürich gedruckt werde, wodurch leicht
Mittheilung wichtiger Nachrichten an das Volk könn-
te verzögert werden, er hofft also in Zukunft werde
dasselbe in Luzern gedruckt werden. Hub er folgt
aus vollem Herzen Kuhns Antrag, und glaubt, wir
müssen, die Ausführung unsers Gesetzes, welches ein
Volksblatt bestimme, ganz dem Direktorium überlas-
sen, und uns nicht in seine Vollziehungs - Maasre-'
geln mischen wollen. Escher sagt: da das Direkte-
rium aufgefodert wurde, dieses Volksblatt mit Be-
schleunigung in Gang zu bringen, so war es genö-
thiget dasselbe in Zürich drucken zu lassen, weil weder
in jjuzern noch in Arau hinlängliche Pressen zu einer
so grossen Unternehmung vorhanden sind, und da die
Art der Vollziehung unserer Geseze nicht in unsere Be-
rathung kommen soll, so fodere ich Tagesordnung
über Secretans Bemerkung. Man geht über Se-
cretans Antrag zur Tagesordnung und nimmt nach
Kuhns Antrag, das Gesetz über die Mittheilung des
Volksblatcs an die Volksrcprasentanten gänzlich zurück.

Nachmittag 4> Uhr.

Ein Schisser «on Ermattingen in Richenau bit-
tet um S hu; seines Schissarthöcechts. Amman»
sagt, es sey von der ersten Nothwendigkeit die Schis-
farth an den Gränzen nicht freizugeben, sondern die be-

eidigten Schiffer beizubehalten, um die Polizcij, wegen
Bcttclgesindel und Viehseuchen gehörig handhaben zu
können, daher fodert er Verweisung dieser Bittschrift
an den Polizeiminister. W y d er begehrt Verweisung
aw die Echissahrtskommisskon des Zàrichsees. C a r -

tier folgt Wydern. Escher sagt, die Commission
über die Schiffahrt des Zürichsees sey einzig in mer-
can'ilischcr Rücksicht uiedergcsezt, wegen dem Han-
del zwischen Zürich ìznd Wailenstatt: da nun diese

Bittschrift diesen Handel nichts angeht, so fodert -er

Verweisung an das Direktorium. H u b e r folgt. Die
Bittschrift wird dem Direktorium zugewiesen.

Zwei und dreissig Gemeinden des Distrikts Nion
im keman fodern dringendst Aufhebung der Feudal-
rechte, und wundem sich über die seltsamen Grund-



satzê, dit im Senat.. bei Aàs der Behandlung des Voklzichungsmaasregel ist. Carrard, Kühn, St/
cret a » und Hüssi folgen.- letzterer aber glaubt, manBeschlusses des grossen Raths geäussert wurden; Car/

tier fodert Verweisung an die Feudalrechtskommission;
angenommen.

Die Gemeinde Coppet erschrocken über die Ver/
werffung des Beschlusses des grossen Rathes von dem
Senat begehrt dringendst Abschaffung der Feudal/
rechte, ohne Loska/.ftmg; erbietet sich aber dagegen
zu einer allgemeinen Territorialauflage, ehe diese
Rechte abgeschafft werde». Bourgeois fodert
wiederum Verweisung an die Commission. Guter
sagt, vorhin hat eine Eule gesungen, jezt singt eine

Nachtigall ich fodere ebenfalls Verweisung dieses
doppelten Gesangs an die Commission zu sehr reich/
cher Erwägung. Angenommen.

B. S chadler Badwirth in Flüe im Canton
Solvthurn bittet um Entschädigung für sein Tafer/
nenrccht. Escher fodert Tagesordnung, weil diese
Bittschrift schon einmal vorgelesen wurde. Earlier
will Veriveisung an das Direktorium; Wyder, Ver/
Weisung an die Ehehastenkommission. H über folgt
Eschern, dessen Antrag angenommen wird.

Pfarrer Eggimann von Amseldingen fodert
für seinen neunzehnjährigen Sohn Majoritàtsrecht um
in eine Handlung tretten zu können. Koch unterstüzt
diese Bitte. Carrard fodert Tagesordnung, weil
die Emancipationsertheilung Sachkcnntniß erfodere
und vor eine Gerichtssteile gehöre. Secretan
glaubt, weil der Vater selbst dieses Majoritatsrecht
sur seinen Sohn fodere, so muffe dasselbe ertheilt
werden. Huber folgt Kühn, dessen Antrag ange/
nominen wird.

Die Gemeinde Muriste im Distrikt Stasis bittet
um Erlaubniß ihr altes Wirthshaus wieder herstellen

zu dürfen: dagegen protestirt aber der Wirth Mo ne/
ron dieses Dorfs. Er la cher begehrt Verweisung
an die Ehehaftenkommission. Carmintran begehrt
Tagesordnung: Wyder folgt dieser; Man geht zur
Tagesordnung.

Kaufmann, ein unehlicher Sohn eines Bür/
gers von Knmwyl begehrt in das Gemeiudsbür/
gerrecht eingesetzt zu werden. Kühn fodert Tages/
ordnung weil dieses eine gerichtliche Sache ist. Trösch
will Vertagung bis nach dem Gesetz der Gemcinds/
bürgerrechte. Cartier fodert Tagesordnung weil
ein Schweitzerbürger sich überall niederlassen kann.

Wyder folgt Kühn, weil es hier um das Ge/
memdsbürgerrecht zu thun ist. Koch fodert einfache
Tagesordnung aus denen von Kühn angeführten
Gründen: dieser letzte Antrag wird angenommen.

Die Gemeinde Äubone glaubt die einzelnen Ver/
kauft von Narioualwein, welche die Verwaltungs/
tgmmer in Lausanne vornehme, seyen schädlich, und
die Steigerung ware vorzuziehen, sie bittet um eine

allgemeine Verordnung hierüber. Hub er begehrt
Verweisung an das Direktorium, weil dieses eine

joll dem Direktorium die Versteigerungen ancmpfch-
len. Z imm ermann beharret auf der einfachen Ver/
Weisung ans Direktorium, weil wir uns nicht in die
Vollziehung mischen sollen. Dieser letzte Antrag wir»
angenommen.

Senat il September.
Das Vollziehungsdirektorium theilt einen Brief

des General Schauenburg mit, worin er die ganzliche
Uuterwerffung der Empörer von Unterwalden anzeigt.
Stockm a nn giebt einige Nachrichten von den Kriegs/
ereignisscn vom lezten Sonntag, von denen er zum
Theil von Luzern aus, Augenzeuge war.

Der Beschluß, welcher die lezte Sitzung der Räthe
in Arau, auf den 2osten d. und die erste in Luzern auf
den 4ien Oktober ftstsezt, wird angenommen.

Eben so derjenige, welcher dem B. Direktor Lee

grand erlaubt, so oft es seine Geschäfte erfodern,
ohne besondere Bewilligungen sein auf fränkischem
Boden gelegenes Etablissement zu Arlesheim bei Bn
sel, besuchen zu dürfen.

Der Beschluß, welcher den isten Abschnitt des
> innern Polizeireglemcuts beider Rathe, der von den

Beschlüssen handelt, enthalt, wird verlesen, listen
und Berrh oll et rathen zur Annahme, indem die

Gründe einer frühern Verwerffung dieses Abschnittes,
nun gehoben sind. Er wird angenommen.

Der Beschluß, welcher erklart, daß die GeiD
chen beider Religionen am Ort des Regierungssitzes,
vom Staat bezahlt werden sollen, wird verlesen.

Man ruft zur Annahme, kaflechere begehrt tint

Commission. Lüthi v. Sol. ebenfalls; er findet

die grosse Frage: ob der Staat die Religionsdiener
bezahlen werde, durch diesen Beschluß gewissermaßen

zum voraus entschieden. Die Commission wird de/

schlössen und in dieselbe geordnet: Lüthi v. Sei-
Augustin«, Kubli, Barras und Muret.

Der Beschluß, welcher erklart, daß der Regss

rungsstatthalter des Canton Sentis Bolt, derchà
mandant Wetter jgr. und alle, die gegen d>e n»-

bellen ausgezogen, sich ums Vaterland verdient ge-

macht haben, und daß dieses Dekret dem Statthalter

zu derselben. Handen soll zugestellt werden, wird em-

müthig angenommen. ^Der Senat bildet sich in geschloßne Sitzung
nach Wiedereröffnung derselben verlangen De v e v e

Barras, Meyer v. Arbon und Frossard >

z Wochen der ersten Sitzungen in Luftrn, Miau

Luthi v. Sol. bemerkt, daß man wenigstens og

sorgen müsse, daß die zu Eröffnung der
in Luzern am 4. Oktober nothwendige ostbl sscilg
der durch allzu viel bewilligte Urlaube nicht un. a

lich gemacht werde. Die verlangten Urlauvt »»

ertheilt.



Grosser Rath, 12. Sept.
Hü ssi wünscht, daß endlich einmal die deutsche

Untcrschreiberstelle wirklich besezt werde, und empschil
hierzu den B. Weiß v. Anrieh, der nun schon
lange dieses Amt mit Geschicklichkeit provisorisch be-
kleidet. Ziinmerniann stimmt Hüssi bei, doch
wünscht er, daß die Kommission ino g ns hierüber
relatiie, und dann eine förmliche Wahl vorgenom-
men werde. H über stimmt Zimmer mann bei,
weil dieser Gang gesezlich bestimmt sey G Ysen-
dorser stimmt Hubern bei. Carrier unrerstüzl
Hüssi, welcher sich mit Zimmer mann vereinigt,
dessen Antrag angenommen wird.

Secretan im Namen der Reglementskommis-
fion schlägt vor, in dem vom Senat verworfenen
Beschluß, folgende Aenderungen zu treffen i X. Ab-
schnitt z. k. Wenn zwei Mitglieder zu gleicher Zeit
das Wort sobern, so ertheilt der Präsident dem äl
tern derselben das Wort. XI. Abschnitt, î 1. Wenn
die Lagesordnung .vorgeschlagen wird, so soll sie vor
allem aus von dem Präsidenten ins Mehr gesezt wer-
den. §, 2. Das gleiche soll statt haben, wenn die
Vertagung der Frage durch 4 Mitglieder begehrt wird.
L- Z- enthält den § des verworfnen Beschlusses. Z i »1

merman n glaubt diese beiden A des XI. Abschritte
seyen einigen andern schon bestimmten LZ. zuwider.
Secretan vertheidigt das Gutachten, welches so
gleich angenommen wird.

An der werth begehrt eine Verlesung des gan-
z,en nun abgeänderten Reglements, um untersuchen
zu tonnen, ob nichts Widersprechendes in dielen v 'r-
schieduen Veränderungen sich cinqeschlichen habe.
H über glaubt, hierfür habe die Kommission schon
hinlänglich gesorgt; er will also llrgcnz erklären, da
mit das ganze Reglement vor unsrer Ankunft in Lu-
zern gedruckt werden könne. Carrarb glaubt, es
seyen noch vcrschiedne Abänderungen zu treffen.
Trosch stimmt Anderwerth be«. Huber behar
ret. Secretan bemerkt, daß der vom Senat ver
worfne XVII. Abschnitt noch nicht umgearbeitet sey,!
und will der Kommission den Auftrag geben, mor-!
gens einen Vorschlag hierüber vorzulegen. Dieser!
Antrag wird angenommen.

Huber fodert, daß von Anfang unsers Aufent»
Halts in Luzern an, alle obersten Gewalten der Rc<
pudlik in ihrer Amtskleidung erscheinen und daß das
Lragen solcher amtlichen Unterscheidungszeichen übn-
gens jedermann, dem es nicht gesezlich befohlen ist,
verboten weide. Carrard folgrund fodert Bstim-
muug einer Amtskleidung für die Bureaux. Er la cher
fo.gt und will daß alle Kragen gleichst mig gestickt
«eyen, u ad daß die Kutscher nicht bordirte Hüte wie
!v»^îaithàr tragen sollen. Zimmermann un
rerjttizt Huber und bittet um Abstimmung über einen
I» unwichtigen Gegenstand. Huberö Antrag wird

l angenommen und auf Carrards Antrag cine Com-
j miffon niederqesezt, welche die eigentlichen zu vcrbie-
tenden Unterscheidungszeichen und eine Amtskleidung
für die SckrclairS bestimmen soll: hierzu werden
geordnet: Koch, Gbivel, Zimmermann, Pen-
chaud und Huber.

Das Vsllziehn'ugsdirektorium zeigt an, daß da
nun wegen den aasgebrochnen innern Unruhen, die
Anwesenheit der fräukischca Truppe» aufs neue erfor-
derlich werde, und da ungeachtet dieselben nun im
fränkischem Gold stehen, doch diejenigen Gemeinden
welche an den Heerstrassen liegen, besonders durch den
Durchmarsch und Aufenthalt der Truppen beschwert
werden, welches eine unbillige ausschlieslicheLast für
dieselben wäre, es eigentlich die Gerechtigkeit erfor-
dert, daß der Distrikt die Beschwerden trage, wcls

-che einer Gemeinde auf n, daß der Kanton diese-

nigen so dein Distrikte ausgefallen sind, über sich nehme,
und baß endlich die gesammte Republik nrit denjenigen
die auf den Kantonen liegen, beladen werde: da aber
diese allgemeine Vcrtheilung in der Ausführung
Schwierigkeiten oder wenigstens Verzögerungen fin-
den würde, so ladet das Direktorium die Gesezgebung
ein, mit Beförderung zu verordnen, daß die Vcrwal-
tungckammern bcgwältigt seyn sollen, über die einer
Gemeinde oder ihren Bewohnern aufgefallne Kosten,
eine so niedrige Schätzung zu machen, als die Billig«
keit erlauben mag, und dieselbe auf alle Gemeinden
des Cantons nach Maas-ab ihrer Bevölkerung und
ihrer Mittel durch eine Kontribution zu vertheilen.
Kuh» uuterftüzt diese Boihschaft und fodert, daß

^ die darin geäußerten Grundsätze sogleich mit Dring-
- lichkcit anerkennt und die weitere Ausführung und An«

i Wendung derselben dem Direktorium aufgetragen werde.

xAkermann folgt ganz Knhn. Cartier folgt. Ca-
zpani ebenfalls, doch will er das Direktorium einla-

den den Verwaltuiigskammern auftutragcn unpar-
s theiifch bey der Kostenvcrtheilung zu Werke zu gehen.

iDeloes, Gmür und Herzog folgen. Huber aw
erkennt die Dringlichkeit der Sache, aber stimmt da--
gegen der Uebereilung die gcfvde-t wird, nicht bey;
er fodert daher eine Kommission über diesen Gegen«
stund. Die Grundsätze der Boihschaft werden ange-
nommen, und die Entwiklung derselben einer Koin«
Mission übergeben. Escher, Carrard, Secretan
Egg von Ellikon und Gy sendörfer werden hierzu
geordnet.

Herzog begehrt wegen seinen häuslichen Geschäft
ten U laub für 4- Wochen: bewilligt.

Koch begehrt vom nächsten Freitag an Urlaub:
gestattet.

Hüssi fodert ebenfalls von nächster Woche an '

Urlaub und erklärt, daß Huber seine Stelle am Bu-
reau indessen einnehmen werbe. Carrard fod.rt,
daß diese Mitglieder die unsern Arbeiten so nochwen«



dig skid ihre Zeit doch weiter fork dcm Vaterland
scheuten. Htiber begehrt, baß Hüssi seine Fode
ruug gestattet werde: dieser Antrag wird angenom-
men.

Der Präsident sodcrt für Pauli Urlaub bis zur
erstu, Sizung in Luzern. Wildberger begehrt 8

Tag spater als die Versammlung sich in Luzcru ein-
finden zu dürfen: beiden Begehren wird entsprochen.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Konnte.
Nach Wiedereröffnung desselben begehrt Perighe z
Wochen später als die übrigen Mitglieder sich in Lu-
zern eiufinden zu dürfen.

To m a michel begehrt Urlaub bis Martini.
Neukom wünscht sich 14 Tag nach der ersten

Sitzung in Luzern einzufinben.

Maulaz begehrt Urlaub über den Herbst
Bourgeois, Panchaud und Deloes machen
das gleiche Begehren.

Hub er fodert, daß der zu häufigen Uelaubser-
theiluug ein Damm gesezt werde, indem das Heiides
Vaterlandes fodere, daß für dasselbe gearbeitet werde,
er begehrt daher ehe ein Urlaub ertheilt werde, Vcr-
fertigung eines Verzeichnisses aller Abwesenden.

Zimmermann folgt Hubern, erklärt aber, daß
er auch im Fall sey über den Herbst Urlaub zu begeh-
ren.

Billeter sagt, er sey 2 1/2 Jahr verbanntge-
Wesen, seit seiner Zurükkunft habe er an der Révolu-
tion gearbeitet, und noch nicht 4 Nächte hinter ein-
ander in seinem Haus zugebracht, er begehrt also
für 14 Tag Urlaub.

Millet fodert auch für 14 Tag Urlaub.
Bourgeois widersezt sich H u bers Antrag,

indem alle Mitglieder gleiches Recht mit den schon
beurlaubten haben. Capani sagt, unsere erste Pflicht
sey für das Vaterland zu arbeiten, und als wir ge-
wählt wurden, war keiner der unter dem Vorwand
feiner häuslichen Geschäfte die Stelle ausschlug also
sollen wir vereinigt für das Vaterland arbeiten.

Jacquier fodert Urlaub über den Herbst. Preux
ebenfalls.

De l oes glaubt Capanis Aeusserung sey unge-
recht, weil wir alle das Vaterland gleich lieben und
keiner seine unerwarteten häuslichen Angelegenheiten
voraussehen konnte.

Carrard beschwört die Versammlung dem
Wohl des Vaterlands das Privatinteresse aufzuopfern
er stimmt Hubern bey, dessen Antrag angenommen
wird.

Senat, i2. September.
Genhard und Barras berichten im Namen

einer Kommisston über den die Entschädigung der

durch die Viehseuche geschädigten Gemeinden Cffingen
und Bötzigen betreffenden Beschluß. Die Kommission
räth zur Verwerfung, weil das Begehren ganz einfach
soll!« ans Direktorium gewiesen werden, indem da-
bei den alten und bestehenden Gesetzen gemäß müsse

verfahren werden, liste ri spricht in gleichem Sinne;
die ehemalige Berner Regierung entschädigte die Ge-
meinden für das, in Kraft ihrer Sanitätsordnungen,
gesund geschlachtete und als solches zuvor geschähe

Vieh, nicht aber für das durch die Seuche gefallene;
nun berechnen die beiden Gemeinden ihren ganzen
Schaden, und fodern für das gesund sowohl als
krank gefallene Vieh Entschädigung; die Erklärung
des grossen Rathes, daß sie sollen entschädigt werden,
scheint lyre gesammce Foderung zu bewilligen, und
die Verweisung ans Direktorium uur die Richtigkeit
der Rechnung zu betreffen; darum, und weil überall
die Sache nicht für den Gesetzgeber gehört, muß der

Beschluß verworfen werden. — Er wird verworfen.
G ill dice begehrt neuerdings einen italiänischen

Oollmetsch; da alle Mitglieder in dieser Versammlung
gleich sind, so könne sein Verlangen nicht abgeschlagen

werden; die wahre Freiheit und Gleichheit konnte bei

einer solchen Verweigerung nicht bestehen. Auch sey

die ungesäumte Bewilligung der Bitte gar leicht, in-

dem der gegenwärtige Dollmecsch des Senats, der

B> Jayet, hinlängliche Kenntniß der italiänischen
Sprache besitze, um auch dies neue Geschäft überneh-

inen zu können. Usteri findet nichts natürlicher als

dieses Begehren des B. Gmdice; wenn, w,e es scheint,

derselbe weder Deutsch noch Französisch versteht-

dennoch aber Stellvertreter des helvetischen Volkes

ist, und die heilige Pflicht auf sich hat, bei allen un-

seren Verhandlungen nach bestem Wissen und Gewil-
sen mit zu rathen, und mit zu stimmen; weniger ew
leuchtend scheint ihm die Freiheit und Gleich-
he it die derB. Gmdice zuGünsten seines Begehrens

anru r; der Senat würde ohne Zweifel freyer, uno,

die Mitglieder desselben gleicher seyn, wenn um

weder in drei noch in zwei Sprachen, sonder» m e>-

ner einzigen sprechen könnten. Dabei will er sich ""
deß izt nicht aufhalten, sondern einzig von dem schnei,

len Vollziehungsmittel sprechen, das der B- G>ur>ce

vorschlägt; dieses scheint ihm so leicht nicht j» ich '
wie es vorgestellt wird; daraus daß Jayet die »an

anische Sprache besizt, folgt wohl keineswegs, daß

zu der grossen und doppelten Arbeit die er bereits a l

sich hat, indem er deutscher sowohl als frn"isN'A,,
Dollmetsch ist, nun eine neue Verdopplung seiner Mo
als dritter italiänischerDollmetsch übernehmen könn >

schlagt also eine Kommission vor, die sich nut v

Begehren des B. Giudtte und allem was dahin n»

schlagen mag, beschäftigen soll.

(Die Fortsetzung im 160. Stük.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert se

G e st z g e b u n g.

Senat, i2. September.
(Fortsetzung.

Augustin! unterstüzt das Begehren Gins
dice's, weicheres besonders auch darum billig fin-
dct, weil zwei ganze italiänische Kantone sind,
während nicht zwei ganze französische sind,
denen zu liebe man doch alles französtch der-
handelt; das Begehren der Italiäner zu verwei-
gern würde sehr gefährlich seyn, indem, wie Usieri
gesagt hat, sie ihre Pflichten unmöglich erfüllen könnten;
es würden falsche Stinunenniehre dadurch möglich
werden; es könnten nichtige Gesetze gegeben werden
u. s. w.; er stimmt für die Kommission. Muret
läßt sich die Kommisston gefallen; aber sie soll sich
einzig mit Giudice's Antrag, und nicht wie listen vor-
geschlagen habe, auch mit der französischen Sprache
beschäftigen; denn es sey ein Décret vo-handen, nach
welchem alles in deutscher und französischer Sprache
behandelt werden, und keine dieser Sprachen vor der
andern einen Vorzug haben soll. Leman und Frei
burg seyen freilich nur zwei Kanrone, aber sie ent-
halten ungefähr den dritten Theil der Bevölkerung
von ganz Helvetic»; er will nicht daran erinnern,
daß dieselben in der Revolution die ersten waren.
Usteri erwiedert, es sey ihm n e in den Sinn ge-
kommen, die französische Sprache der Kommission zu-
weisen zu wollen; er habe nur gesagt, wir würden
freier und gleicher seyn, wenn wir weder drei noch
zwei sondern eine Sprache reden würden, gleichviel
ob das die deutsche oder französische wäre; daß dem
so ist, davon giebt das gegenwartige Mißvcrstandniß
des B. Muret einen neuen Beweis. Mittelholzer
findet, die italiänische Sprache könnte ohne ein De-
crct nicht eingeführt werden, dazu hat aber der Se-
nat keine Initiative; die Kommisston könne also nichts
thun; dem B. Giudice, glaube er, könne anders nicht
geholfen werden als wenn er sich neben ein Mit-
glièd ftzt, das ihn, in italiänischer Sprache von dem
was vorgeht, unterrichten kann. Er klagt sehr über
die unangenehme Verschiedenheit der Sprachen in der
Versammlung; die Sprachen wirken sehr viel auf den
Gemeingcist, und dieser würde besser seyn, wenn nur
eine Sprache herrschte. Er trägt auf die Tägesord-
nung an. Caglioni unterstüzt Giudice's Begehren;
die Landschaften Locar.no und Mcndrisio hatten, ehe
sie die Konstitution annahmen, von Rapinat die
Versicherung empfangen, sie würden einen italiäni»
fchen Dollmelsch erhalten; Mittelholzers Vorschlag

zig stes Stück.

könne gar nicht statt finden; die Glieder des Senats
welche italiänisch verstehen, seyen als Senatoren hiev
und nicht als Dollmecschcr. Lüthi v. Sol. stimmt
Miltelholzein bei; einGesez ist vorhanden, nach wel-
chem alles in beiden Sprachen, der deutschen und
französischen, behandelt werden soll; so billig das Be-
gchren von Giudice ist, so kann sich dennoch der Se-
nat damit nicht abgeben; er muß einen Vorschlag
vom grossen Räch abwarten, wo der Gegenstand auch
bereits an eine Kommission gewiesen 1st; bis dahin
möchte Giudice seine Bitte zurüknehmen; er verlangt
Tagesordnung. Meyer v. Arb. versichert, Giudice
verlange nicht Uebersetzungen in extenso, sondern nur
Auszug dessen was verhandelt und vorgetragen wird;
dieß zu gestatten sey billig und gerecht und auch leicht, so-
bald der Dollmelsch Jayet flch dazu verstehen will; er
hält dafür keine Konimission nothwendig. Laflechere
glaubt, die italiänischen Deputirten könnten wohl in
ihrer Sprache reden, aber weiter nichts verlangen.
Barras meint, wenn die Tagesordnung, wie es
eigentlich das Reglement erheische, im Saale auf ei-
ner Tafel und zwar in allen drei Sprachen verzeich-
net wäre, so könnte das hinreichen. Giudice be-
stcht auf seinem Verlangen, und bewerkt, daß die ita-
liänischcn Deputirten unmöglich italiänisch sprechen
können, wann sie nicht verstehen was von andern ge-
sprachen wird. Eine Kommission die der Präsident
ernennen soll, wird beschlossen; er ernennt dazu D oft
der, Muret und Beroldingen.

Der Beschluß welcher denjenigen vom 4ten Sep-
tember der die Unterwerfung der Volk s blattes
unter die Aufsicht der geftzgebenden Räthe bestimmte,
zurüknimmt— wird verlesen. Man verlangt die nicht
beiliegende Bothschaft des Direktoriums, die die Rük-
nähme veranlaßte. Usteri erwiedert, die Sache spreche
von sich selbst; es bedürft keiner Vothschaft. Dec
Beschluß wird angenommen.

Eben so derjenige, der dem Pfarrer Eggiman«
die Emancipation seines 19 jahrigen Sohnes be-
willigt.

Dolder berichtet im Namen der Besoldungs-
kommission über verschiedene Gehaltsbeschlüssc:

1. Sie räth zur Verwerfung desjenigen der den

S chazkom Missarien 250 Louisdor bestimmt; sie
würde 2Oo Louisdors für hinlänglich ballen, da zu
diesen Aemtern immer Leute von Vermögen gewählt
werden, und die neben ihrem Amt auch noch eigne
Geschäfte besorgen können. Der Beschluß wird ver
worsen.



27 Me Commission ráth zur Annahme desjenigen
b?r den Kantonsstatthaltern 250 Louisd'ors nebst freier
doch lmmeubîirter Wohnung giebt. Devevey
möchte einen Unterschied in diesem Gehalt, nach der
Grösse der Kantone und also der Starke der Arbci
ten haben. Laflechere sutwortet, die Gehalte sollen
dleckend seyn, hingegen die gegenwärtige so ungleiche
Grösse der Kantone, soll durch eine neue Eintheilung
so bald möglich gehoben und ausgeglichen werden.
Usteri fügt hinzu, sobald man eine solche Ungleich-
heit wollte statt finden lassen, so müßte man sie auch
auf alle andern Kantonsautoritäten, Verwaltungen
kammcrn, Kantonsgerichte n s. w. ausdehnen; so

schon der Grundsatz ist; daß jeder nach Verhältniß
seiner Arbeit soll bezahlt werden, so ist er doch nur
bis auf einen gewissen Grad ausführbar, und hier
darum besonders nicht anwendbar, weil mancher kleb
nere Kanton mehr und mühsamere Geschäfte geben

mag, als ein grösserer. Mittelholzer findet, aus
diesem Grund soll allerdings die Resolution nicht ver-
worsen werden; aber er tadelt die Grösse des Ge-
Halts, das wirklich jenes der Repräsentanten über-
steigt; wann cm Statthalter viele Geschäfte hat, so

hat er dafür auch Unterstatthalter und Sekretärs ; in
seinem Kanton wenigstens fertigt der Statthalter ge
wiß nicht übertriebne Arbeit; dann ist ihre Stelle
daurend, und wann ste gute Dienste leisten, lebens
länglich ; sie wohnen bei Hause, können ihre häusli
chen Geschäfte besorgen; 200 Lvuisd'ors dürften also
hinlänglich seyn, da der Staat gewiß so grosse Aus-
gaben nicht bestreiken kann, und wie Kubli einst ge
sagt hat, mit kleinerer Kelle wird müssen anrichten
lassen; er verwirft also den Beschluß. Kubli kann
in diesem Fall gar nicht Mittelholzers Meinung seyn;
so lange man die grosse Kelle braucht, wüßte er nicht,
warum man bei dem Regierungsstatthaltcr eine Aus
nähme machen sollte, der die wichügste Person des
Kantons ist, viele Auslagen und ohne Vergleich mehr
Mühe und Arbeit hat, als ein Senator. Man hat
heute lebendige Beweise gehabt, daß man aller-
ici Senatoren brauchen kann, zum Regierungsstatt-
halber hingegen ist gewiß sehr selten einer tauglich:
wenn wir also Arbeit und Verdienst zahlen wollen,
so ist der gegenwärtige Gehalt gewiß nicht zu stark
Müller undMünger stimmen für Annahme. Der
Beschluß wird angenommen.

Z. Den Beschluß, welcher dem ttnterstatthalter
einen Gehalt von icx? Louisdors bestimmt, räth die
Kommission anzunehmen. Laflechere bemerkt,
wann bei einer neuen Eintheilung die Kantone grösser
werden, so könnte alsdann auch dieses Gehalt erhöht
werden. Hoch findet das Gehalt zu gering für die
jmigen Unterstatthalter, die daraus Schreiber halten
und besolden müßten; er will darum verwerfen.
Vsteri glaubt nicht, baß ein Unterstalthglter im Fall

seyn könne, eigne Schreiber zu halten; er räth zur
Annahme. Lüthi v.Sol. ebenfalls. Der Beschluß
wird angenommen.

4. Sie räth zu Verwerfung des Beschlusses, der
den Distriktsstatthaltern 50 Louisdors bestimmt; sie

hält diesen Gehalt für zu gering und würde ihn we-
nigstens auf 75 Louisdors erhöhen. Der Beschluß
wird verworfen.

5. Sie räch zur Annahme des Beschlusses, der
den Gliedern der Vcrwallungskammern izo Louis-
dors bestimmt. Gen h a rd wundert steh, warum die

Commission, die den Gehalt der Distrlklsstailhà
zu klein fand, nun diesen der Verwalter, die unze-
heuer viel Geschäfte haben, hinlänglich groß findet;
es werde keinen guten Eindruck mache» wenn die

vom Volk gewählten Magistrate kleinere, und die

vom Direktor!» gewählten" stärkere Gehalte haben,

u sier i begreift nicht, worüber sich Genhard wundert;
die Commission konutt doch wohl euren Gehalt von

50 kouisdors klein, und einen von 150 Louisdors
hinlänglich groß finden. Der Beschluß wird ange-

nommen.
6. Die Commission räth znr Annahme des Be-

schlusseS, welcher den Suppleautcn dcrVerwaltnngs-
kammern 60 Batzen für jeden Tag ihrer Verrichtungen
und Reisekosten bestimmt. --- Der Beschluß wird an-

genommen.
7. Eben so derjenige, der dem ersten Sekrelâ

der Verwaltungskammer freie Wohnung und i«>
Louisdors bestimmt.

8. Auch derjenige, der dem Oberschrciber des

grossen Rathes 180 Louisdors und freie Wohnung
giebt.

9- Endlich der, welcher jedem der beiden Dê
metscher des grossen Rathes i;c> Louisdors, oder

wenn einer in beiden Sprachen übersetzen würde, 20s

Louisdors bestimmt.
Thörig erhält für 2 und Dnc und Laflechere

für z Wochen nach der Vacanzzcit Urlaub. Usteri
erneuert Lüthi's gestrigen Antrag und verlangt, daß

die bereits ertheilten Urlaube gezählt und über eine zu

bestimmende Zahi hinaus keine weitere ertheilt wer-

den. Müller und Dolder stimmen bei, und aus

des leztern Antrag werden die Sekretärs beenrftragt,
bis Morgen eln Verzeichniß der bewilligten Urlaube

vorzulegen. Kubli wünscht, daß man gegen solche,

die in der Nachbarschaft wohnen, und selten «»der

Versammlung erscheinen, Maasregeln ergreift.

Grosser Rath, iz, September.
E rlacher begehrt, daß man dem Bureau, dnn

Staatsboth und den Weiblen etwas Geld auf New'

nung ihrer Besoldung gebe. H ü ssi begehrt, d?
die Saalinspektoren diesen Gegenstand besorgen ^
eretan bemerkt, daß die Saalinspektoren kein e>e>



mehr für das Bur.au haben, und fodert also Verta«
gung dieses ganzen Antrags. Dieser iezte Antrag
wird angcnonimen.

Zimmer mann im Namen einer Commission
schlagt B- Jmdoff von Basel, V. Weiß von Im
rich und B. Oct von Bern, zur Wahl als deutsche
UntelsekietärS vor. Er lâcher begehrt Vertagung
dieser Wahl, bis in die Nachmittagssitzung. Dieser
Antrag wird angenommen.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Comi-ö.

Nach Wiedereröffnung derselben fodert Herzog
Verweisung des vom Senat verworfenen Beschlusses
wegen Entschädigung der Gemeinden Bötzen u»d Es-
fingen an eine Commission, weil der Senat kaum den
Grundsatz dieser Entschädigung verworfen hat. Die-
ser Antrag wird angenommen. Delves, Herzog
und Suter werden in diese Commission geordnet.

Da verschiedene Besvidungsbeschlüsse vom Se-
nat verworfen worden, so werden dieselben auf Hm
becS Antrag, der Commission zurükgcwlesen.

(Nachmittags 4 Uhr.)
Escher wird mit 54 Stimmen zum Präsidenten

erwählt. Suter hat 29.
Zum französische» Sekretär wird mit 59 Stim-

me» Cap a ni erwählt.
Zu einem Saalmspektor statt des abgehenden B.

Haas, wild mit relativem Stimmenmehr erwählt
B. Cartier.

Zu einem deutschen Untersekretär wird mit abso-
lutem Siimnienmehr mit 69 Stimmen erwählt: B.
Weiß von Zurich. B. Im h 0 ffv. Basel hat sü,
B. Ott v. Bern 7 Stimmen.

Die Gemeinde Le uz bürg macht in einer Bitt-
schrisr und durch 2 Abgeordnete Einwendungen wider
Waidrecht An prachcn der Gemeind S taufen.

Auf Herzogs Antrag erhalten diese Abgeord-
ntten Ehre der Sitzung. Einer derselben äussert sei-
nen Dank für diese Ehre und erklärt die Federung
seiner Gemeinde noch weitläufiger. Spengler un-
terstnzt diese Bittschrift, glaubt aber insofern die Ge-
meinde Lcnzburg m ihren Rechten gestört werde,
so habe sie sich an die ordentlichen Richter zu wen-
den. Herzog glaubt, das Waidrecht sey überhaupt
sehr tyrannischen Ursprungs, doch könne dasselbe noch
nicht abgeschafc werden bis Gesetze hierüber vorhan-
den sind, er will daher unterdessen diese Bittschrift
vertagen. Hub er erklärt, daß dieser Gegenstand
eine blosse Rechtssache sey, die vor die gewöhnlichen
Richter gehöre, daher fodert er Tagesordnung.
Echlumpf, Pellegrini und Akermann folgen
Hubers Erklärung und Antrag. Secretan glaubt
daS Waidrecht sey keineswegs tyrannischen Ursprungs,
sondern rühre von einem ehemaligen gemeinschastli-

chen Eigenthum her, er folgt übrigens der Taziî
ordnung und will die Bittsteller an den Zustizminister
weisen. Carra cd und Billecer folgen diesem lez,
ten Antrag. Man geht zur einfachen Tagesordnung.

Senat, iz. September.
Eine sogenannte Assembles populaire de

Moud on dankt dem Senat schriftlich für die Vers
werffung des Beschlusses über die Mumzipaiitäten;
theilt ihre Gessnnungen übcr das was in Rücksicht auf
die Gemcindgüter und Feudalrechte sollte gethan wer-
den, mit, und versichert schließlich, daß sie sich nie
durch das Gold des Cadiuettes von St. James
werde korrumpiren lassen.

Lüthi v. Sol. berichtet im Namen einer Kom,
mission über das Generalgesetz der Verwaltung der
Finanzen der Republik. Die Kommission findet, daß
vermöge dieses Geietzes, ohne ein Dekret der gesetz»

gebenden Räthe keme Geldsummen weder in das Na-
tionalschatzamt noch aus demselben fliesten können;
daß aus motioirten Antrag des Direktoriums, die Ein-
nahmen sowohl als die Ausgaben, immer für ein
Jahr von der Legislatur bestimmt werden müssen;
daß die Responsabilitäten allenthalben gehörig festge»
setzt sind; die Mehrheit der Kommission findet daS
Ganze dem Geist der Konstitution angemessen und
rath zur Annahme. Eine Minderheit der Kommission
räth zur Verwerffung, weil sie zwischen zwei Artikeln des
Beschlusses einen Widerspruch, wenigstens eine Dun-
kelheit zu finden glaubt, von denen der eine dem Di,
reklorio die Disposition über die Kassen der Verwais
tungskammern einzuräumen scheint, während der an,
dere bestimmt, daß nur gegen Empfangsscheine
des Schatzamtes, die Verwaltungskammern Gelder
ausliefern vürffen. Meyer v. A ran erklärt, daß
er diese Minorität ausmache, und fügt noch hinzu:
er wünsche daß m diesem allgemeinen Finanzgesetz da»

für gesorgt werden möchte, daß daS Direktorium für
jedes beiondere Departement immer nur diejenige«
Summen verwenden könnte, die demselben bewilligt
worden. Meyer v. Arb. findet, es sey weder Wi<
derspruch noch Dunkelheit vorhanden; das Direkte»«
rium disponirt über die Gelder der Verwaltungskas« -
sen; in Folge dieser Dispositionen stellt das Schatz,
amt Empfangschcine aus, gegen die die Verwaltungs«
kammern daS Geld ausliefern; er will also anneh-
men. Angustlni ist gleicher Meinung; jede andere
Auslegung wäre absurd, weil Kraft des Gesetzes die
Verwallungskammern für alle Gelder verantwortlich
bleiben, bis sie Empfangschcine des Schatzamtes da,
für vorweisen. Lüt h i v. Sol. vertheidigt die Re,
solution aus gleiche Weise, und antwortet auf die
zweite Bemerkung Meyers von Arau, daß was er
verlangt nicht ganz thunlich seyn würde; wenn daS



Direktorium Mißbrauch, von der ihm eingeräumten
Freiheit machen wollte, so könnte es dieses immer
thun, weil es ein ganzes Jahr, um Rechnung zn
geben, Zeit hat; da aber alle Rechnungen untersucht
werden, und das Direktorium für die Verwendung
aller Gelder responsabel ist, so wird es sich wohl
davor hüten. Indeß kann man sich ju Anfang des
Jahres, bei der Bestimmung der Bedürfnisse jedes
Departements leicht im ein und anderen irren, dem
«inen zuviel, dem andern zu wenig berechnen, wodurch
denn also gegenseitige Compensation nöthig wird;
ohne diese, würde man gleich anfangs alles aufs
höchste zu berechnen genöthigt seyn. La siechere
verlangt, daß der Bericht der Kommission in beiden
Sprachen zwei Tage aufs Bureau niedergelegt werde.
Münger stimmt bei. Dieser, Antrag wird ange-
nommen.

Die Secretarien legen das Verzcichniß der er,
theilten Urlaube vor; es erhellt daraus, daß über den
4ten Oktober hinaus nur sieben Urlaube schon bewil-
ligt, und gegenwärtig 2z Mitglieder abwesend sind.
Auf Mittel h olze rs Antrag wird hierauf beschloß
sen daß für die noch übrigen Tage, bis zum Schlüsse
der Sitzungen in Arau keine Urlaube mehr ertheilt
werden sollen, und auf Dolders Antrag, daß we-
nigstens vierzig Mitglieder bei der ersten Sitzung in
kuzern seyn und unter diese Zahl herab keine Urlaube
über die Vacanzzeit hinaus gestattet werden können.

Belli und Diethelm erhallen für den Mo-
nat Oktober Urlaub.

Auf Bertholets Antrag sollen die Saalinspek-
toren sich mit dem Finanzminister über eine an die
Repräsentanten zu veranstaltende Gehaltszahlung be-
sprechen.

Auf Dev evey's Antrag soll allen abwesenden
Gliedern durch die Sekretairs der Tag der ersten Git-
jung in êuzern angezeigt werden.

Man schreitet zur Wahl eines Präsidenten. Bod-
wer will, man soll den Präsidenten P yffer bestati-

gen, da die nächste Präsidcnzzeit, die OrtSauderung
«a-.h seiner Vaterstadt Luzern, begreife.

Man bemerkt ihm, daß dieses dem Reglement
juwider wäre.

Usteri wird zum Präsidenten, und Muret
zum französischen Cekrctair ernannt.

Grosser Rath, 14. September.
Das Vollzichungsdirektotium zeigt in einer Bot-

fchaft an. daß die Gemeinde Dornek einen National-
ira'.d aus dem sie sich zu dcholzcn das Recht hat,
als Eigenthum, dieses Rechts wegen anP'.eche. und
da dieser Fall noch an mehrern Orten einzutreten
scheine, so begehrt es ein Gesetz, welchem zufolge
das Nationaleigenthum auf solche Waldungen, so

wie aber auch die Nutzungen der Gemeinden, die
dieses Recht bis jezt hatten, bis ju weiterer allge-j

meiner Bestimmung hierüber beybehalten werde. N u<

zet will dieser sehr gerechten und billigen Federung
sogleich entsprechen. Rellstab und Delocs so-

dern Niedersetzung einer Kommission, die die Am
spruchsrechte der Nation untersuche, und jeden bei
seinen Rechten schütze, weil viele Usurpationen von
Seite der Regierungen hierüber statt harten. Fini,
merman unterstützt die durchaus billige Bothschast
des Direktoriums, und sagt: wenn ia Streit über

das Elgcnthumsrcchl der Nation entstühnde, so sind

wir nicht Richter und können also auch die allMiM
Zwistigkeiten nicht untersuchen. Cartier stimmt
diesem bei und will allenfalls wohl eine Kommission
für das Forstwesen im Allgemeinen niedersitzen, hofft
aber man werde kein Waidreebl mehr in den Mi»
düngen gestatten. K Nchm a nn glaubt, weil die

Bothschaft nicht Dornek allein angehe, sondern alle

Waldungen, so müsse eine Kommission niedergesetzt
weiden. Herzog sieht freilich auch die Sache als

einen Streit zwischen der Nation und der Geniemtt
Dornet an, Doch sieht er keine Schwierigkeit M

der Entsprechung der Bothschast. Dagegen Host

er, es werde daö aus Tyrannei enlstandne Waidrecht
in den Waldungen abgeschafft werden. G mür glaubt,
eine Kommission könnte nichts anders, als Richter
zwischen der Nation und Gemeinde seyn, er will

daher entsprechen, besonders da es nur um eine pro,

viforische Erklärung zu thun ist. Huber findet die

Bothschaft so ganz der gesunden Vernunft gemäß,

daß er ihr sogleich entsprechen will, Legier ist

gleichcr Meinung und würde eine Kommission a»
widerrechtlich ansehen. T r ö sch glaubt, der Wam

sey ein Gemcindwald und will dieses sogleich e'»

klaren doch allenfalls noch eine Kommission vor»

gehen lassen, weil wir hierüber richten müssen. Rel!»
^

stab kennt zu viele Beinträchtigungen der alten M
gierungen, um zuzugeben, daß man sogleich uuvon

uchtigcr Weise «in solches Gesetz mache, weiches er

nur dann gestatten will, wenn Reklamationen gG»
tieft Erklärung writer fort angehört werden solle».

Delo es ist nun auch von der Zw ftnässigkcit uno

Gerechtigkeit der Poihschafc überzeugt, und will um

ter Vorbehalt einer sorgfältigen R daktwn entsprechen-

C arrar d erklärt, daß sich die über einen ähnliche»

Gegenstand niedergesetzte Commission mit einem a>

gemeinen Gesetz beschäftige. Das besondere VeM
ren von Dornek sieht er als eine r Rrchldchau »

in den wir nicht einlretlen können; dagegen g>»»

er, s.y das Waidrecht nicht tirannischcn Ursprung
sondern rühre von Mikcigriilhuin her, welches

nicht aufgehoben, tondern abgekauft weiden mu>^

Er will dem billigen und bftiimmten Begehre»

Direktoriums enttprechcn. Durch E limnicmeyr
der Bothschast entsprochen.

(Die Fortsetzung im 161 Stük.)



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder» der geseigebende» Räthe der helvetische» Republik.

Hundert ein und sechzigstes Stück.

Viertes Quartal.
Zürich, Mittwochs den z. October 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath 14. September.

(Fortsetzung.)
Geeretan legt einen abgeänderten Entwurf

über den vom Senat verworfnen XVII. Abschnitt des
Reglements vor, welchem zufolge der Hausarrest
als Strafe für Mitglieder der Räthe beibehalten, da-
gegen aber die Gefangenschaft weggelassen ist. Er-
lâcher glaubt, die Rathe können kein Strafrecht
ausüben und will die Arreststrafe auch weglassen.
Cartier ist gleicher Meinung und fürchtet, wenn
Partheiungen in den Rä.'hen eutstühnden, wie jess
Gott Lob! keine seyn, so könnte die eine Parthei die
andre in Arrest setzen, um ganz Meister zu seyn.
Anderwerth unterstüzt das Gutachten, weil dem
66. §. der Constitution gemäß die Polizei den Räthen
gehöre. Herzog steht keine Möglichkeit, daß eine
Parthei die andre in Arrest fetze, und glaubt, wenn die
Geiezgeber fehlen, so müssen sie so gut als andre
gestraft werden. Er stimmt also fürs Gutachten.
Graf folgt, will aber, daß die mit Arrest belegten
Mitglieder den Sitzungen beiwohnen sollen, weil ein
General, der im Arrest ist, wenn eine Schlacht statt
hat, derselben des Arrestes ungeachtet, beiwohnen
muß. Guter glaubt, der Arrest sey mehr als Poli-
zêistrafe: die Strafe an Ehre sey groß genug: Arrest
feye Criminalstrafe und wenn solche statt haben müsse,
so sey der obere Gerichtshof vorhanden, um uns zu
richte»; und einen Repräsentanten vom Recht für das
Wohl des Vaterlandes Gesetze zu machen, auszu-
schliesset,, sey zu stark. Er verwirft das Gutachten:
Trösch stimmt Graf bei und glaubt, wir können
nie Richter werden. Erlach er ist auch überzeugt,
baß die Repräsentanten für ihre Fehler eher doppelt, als
zu wenig bestraft werden sollen, doch stimmt er S utern
bei. H über sagt: die Erchcilung von kleinern Strafen,
die wir alle anerkennen, ist auch nchterlich und zwi»
schen Hausarrest und Criminalstrafe ist ein grosser Un
terschjed. Er für sich wollte lieber Hausarrest als
Meldung im Protokoll. Wir stud Menschen und

müssen uns auf Fehler vorsehen, nicht alle haben s»

zartes Gefühl wie S u t e r. Nüzet stimmt Huber
bei und glaubt, je höher man in Würde ist, je harter
sollte man gestraft werden, obgleich dieser Grundsatz
sehr vernachlässigt werde ; er war auch einmal im Ars
rest und glaubt dadurch nicht entehrt zu seyn. Er
st-mmt für den Rapport. Herzog sieht einen wesent,
lichen Unterschied zwischen Fehler und Verbrechen und
da nur diese dem Obergerichtshofe zugehören, ss
müssen wir jene bestrafen können, daher ist die An<
nähme des Gutachtens nothwendig. Der Rapport
wird mit Vorbehalt von Verbesserungszusätzen (àen>
ilemens) angenommen.

Secretau begehrt in Rükstcht Grafs H men-
äement, daß die mit Arrest beiegre«
in die Versammlung kommen können, nicht müssen.
Car rard widersezt sich jeder weitern Berathung.
Grafs Zusatz wird verworfen. — Cartier begehrt,
daß nun noch abgemehrt werde, ob die Arreststrafe
weggelassen werden soll oder nicht. — Es entsteht
Lern, in der Versammlung. — Secretan hoft, da
das Gutachten unter Voibehalt von Amendemens an,
genommen wurde, so werde man nun nicht wieder
aufs neue abstimmen wollen; ob er angenommen wer,
den solle oder nicht. Er fodert Tagesordnung. —
Lern, und Ruf um Tagesordnung, um Abstimmen und
ums Wort von allen Seiten. Der Präsident sezt die
Tagesordnung ins Mehr — sie wird verworfen.
Er la cher beklagt sich, daß der Präsident ihm und
andern Mitgliedern, die das Wort foderten, dasselbe
nicht gab und nur Secretan sprechen ließ. Der
Präsident erklärt, daß er in der Ueberzeugung stehe,
recht gehandelt zu haben, weil das Regl.mein erfo,
dert, daß wenn über eine Zwischenmotion die Tages,
vrdoung gefedert und von mehr als 4 Mitgliedern
unterstüzt wird, sie sogleich ins Mehr gcsezt werden
müsse. — Neuer Lerm durch das Rufen: Den Präst,
dent unterstüzt, um Abstimmen und ums Wort. —
Der Präsident sezt das Abstimmen oder Forlsetzen der
Berathung ins Mehr. — Die Versammlung will ab,
stimmen. Der Präsident sezt zum Mehr: ob mau dj«



Behandlung des Commissionalgutachtens als geschlossen
ansehen wolle odec nicht? — (Vermehrter und anhsls
tender Lerm durch das Rufen ums Wort und Unter-
siützung des Präsidenten Cartier fodert bestimmt,
daß ins Mehr gesezt werde: ob die Arreststrafe an-
genommen werden soll, oder nicht? — Lerm — man
ruft dem Präsidenten zu, sich zu bedecken und di-
Versammlung aufzuheben — er klingelt — es entsteht
wieder Stille. Carrard widerfezt sich Cartiers An-
trag, weil eine Ausstreichung eines Hauptartikels in
einem angenommnen Gutachten kein Amendement ist,
und das Gutachten nur unter Vorbehalt von Amen-
dements durch die Mehrheit angenommen wurde.
S uter und A.n verwerth unterstützen Carriez
Nuzet stimmt Carrard bei und will allenfalls zu-t
geben, daß ins Mehr gesezt werde, ob der Beschluß
zurükgcnommen seyn soll oder nicht. — Neue Uuord?

nung und Lerm. — Huber bittet dringendst dieser
stürmischen Berathung endlich cm Ende zu machen;
er erklärt, daß eö dem Reglement und der gesunden
Logik zuwider sey ins Mehr zu setzen: ob das Ge-
schloß?.« geschlossen seyn soll oder nicht; allein da die-

fes der kü zeste Weg sey, diese nicht sehr ehrenvolle
Berathung zu beendigen, so bittet er nachzugeben, in-
dem dwies nun das Reglement beendige und wir dann
für die Zukunft eine bestimmte Ordnung vor uns ha-
den. Er begehrt also, daß ins Mehr gesezt werde:
ob man Arreststrafe wolle oder aber nicht. Die Ver-
faminlnna ertlirt t,„rch Stimmenmehr diese von Hu-
bern bestimmte ins Mchrsetzung annehmen zu wol-
len. Mit 50 Stimmen gegen 48 wir? die Acreststrafe
verworfen.

Das Gutachten über die Wirths - uud Schenk
hausrcchte wird zum zweitenmal verlesen. Es ist
folgendes:

Bürger Repräsentanten Eurer Commission zur
Berathung über die Zünfte - Innungen und Gewerbs-
rechte, hattet Ihr aufgetragen, Euch in einer sehr
kurzen Zeitfrist einen vorläufigen Bericht über die
Wirthshaus - und Weinscheukenrechce insbesondere
abzustatten.

Ohne irgend allgemeine und besondre offizielle
Nachrichten über den in verschiedenen Kantonen so

verschiedenen Zustand derselbur einziehen zu können,
hat sie in den wenigen Stunden, wckche ihr darüber
zu berathschlagen vergönnt waren, einen so verwikel,
ten als schwierigen Gegenstand geleistet, was sie

konnte, nicht was sie wollte.
Bei der Eigensucht der Menschen, welche sie der

leitet, auf einer Seite den Genuß der Freiheit mit
Ungeduld der Geftzgebmig gleichsam abzunöthigen;
hingegen auf der andern ihre individuellen Vorrechte
so ungern« auf dem Altar der Göttin zu opfern, ist

nichts schwerer als die Grundsätze der ewigen Vernunft
und der natürlichen Gerechtigkeit mit den Amnassum

gender politischen, durch Vorurtheile grau geworden,
sogenannten Sgcnthumsrecht zu verein gen.

Da stehe: man betroffen zwischen Grundsätzen und
allgemeiner Wohlfahrt und zwischen Voni.th.il und
Habsucht, wie jener b.rüchtigte Lastträger zwischen dem

Engel des Lichts, und dem Prügel des Treidels.
Zum Voraus schon scha.nroth, inuß man bedaus

ern, daß man das B ßte nicht, nicht einmal das

Gute, sondern höchstens, wenn der Himmel gnädig

ist, das erträgliche bewirken kann.
Man macht sich dieses zm Pflicht, und die Er-

füllung der Pfl.cht erhebt den Muth über die Eigenliebe.

Die.Konstitution und das allgemeine Beßte ee»

fodern gänzliche Freiheit des Gewerbflcißes.
Die Sittenverderbiiiß erzeugt Mißbrauch und dies

ser nöthiget zur Einschränkung. Der Eigennutz fodert
Entschädigung für sein vcrwuchertes Eigenthum.

Diese ist aber zulezt, da sie die Einzelnen nicht

geben wollen, dem Staate dennoch zuzumuthcn, weil

das allgemeine Beßte der Zweck der neuen Einrichs

tung ist.
Die Unbequemlichkeiten, welche ans den Cms

schränkungen für uianchen entstehen, sind diese schul-

dig sich gefallen z» lassen, weil grösseren Schade» sûr

alle dadurch vorgebogen werde» kann.
Auf diese Voraussetzungen baut Eure Commission

indem sie Eurer Weisheit folgenden Gesetzesvorschlag

zur Prüfung übcrgiebt.

Der gösse Rath an den Senat.
Der grosse Rath in Erwägung, daß die Kons

stitution un) die Beförderung ves allgemeinen Beßien

die Freiheit des Gewcrbfleisses so viel als möglich ers

fordern.
In Erwägung, daß die Gesetze dem Mißbrauch

dieser und jeglicher Freihut vordiegeu und steuren

sollen.

In Erwägung, daß alle zu dem allgemeinen

Beßren das Ihrige beitragen sollen, keinem aber das

Opfer seines ganzen Eigenthums zuzumuthen ist,

h a t b e sch10 s sen:
Art. I. Es ist jedem Bürger erlaubt, den Wem

von seinen eignen Reben zu verkaufen oder aber zu veciri»

then, wie es ihm beliebt, und mit Avrdehali ver

Gesetze.
Art. II. Diejenigen, welche ihren eignen Min

verwirthen wollen sind gehalten, die Munizw>M«

zuvor ju berichten, damit diese die gehörige Polizei

aufsicht darüber haben könne. «...
Art. III. Diejenigen, welche eignen Wem ° '

Wirthen, müssen ein Patent lösen und dafür v°

Saum, den sie zu verwirthen geben, 2 Batzen

zahlen.
Art. IV. Von dieser Erlaubniß, den eMs

Wein ju verwirthen, sind alle diejenigen <Ieme»m



ausgenommen, in welchen bis auf ben iten Jan.
1798 keme gcsezlich erlaubte Pinten oder Weinschen-
ken jiatt gehabt haben.

Art. V. Der Wemhandel im Grossen ist allen
Bürgern ohn- U kerschi-d erlaubt, uiner d»m Vor-
behalt der Gesetze und der darauf zu legenden Abgaben.

Art. VI. Diejenigen, welche gekauften Wein
Maaßwelse verschenken oder vcrwirthcn wollen, müsse»
sich bei den Muniztpuiitàren melden.

Art. VII. Sie müssen die Quantität des Weins
angeben, den sie ausschenken wollen.

Art. VIII. S» müssen dafür eine Patente lö-
sen, nab dafür r/2 Echweizerseaulcu vom Saum be-

zahlen.
Art, IX Sie müssen sich den Gesetzen der Po-

lizeiverordw, ng.n unterwerfen.
Ark. X. Von diese» Erlaulnis, Wein Maaßweis

Zu vcrk ufeu oder zu verwirche», sind ebenfalls die/--
l'.ig m Gun.l-den ansgenominen, in welchen bis da-
hu, keine Wemsch nke» stakt gehabt haben.

Art. XI. In allen Gemeinden, in welchen bis
dahin N'.-ch kune Weinschenke gewesen ist, darf keiner
ver.virlhel weiden, wenn es nicht die Mehrheit der
Bürger selbst verlangt.

Art. XII. Keine Gemeinde darf sich aber vcr-
sammeln, um darüber zu rakhfe»,lagen, sondern die
Mehrheit muß es Cub criplionswelse und mit Grün
den begehre».

Arr. XIII. In einzelnen abgelegnen Hausern,
Höken und Ob fl i», wo keine Muuiz'palitat ist, darf
durchaus kein Wem verwirrhct we,den, ohne ein,n
bejvndern Beschluß der R gierung.

Art, XIV Die Regier», g kann keine solche Er-
laubnia beschließen, obue einen Bericht der V-rwal-
tungr-k -»mu des Kaiilons.

c. X V Die Verwal-'ungskammer kann k inen
solchen Bericht der R-gicruiig emleqcn, ohne vorher-
gegaiig- en Beric,- der Run z-p'l.tät desjenigen O- lS,
«n weich rm sv.che Erlaubnis statt haben soll.

Ar». XVI Diese Berichte müssen im. Gründ?»
belegt j.y,, wel )e die Nothwendigkeit einer solche»
Eilauoiitg jun Bcßten oeS Handels und Wandels
bewehrn.

Art. XVII. Es ist jedem Bürger erlaub-, Ta-
fernenwirth! Häuser zueruchten, tas hcis', W in -u
sch-nk n und zugleich Fremde zu spei,e„, und zu ve-
Herberge 1.

Art XVIII. Er muß sich aber den hierüber zu
verfüjc.ideu Pol zeigesetz n unterwerfen.

Art. XIX
^

Er muß ferner jährlich dazu eine
Pa e,re !öt?n m- welche er dem Staate 48 Schwu
jerfranken b zahlt.

Art XX. Diejenigen, we'che bisher» privile
girre Taft,..enrechre betessen haben, ollen dagea>»
Vie erst, ursprüngliche Summe von derjenigen Behör-

be zurükbcjalt bekommen, von welcher ein so cheiß

Recht erkauft worden ist.
Art. XXI. Sie sollen ferners für die sonst abzue

lösenden Patenten 20 Jahre lang in die Staatskasse
nicht zu bezahlen haben, was diejenigen, welche bis
dahin keine erwiesiie privilegirte Wulhöhäüser beseft
sei», laut dem XIX. Art. dieses Gesetzes abtragen
müssen.

Art. XXII. Kein solches Privilegium kann von
einem Bürge-rechte abgeleitet werden.

Art. XXIII. Diese Taferenwirthe sind gleich-
falls allen Einschränkungen, welche die Artikel des
gegenwärtigen Gesetzes vorschreiben, unterworfen.

Art. XXIV. Ueber die Pouzcianjlalttn wegen
den Wirthshausern, Pinken oder Weinschenken wird
man ein besonderes Gesetz verfassin,

Art. XXV. Diese Polizeianstalten sollen bis zu

Verfassung eines solches Gesetzes der Klugheit der Re-
gieruug und den bisherigen Uebungen überlassen werden.

Auf An der Werths Antrag wird bestimmt,
daß obiges Gutachten zz weise behandelt werden soll.

Dewi. und 2. §. werden sogleich angenommen.
Ueber den z. z. bemerkt, D el 0 e s daß er nicht

^

wisse, wozu ein Patent für diejenigen, welche Wein
Maaßweise verkaufen wollen, erfoderlich sey, und
eben so wenig gefällt ihm die Bezahlung eines solchen

Patents mit 2 Patzen. Er sodert gänzliche Weglas-
ft-ng des §. Anderwerth erklärt, daß die Korn-
mission diese Taxe mehr als Beipiel, nicht aber als
bestimmt vorscd-age; dah-r begeh t er entweder Vcr,
tagung dieses § bis nach Annahme eines Fmanzsy,
stems oder aber nur bedingte Annahme desselben.

Rell stab will, daß dieser § nur p ovisorisch bis zur
im iung der Auflagen angenommen werde. Jo,

mini stimmt Drloes bei, weil diese Patente nur
»im'ize u..d doch koübare Schreibereien veranlaasen
würdm. Eclacher v-rlangt Ve t gung §§. welche

die WlNhhuusrecbte nich' unmltteibar angehen. Auf
Nurets Antrag hin crk.ärt l ie Ver'ammluug, in
0 paragrap iw ».cn Behandlu g fortfuhr,n zu wol-
lc». Weber und Akermann fodern D» chstrei-

chung des §. Nuzet stimnt bei indem mm ja auch

keiner Patente bedürfe, um Ochsen zu verkaufen,

süscher folgt. Der Paragraph wird durch StlM-
neumchr durchgestrichen.

Anderwerth begehrt, daß nun der vierte Pa,
?aa?,ph ebenfalls ausgelassen werde, weil das

We' iiausschcukeii frei sey» solle. Carrard glaubt:
^ der werth sey in Irrung, weil er überall f-e,

->!. könne, ausgenommen, wo eine Gemeinde „och
uue Schenke bat, und wo die Majorität aus Sorge

â'ir ih- e Sittlichkeit auch keine zu haben wuissche. Er
.ttunert die Versammlung an den Eifer, mit dem



ke einst Ehrenmeldung von einer Gemeinde beschloß,

weiche sich emmüthig einer Schenke in ihrem Dorfe
widersetzte und begehrt also Beibehaltung des Pa-
ragrapys. H übe r folgt C arrard weil die Ge»

lkgenheit zum Trinken verführe, und man also die

Gelegenheit dazu niemand aufzwingen soll. Herzog
erklärt sich, daß er auch kein Freund von Schenken

sey und daß die ausgestellten Grundsätze wohl schon,

over nicht anwendbar seyen, weil jeder das Recht

haben muß, das Seimge zu verkaufen. Man darf
seine gepflanzten Erdapfel en «Zàll verkaufen, wa-

rum sollte man denn seinen eignen Wcin nicht auch

en âàil verkaufen dürfen? Er will den Paragraph
weglassen. Car mint ran stimmt Carrard bei.

Secret an kann Herzog nicht beistimmen, sondern

nur Carrard, weil sehr bald durch Mißbrauch aus
solchem Verschenken seines eignen Weins, sortdau-
rende Schenken entstehen, und das Anlaß zum Trmken
und Vollerer verursacht: Er findet die alien Vero.o-

uungcn hierüber sehr zweckmassig, und wuß-e aiw
nicht warum man sie verwecsscn sollte, wenn sie schon

oligarchischen Ursprunges find. Meist sind Gemein

den ohne Schenke blühend, gesittet und glucklich,
während dem andere Gemeinden in ihrer Nahe, die

Schenken haben, nach und nach durch Liederlichkeit

und Unsittlichkeit versinken. Also wählt! - DeloeS
findet diese Grundsätze sehr schon, glaubt aber, daß

im ehvorigen Kanton Bern jedermann Wein verkam

fcn durfte: um den Unbequemlichkeiten der gänzliche»

Freigebung vorzukommen, wünscht er, daß andere

Maaßregeln vorgenommen werden, und glaubt eine

Angabe dessen, was ein jeder Burger von seinem ei-

gnen Gewächse zum Verkaufen habe, wäre sehr

sichernd. Aker mann stimmt Herzog bei, indem

er nicht weiß, warum einer in einer Gemeinde seine

Sachen sollte verkaufen dürfen, und hingegen ein

andrer in einer andern Gemeinde nicht; ausserdem

wolle man ja laut diesem Gutachten die WirthShau
ser ganz frei geben; warum man denn nicht erlauben

wollte, daß jeder den in der Gemeinde gewachSnen

Wein nicht auch in derselben verkaufen dürfe. Lu-
scher folgt Akermann. Ulmann folgt ebenfalls,
indem die Städte und Fiekcn kein Vorrecht mehr

haben sollen. Cartier stimmt Gecretan bei. Mar-
cacci behauptet: der §, sey ganz wider die Kousti-
tulion und wider die Freiheit und Gleichheit, oder

sollten dann die Rechte nicht gleich seyn in allen Ge-

meinden? die Moralität, sagt man: Warum sollte

diese nicht gleich seyn in der ganzen Republik? Nicht
die Gemeinden sollen Gesetze machen, sondern wir
sollen Gesetze machen, ich fodere also Wcglassung des

Paragraphen. Anderwerth fteut sich, die Morals
tät so warm vertheidigt zu hören, aber er glaubt,
der Schluß, den man daraus ziehen wolle, sey dem

5. §. der Konstitution zuwider. Im Thurgau war

hierüber völlige Freiheit ohne Nachtheil und wann
durch Allgemeinmachung dieser Freiheit Schaden ent-
stehen könnte, so sollen wir ihm durch gute Polizei
und Aufklärung zu steuern suchen und uns durch diese

schützen, folglich den verwcrffen. Bacci will die-

sen §. ebenfalls gleich dem z Paragraph durchstreichen.

Billeter hält den Paragraph der Freiheit und

Gleichheit zuwider, und sagt: Wir Zürcher, die un<

ter der härtesten Regierung standen, hatten doch ive»

uigstens dieses Recht ganz frei, also würde wahrlich unser

Volk nicht gut auf eine Einschränkung zu spreche»

seyn, die es selbst unter seinen alten Despoten nicht

kannte! Ausserdem ist der Satz ganz falsch, daß mit

diesem Rechte Sittciilostgkeir und Liederlichkeit vcrbun-

den sey; denn wo ist ein gesitteteres, arbeitsameres

und industriösers Volk, als am Zürichsee;^wo doch

jedermann Wein schenken darf? Ich stimme für Durch'

sireichung des §. Schlu m pf fodert Abstimmung. -
Die Versammlung fodert Fortsetzung der Berathung,
er sagt: weil mm» noch mehr über diesen wichtigen

Gegenstand hören will, so gestehe ich, daß ich nie

der Freiheit zu nahe tretten werde, aber auch der

Gitrsichkeic und dem Staat nicht. Man spricht vom

Verkaufe des Viehs und der Erdäpfel; weder diese

noch jene geben Räusche und verführen die Hausda-

ter nicht, den nöthigen Unterhalt ihren Weider» und

Kindern zu entziehen. Wenn ich als Vater für meine

Kinder sorgsam seyn will, so nehme ich ihnen die

Messer weg, und daher stimme ich zum Rapport.

Iomi ni stimmt widcr das Gutachten, weil eslachw

lich sey, Schenken nicht dulden zu wollen, «dtt

Wirthshäuser zu gestatten. Herzog will auch MM

zügellose aber ächte Freiheit. Er glaubt DuruM»
chung dieses §. vermindre die eigentlichen bleibenden

Schenken. Er als Vater nimmt seinen Kindern die

Messer nicht weg, aber lehrt sie damit sorgsam umge

hen, und so müssen wir's in Rücksicht des Mm

machen, denn ganz ihn wegnehmen und unser As

zu Türken machen, können wir doch auch nicht wo» '

Trösch will entweder allgemeine Freiheit ober «.
gemeine Einschränkung. Wyder sagt: lim" A

ist noch nicht aufgeklärt genug um nach

Idee das Messer frei behandeln zu können, er g>a '

man müsse nach solchen Grundsätzen auch j^er»
Most und gebrannte Wasser verkaufen lassen- uu

würde alles zu Wirthshäusern werden, und o«?

auch alle guten Wirthshäuser verschwinden.
rard sagt: der Rapport wird mißverstanden;
nur die Frage: Ob eine Gemeine, die keine

will, eine haben müsse, und dieses sollte die sss

erfodern? — Wie grausam wäre es nicht, eine ^meiude, die moralisch gut zu bleiben wumcyr,
Anlaas zur Trunkenheit aufdringen ZU lv ollen,
diesem Gesichtspunkte betrachtet, hoffe ich, ""b àSchwierigkeit mehr haben, das Gutachten anjun



Der schmelzen

Hundert zwei und

G esezgebung.
Grosser Rath, 14. September.

(Fortsetuug.)
Augsburger will auch nicht allenthalben

Schenken haben, aber dagegen die allgemeine
Freiheit unterstützen und also den Paragrah durchstei-
chen. Weber begreift nicht, wie Freiheit und Mo-
raiitat mit einander nn Streit seyn können, und wa-
rum sie sich in dieser Berathung immer entgegenge-
setzt werden 7 Den Paragraph findet er ganz der
Freiheit zuwider. Waren die Schenkhäuser der Mo-
rasrät zuwider, warum will man dann solche erlau-
den, wo sie schon vorhanden sind? Wir können sie

nicht verbieten und Delves und Billeters Beispiele
sind ja sprechend genug gegen den Widerspruch, den

man zwischen ihnen und der Moralität einer Gemeinde
zu finden glaubt. Man würde durch diesen Z. de»

Wucher begünstigen, da wir hingegen dem Nachtheil
der Schenken durch gute Polizeigesetze vorbeugen
können. Perighe ruft aus: Freiheit und Gleich-
heit! wie mißbraucht man dich! wie viel Elend,
wie viel Armuth, welche Ausartungen der Genera-
tionen entstehen nicht durch die ZZöllerci, welche durch
die Schenken veranläßet wird! Wenn man keine
Schenken will, ist es denn Freiheit, wenn man es
nem solche aufzwingen will? Freiheit und Sittlichkeit
fodern gleich dringend die Annahme dieses §. Graf
hat innert 20 Jahren in mehrern Gemeinden durch
entstandene Schenkhäuser Armuth und Unsittlichkeit
entstehn gesehn, und fragt also : Ob es Freiheit wäre,
hierzu verletzlich den Anlaß zu g-ben? er fodert also
Beibehaltung des t. Guter: Ich hingegen bin in
einer ganz andern Lage, als mein College Weber.
Ich trinke Wein und trinke ihn gern. Es hat wohl
keiner unter Euch sein Lob so oft besungen, wie ich,
keiner vielleicht so innig empfunden, wie bald er den
Kammer von der Seele scheucht, und wie kräftig er
sie wieder aufhebt in so vielen trüben Stunden, die
mit dem Leben unzertrennlich verbunden sind. Da
her fühle ich sie doppelt, die Freude des Lanndmanns,
wenn er am Abend mit einem Glas Wein den
Schweiß und die Sorgen auf einmal von seiner
Stirne scheucht. Allein es ist hier nicht die Rede von
Erquickung allein; es ist nicht die Rede von vorüber-
gehenden frohen Empfindungen — ich bin Gesezgeber

es ist Rede von Pflicht und Wohl des Vaterlan-
des! Freiheit! heilige Freiheit! nie will ich. dich
schänden! Du bist nichts anders als das Vermögen,
das zu thun, was weise Gesetze erlauben! und Ge-

e Republikaner.
sechzigstes Stück.

setze, vorzüglich die eines freien Volks, muffen immer
über die Sitten wachen. Der Himmel bewahre unö
vor einer Freiheit auf Unkosten des Volksglücks,
auf Unkosten der Moralität, und dieser muß offenbar
zu Grunde gehn, wenn jeder nach Belieben in allen
Winkeln Helveticas Wein ausschenken darf. Miß-
braucht doch nie diese Freiheit! O möchte sie doch
bald allen Nationen erscheinen! Aber sie ist hin, hin
auf immer, wenn jeder nur machen kann, was er

will und nicht was er soll. Ich will ihren Stempel
auf alle Gewerbe, auf alle Begangenschaften drücken.

Frei sey der Kunstfleiß so wie unsre Gedanken, aber

hier will ich sie nicht unbedingt; das hieße Gluck
í und Tugend des Hclvetiers unsinnig morden. — Ich

will Euch nicht, so leicht es mir auch wäre, alle das
Unglück erzählen, das dem Wein auf dem Fuße nach-

folgt; es wäre mir nicht schwer zu beweisen, wie
sehr das menschliche Gc'chlecht durch seinen unmas-
sigcn Gebrauch an Kraft verloren hat und verlieren
muß, und wer nur etwa unsre Organisation kennt
der weiß wie stark der Einfluß des Körpers auf die
Seele ist. Ihr habt deswegen Unrecht den B. Pe-
rig he zu tadeln, wenn Er Euch sagt, daß ganze
Generationen die Weinsünden bezahlen und tragen
müssen. Das ist leider nur zu wahr. Wenn auch

das Gleickniß des B. Sch lumps mit dem Messer
nicht paßk, weil es noch zu schwach ist, denn das
Messer sieht man, man fühlt die Schneide, hingegen
der Wein schleicht unvermerklich und untergrabt
mit seinem feinen langsamen Gifte, Gesundheit und
Glück so darf man es doch anführen. Aber wir
brauchen das Gleichniß nicht. Das Uebel ist offenbar
genug. Kurz, B. R-, treu der Moralität, ohne

welche kein Volksglück bestehen kann; treu der Tu-
gend, ohne welche keine wahre Freiheit möglich ist,
flehe ich Euch; vermehrt doch nicht die Gelegen»
heit zum Weintrinken — das Laster wandelt im Fin,
stern, kriecht um die Schenken herum, Gelegenheit
macht Diebe. Ich unterstütze den Rapport! — Von
allen Seiten ruft man zum Stimmcnmehr. Das
Gmachten wird angenommen. (Geklatsch und Ruf:
Es lebe die Republik und die Moralität.)

Secretan fodert für die Saalinspektoren zu

Handen der Bedürfnisse des Bureau 6czoo Franken,
welche sogleich gestattet werden.

Würsch bittet nm Urlaub, bis zur ersten Ver,
sammlung in Luzern. Er wird ihm gestattet.

Nachmittag 4. Uhr.
Gemeinden aus dem vormall'sen Louvernemsnk
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im Leman, fobern Waldungen als Eîgenthi m
zurück-, welche ihnen von der Berner Regierung z, m
Behuf der Saljwerke in Bex abgenommen worden
waren. Wyder, Breux und Zimmermann
fordern Verweisung an die über ähnl che Begehren
niedergesezte Commisscn. Dieser Antrag wird ange»

nommcn.
Wyder begehrt, daß eine Commission niederge-

sezt werde, welche alle Bittschriften zuerst untersuche
und dann einen kurzen Bericht über dieselben abstatte,
damit die Versomm ung nicht so viel Zeit mit Durch-
lesung derselben verliere. Huber folgt und will die-
sen Auftrag chem Bureau geben. Herzog stimmt
Hubern bei. Lü scher sagt: Wir sind hier in die-
sen Nachmittagssitzungen versammelt, um den Wille«
des Volks zu vernehmen, nicht um immer nur ab-
zukürzen. Ich fordre Tagesordnung. Cartier folgt
Lüscher und will statt solcher Ortnungsmottonen zu
debattieren, wiederum Bittschriften verlesen. Nuzer
sagt: Ich habe schon vor 2 Monaten Hubers An
trag gemacht, allein damals wies man mich mit d.r
Erklärung ab: Es sey konstitulionswidrig, und wen»
dieses nun so ist, so fordre ich, baß wir 4 Nachmir-
tagvsitz.ingen in jeder Woche halren. Dieser Antrug
wird nun hoffentlich nicht wiederum eine Ketzerei seyn.

Schlumpf stimmt fürHuber. Wyder edenfeà,
Weber und Zim mer m a nn fordern Tagesordnung,
welche angenommen wird.

D-e Gemeinde Regni im Leman bittet um Ad
fchaffu'ig der Feudalrechle. Diese Biltschiist mit c,

ner ganz ähnlichen der Gemeind Aigle wird au
Schlunipfs Anirag der FeudaleechiFkommissio.
zugewiesen.

Eine Bittschrift von Aigle im Leman fordert neu
Verfügung über die Tcsti-.îungefáhigk.'it der Weiber
Auf Hubers Antrag wird dieser Gegenstand bis z.

A.fassn g des Civilgeseibuchs vertaget.
Die Gemeinde Stauffcn im Distritc Lenzbur-

begehrt mit einigen andern bcnacl borten Gemeinde-
B-nimmung der Abkauflichkeit des aus ihren Wiese:
hcft-'ttden Waidrechts. Weil laut der Coi.stiiu« ou kei:

Land mehr mit ewigen Beschwerden beha tet ssyn kann

H über «ordert entweder Niedersetzn,,., einer C m
Mission oder aber Ve tagung dieses Gegenstandes d,s
zur Eînri i tung der la-idwirthschaftlichea Polizei
Wyder stimmt bei. Schlumpf glaubt: Ma:
kö mte für einmal über diesen noch entfernten Gegen
stand zur Tagesordnung gehen. Man geht zur Ta
gesvronung.

Die Ve wältunq kammer des Kantons Wall
«rkiàrt, daß sie gebort habe, man bck-age sich rwe
nicht eingehende Beuchte von den V rwamingss '
mern, da sie doch allen an sie eri»! n begehr,
entsprachen have. Nuzet sagt, er sey Schuld cu

d,ejc>» Rechiftrtigungsbrief: üdugens könne er vec,.-

chern, daß selbst aus dem Wavis noch nicht alle
Berichte eingekommen seyen. Billeter glaubt, die

Suche betreffe Berichte, welche aus einem General-
com,te abgefordert wurden. Wyder, Perighe
und Zimmer mann fordern Tagesordnung, welche

augeuomn en wird.
^

Ein Küher von Ccmtlarie bei Viel fodert E»t<

schadigung für ihm durch die Viehseuchepo.-zei gc-
schlachreres Vieh. Schlumpf will di.se Bittschrift
der V«ehseuchepolizci Comm ssion zuweisen. Cartier
folgt. Breux fodert Tagesordnung, weil dieser

Küher im ftä-ikischen Departement des Montttmb!«
wohut. Wyder folgt Breux. Kilchmann und

Akerinan» fordern Verweisung an das Direktorium.
Jo m «ni begehrt Verweisung in die wegen Effingm
n.i» Bvtzen niedergesezte Commission. Die Bittschrift
wird dem Direktorium zugewiesen.

Senat 14. September.
Der Präsident Usteri berichtet, daß ernschaft

Saalmspekror, sich erhaltnem Aufkrage gemäß mit

dem Hiuam,minister über eine zu veranstaltende Ge-

yarrezahlung besprochen, und daß darüber vermuth-
iich heule noch eine Borhschaft oes Direktoriums <m

oie Ràihe gelangen wnd.
Der Beschluß, welcher den Abschnitt des Regle-

ments, der von der Art wie die Mitglieder ihre M-i-

uuiige» volt.agen soll.II, handelt — wird verleM.
ssuvli tad.it, daß man, um reden zu dürfen/

lufstehen joll. Lüthi von Sol. mißbilligt den

Artikel, welcher v.rluagr, daß auf das Begehren von

4 Mitgliedern, ins Meor gesezt werde» wll, ob man

oie Dticussiou schiiessen wolle; die da, über im Senat

scyon oor»efaUnen Debatten haben hinlänglich über

Mr. Hei),e>hafte d.eser Maaßregel, besonders für den

Seimt — Aufschluß gegeben. Va ach er ist gleichtt

7/Kniun» ; jeder Ra-H j0ll es hierüber halten wie cr

n. sinöei; er will vmw.rff n. Fornered ebeiisalis;

was rue den »rossen Rath zweckmäßig ist, kann sur

ei, S.nal sehr »..zweckmäßig s.yn; der Senat iva

i.nmer mit überlegrer nnd reifer Langsamkeit
ce.i, n..d das >eo^s Mnglied ohne besondere E iauv

< ß nur einmal über einen Gegenstand r den dais, ll«

s-on alftu gcosse Eiuschiä. kn -g. Laflechere w>

ms gwichem Grund vcrwerffen. Bvdmer »ucy-

e)ec Beschluß wild v-rworffn.
D ftenige der einen kur cn Zusatz zum nr

'löschn!-t es R gl' men nthä wird »genommm-

Cb n 0 dc!> !,igc der v-roronct, daß alle 0°

>!>'-. Eeiral en von» Tage der ersten Sitzung in r»

-u, r. !h er A nlot.eàng ersmeineu.
M»rec v.. ch.er iin Na.uen einer s-.

-wer das B.geyr.n eii.eS ltaiian-Ichc» -0oum-N^
von S re des B. G-noice. Die Con,»!»! e-> ^
darüber zur Ta,icsocoiiuag zu schreiten, >nbe>»



Begehren allzu wichtig sey, um ohne einen geglichen
Beschluß beider Räthe, bewilligt werden zu können,
und der Senat keine Initiative habe. Der B. Gius
dice werde indeß sich privatim durch den Dollmetsch
oder durch Mitglieder des Senats, von den Ver
Handlungen Kenntniß verschaffen können. Giudtce
erklärt, daß er sich einswcilen, ohne von seinem
Recht zu vergeben, hiermit begnügen wolle.

Grosser Rath, 15. September.
Die St. Blasische Regierung fodert ihre diesjäh?

rigen Zehenden und Gefälle, die sie in z Cantonen
Helvetiens zu beziehen hat, und welche ihr lartt dem

Eigenthumsrecht, das die biedere helvetische Nation
immer schützen werde, zugehören: Zugleich Erinnert
sie, daß der Canton Schaffhausen vicie Gefälle auf
deutschem Boden besitze, welche demselben immer
noch abgeliefert wurden. Auf H über6 Antrag wird
dieses Schreiben an das Vollziehungsdirekèoriuin s

gewiesen.
Zim mer m a nn fodert Polizei - Verfügungen

über die Preise der HauSmiethen und der nothwendig
acn Lebensbedürfnisse in Luzer», und begehrt, im
Fall das Holz zu sehr im Preis steigen würde, daß
die Regierung durch die benachbarten Nationalwal?
düngen den Holzpreis mildere. Cartier dankt für
diesen sorgfältigen Antrag und fodert Dringlichkeit^
Erklärung, welche sogleich angenommen wird. Se?
crctan steht Zwck nässigkeit dieses Vorschlages nicht
cm. indem er überzeugt ist, daß nur Ueberfluß, Wohl
feilhcit bewirkt, weil man bei der Taxierung der Les

bcnsmittcl nicht auch noch zugleich zwingen könne,
daß man wirklich dre Waare zum V.rkauf anbiete,
und also dadurch nur Mangel bewirkt werde: ausser?
dem aber daß man durch solche Maaßregeln seinen Zwek
eigentlich verfehlt: tritt man aua, noch durch diesel?
ben den Eigenthumsrechten zu nahe, und in dem
gezenwärligen Augenblik wären solche Verfügungen
eigentlich revolulionair und hätten ein höchst eigens
nüziges Ansehen, daher begehrt er Tagesordnung.
Wy der ist auch überzeugt, das nach und nach von
selbst Ueberfluß in Luz'rn eiust hen werde, doch will
er g.rne das Direktorium zu allgemeinen Polizei s Vers
fugungen einladen. Deloes stimmt ganz Aim-
m er mann bei und glaubt Lnzerns eigener
Vortheil erfodece solche Verfügungen. Nuzet,
wenn Aoo Menschen in einen Orc kommen, und
nicht für diese verhaltnißm'issig mehr Lebensmittel
erscheinen, so steigt auf einmahl der Preis aller
Lebensmittel : übrigens aber hoffe ich, werde Luzecn
sich selbst hierauf vorbereiten und dafür sorgen,
einzig nehme ich Zimmermanns Vorschlag in Rüks
sieht des Holzes an, und stimme übrigens Secre?
tan bei. Zimmermann beharret auf seiuem gans
M Antrag. Huber ist völlig überzeugt, daß wir

keine besondern Gesetze zu unserm eignen Vortheil
machen sollen, aber dagegen sollen wir für den Ort
selbst, wo wir hingehen, und für dessen Nachbarschaft
sorgen, damit sie nicht zu sehr unter dem Wucher
leiden; er stimmt also zu dem Antrag von dem er
einzig die Hausmiethen ausnimmt, indem man keis
ncn Bürger zwingen könne, sein H ms um diesen oder
jenen Preis auSzumiethen. T rösch hingegen will
die Wohnungen nicht aber die Lebensm.tcel taxiren.
Akermann Host, in Luzern scy schon hi längliche
Polizei über Lebensmittel und glaubt es wü> oe sehr
bald Ueberfluß entstehen wenn die Zusichrstrzß en best
ser wären; er will daher das Direktorium einladen,
die Straßen zu verbessern. Zi m inerm a n n 6 Antrag
wird unter der von Hubern vorgeschlagnen Abände»
rung angenommen.

Secre tan als Saalinfpektor zeigt an, daß'ch
ein Dràur mel e, U N IM Urstlinerkloster zu Luzern
eine Garküche, ein Kaffeehaus u. d. g. einzurichten
und daß er sich zu diesem Ende hin einige Zimmer
erbitte. Escher hat zweierlei Gründe Tagesordnung
zu fodern; allervorderst scheint es ihm höchst unschik»
lich und für den Gang der Geschäfte selbst nachtheilig
zu seyn, daß in dem gleichen Gebäude wo der grosse
Rath seine Sitzungen halt, sich Garküchen und K> ssee»

Häuser etabliren, und zweitens glaubt er, zufolge einer
ehestens vorzulegenden Bothschaft des Direktoriums,
daß die noch unbeftzten Zimmer dieses Nationalge»
bäudes auf eine zwekmässige Art z» benutzen wären.
Bourgeois unkcrstüzt Gen ctans Anzeige, und glaubt
es sty sehr bequem, zuweilen ganz in der Nähe des
Versammlungssaals ein Glas Limonade trinken zu
können. Cartier giaubt, dieser Gegenstand scy ei»

gentlich eine Petition, und gehöre also in eine Nach»
mittagssitzung. Secret an, Carrard und Kilch»
mann widersetzen sich dieser Ordnungsmotion, Wy»
der vertheidigt sie: man geht darüber zur Tagesord»
nung. Billeter folgt Bourgeois, weil es besser sey
in der Nähe ein Caffehaus zu haben, als gezwungen
zu seyn, in die Stadt hinunter zu steigen, und so viel«
leicht l oder 2 Stunden von der Versammlungszeit
verliehrcn zu müssen. Z i m m e r m a nn verlangt Ver»
tagung dieses Gegenstandes. Dieser Antrag wird an«
genommen.

Der Präsident zeigt an, daß der B. Cart,
dem man vor einiger Zeit als einem der ersten Patrio»
ten des Cantons Leman die Ehre der Sitzung gestat»
tete, noch vor seiner nahen Abreise eine Bittschrift
vorzulegen wünschte, da aber die Morgensitzungcn
nicht für Bittschriften bestimmt sind, so fragt er, ob
die Versammlung hierbei) eine Ausnahme machen wolle.
Zimmermann fodert Tagesordnung, weil wir ohne
Ansehen der Person bey unsrer Ordnung bleiben sol»
len. H über fodert Vertagung der Bittschrift, inso»
fern dieselbe nicht durch ihren Inhalt dringend setz.



Nuzet sagt, fie enthalte Bemerkungen über die Ent-
schädigung der verfolgten Patrioten. Ca r r a rd fo>
dert Verlesung dieser Bittschrift, indem dieser Gegen-
stand an der Tagesordnung steht. Billeter stimmt
bey, und fodert daß man dann sogleich diesen schon
lange an der Tagesordnung stehenden Gegenstand i»
Berathung nehme. Sec retan folgt auch C a r r a r d,
weil durch die Vertagung Carts Bemerkungen zu
spät kommen könnten. Anderwerth u.Marcacci
sodern Vertagung. Lü scher fodert vor allem aus
Beendigung der Berathung über das Wirthshaus
Machten. G mur folgt der Vertagung der Bittschrift,
bis die Patriotenentschädigung in Berathung genom-
wen werde. Dieser lezte Antrag wird angenommen.

Huber fodert, da der Abschnitt des Reglements
vom Senat verworfen wurde, daß die Worte „die
Mitglieder sollen das Wort fordern" überall ansge-
lassen werde. Trösch begehrt, daß man zum Gesetz
mache, daß kern Mitglied zum zweitenmal über einen
Gegenstand das Wort erhalte, da die übrigen alle
welche über den Gegnstand sprechen wollen, schon
darüber gesprochen haben. Der Abschnitt wird in die
Kommission zurückgewiesen.

DasDirektorium fodert in einer Bothschaft nähere
Bestimmung der Strafe für die Geistlichen, welche den
Eid jnicht geleistet haben, indem die blosse AuSschlies-
sung von den bürgerlichen Rechten für die Geistlichen,
welche zu keinen Stellen wählhar sind, eigentlich keine

Strafe ist: es glaubt daher Deportation könnte in
diesem Fall statt Strafe dienen. H über begehrt
Ntedersetzung einer Commission über diesen Gegenstand.
Der Antrag wird angenommen und in die Commission
geordnet: Sccretan, Carmintran, Gysindörfer, Graf
«nd Marcacci.

Chenaud begehrt Behandlung der Patrioten-
«ntfchàdigungsgutachten. Nuzet fodert, daß man die
verschiedene« Gutachten ihrem Datum nach behandle,
»üscher begehrt Fortsetzung der Behandlung über das
Weinschenkegutachten; H u ber erklärt, daß dieser leztere
das älteste Datum habe. E nz begehrt, daß da der
Rapport über die Municipalitäten noch nicht umgear-
deitet sey man vor allem andern aus provisorische Mm
Wz palitaken errichte. Trösch fodert Tagesordnung.
Secret an bemerkt En z, daß erst der Zustand der Ge<
meindsbürgerrechre müsse bestimmt seyn, und daß
Einrichtung von provisorischen Munijipalitäten so viel
Zeit wegnähme, als die eigentliche Einrichtung der-
selben. Huber fodert Tagesordnung und BeHand-
lung des Wcinrapxvrts. Dieser Antrag wird ange,
nommer«.

Der 5.1. des Weinschenkegutachtens wird unver-
ändert angenommen.

Ueber den 6. §. fodert Iomin-i, daß überhaupt
!n der ganzen Republik die Vermehrung der Schenken
e fchwert werde, indem es ihm widersprechend zu seyn
scheint, da wo noch keine solchen ßnd, keine gestatten

zu wollen, und da wo deren sind, ihre Vermehrung
unbedingt zu gestatten: er fodert daher Weglassung
dieses z. Ackermann fodert, daß sich die neuen
Weinschenken nicht nur bei den Munijipalitäten, son,
dcrn auch bei den Weinumgeldeinziehern anmelden.

Rellstab will hiervon diejenigen ausnehmen, welche

nicht von ihrem Hause, sondern nur über die Straße
Wein verkaufen. A n d e r w e r t h findet Ackermanns
Beisaz überflüssig, dagegen will er dem Wein alle an
dem Getränke beifügen, und für sie die gleichen Maaß,
regeln ergreifen. Er la cher ist wider Rellstabs An-

trag, und stimmt Anderwerth bei. Der 5. wird
mit Auderwerths Beisaz angenommen.

Jomini fodert Durchstreichung des 7. §. Arb
folgt Jomini. Carrard fodert Vertagung, dieses

nur auf Patente Bezug habenden §. Ackermann fin-
det diesen S. wegen Beziehung des Umgelds höchst

nothwendig, küscher folgt. Erlacher glaubt auch

dieser §. sey nothwendig um Betrug auszuweichen.

Auber vertheidigt ben §. weil die Patentebestimmunz
nur aufgeschobeu wurde. Der §. wird zu näherer

Bestimmung in die Kommission zuri'ikgewiesen.
Ackermann fodert Durchsteeichung des s. s.

Auf Auderwerths Antrag hin wird die nähere

Bestimmung desselben vertaget.
Der §. y. wird sogleich einmüthig angenommen.
Der 10. findet Lusche r durchaus überficssz,

besonders in Verbindung mit dem folgenden S. A»-

verwerth spricht bei Anlaß dieses 5. neuerdingswie,
der den 4. und als er zur Ordnung gerufen wird,

behauptet er, damals sey nur von Ausschenkung des

eignen Gewächses die Rede gewesen, hier aber sey»
um eigentliche Echenkhäuser zu thun. Der 10. 5

wird durchgestrichen.
Nach Verlesung des il. Z. behauptet Carrard

derselbe sey schon bey Anlaß des 4.;. dessen Grund ag

mit diesem Gleichseyn angenommen woroen, unbhest

die Versammlung werde nun niHl wieder in die M
gleiche lange Berathung eintreten woll n, die damals

statt hatte. S e c r e t an folgt Carru d und beschwor'

die Versammlung nmi nicht die kostbare Zelt übereinc»

schon angcuommnen Grundsatz zu verlichren. A»S°

burger glaubt, man soll alle Gemnucen ohne Aus

nahmen unter diesem z. begr.iffcn. D>verwert»
beharret neuerdings ans seiner Behui plung, dal. on

ser G' undsaz bey Anlaß des 4. §. nur die Verkausmu

des eignen Wein betrvff.n habe. Marcacci stimm

diesem bey. Lüscher sagt, ungeachl t er beym 4-'
nicht für diesen Grundsaz gestimmt habe, so t»yw

sich nun verpflichtet, geg.nwärrig dafür zu stimm

indem er nach jener weitläufigen Berathung dur«

Mehrheit angenommen würbe; Rellstab 1

stimmt aber wider Augsburgcks vorgeschiagnezug
Ausdehnung dieses §. — Der A-rikei wird mit s

sem Stimmcnmehr angenommen.
(Die Fortsetzung.«»» 16z. Stuck.)



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder» dee sesetgedeudeu Reiche der helvetische» Republik.

Hundert drei und sechzigstes Stuck.
Viertes Quartal.

Zürich, Donnerstags den 4- October -798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 15. September.

(Fortsetzung.
Ackermann fodcrt Durchstreichung des 12 Z,

Echlu in p f fodcrt Annahme desselben. Der §. wird,
unter Vorbehalt von Amandemens angenommen.^ Aus
Marc a reis Antrag aber, der denselben als über-
fiüssig schildert, wird der Schluß zurückgenommen,
und tcr §. weggelassen.

/ Das Direktorium fodert für sich, seine Minister
und sein Bureau, wegen der bevorstehenden Vertagung
der Räche, wahrend welcher wichtige Vedüfnlsse er-
scheinen könnten, die Summe von 100000 Franken.
Kilchmann wünscht erst von den Saa'.inspcktoren
zu vernehmen, ob etwas Geld für die Volksreprasen-' kanten vorhanden sey, ehe er diese Summe gestatten
könne. Der Präsident zeigt an, daß auch hierüber eine
Bothschaft vorhanden sei). Zimmerman» glaubt,
die gefederte Summe fty groß genug, um die nähere
Untersuchung des Gegenstandes einer Kommission zu-
zuweisen. Dieser Antrag wird angenommen, und in
die Kommission geordnet: Zimmcrmann, Secre-
tan und Rellstab.

Cavani sodert, der vielen G'schaftc wegen, die
noch vor der Abreise von Arau beendigt werden soll
ten, daß morgen, Sonntags, noch eine Sitzung ge-
halten werde. Eecretan folgt. Der Antrag wird
angenommen.

Die Versammlung bildet sich in ein geheimes
Comite, und nach Wiedereröfnung der Sitzung fodert
Zimmcrmann für die erste Hälfte Octobers Urlaub.
Deloes, Pan chaud und Millet fodern über die
Herbstzeit Urlaub.

Wyder begehrt, daß das Verzeichniß der abwe
senden Mitglieder verlesen werde. Blourgeois so-
dert Vertagung dieser Ordnungsmotion. Bille ter
will wckcer anhören wie viel Mitglieder Urlaub be-
Zehren. Das Verzeichniß wird verlesen.

Cartier begehrt, daß da nur vier von den jczt
àeftnden Mitgliedern sich nicht bei der ersten Sip

zung in kuzern einfinden werden, daß man z6 Mit,
giiedcr beurlaube. Eecretan findet die Lücke welche
dnrch Annahme dieses Gutachtens entstünde zu groß,
und fodert, daß diese Zahl auf die Hälfte vermindert
werde. Anderwerth will keine solche Zahl ftsts«
tzcn (Unordnung, wegen der Wortfoderuag zu allen
Seiten, um Urlaub zu begehren). Der Präsident macht
diejenigen Mitglieder weiche Urlaub fodeca aufstehen,
und es finden sich deren ?4> Bourgeois will, daß
diejenigen Mitglieder welche schon Urlaub hatten, jezt
keinen erhalten sollen. Thörin folgt. Deloes pros
testirt dawider, weil er während seinem ersten Urlaub
krank war, und seine häuslichen Geschäfte von der
größten Dringlichkeit sind. Huber will ein Verzeich«
niß der Mitglieder aufnehmen welche Urlaub begeh,
ren. Carrard will die Zahl der zu beurlaubenden
Mitglieder auf 20 fest setzen. Dieser Antrag wird an,
genommen. Zimmcrmann stimmt Hubern bei.

Bourgeois fodert nun dringenSst Urlaub ^
Alle sich beurlauben wollenden Mitglieder fodern nun
alle auf einmal das Wort, und da dieses neue Uns
ordnung verursacht, so hebt der Präsident die Siz«
zung auf.

Senat 15. September.
Die Discussion über den Generalbefchluß, baS

Rechnungswesen und die Finanzen betreffend, wird
eröffnet. Muret räth zur Annahme, indem die Mi,
noricät unstatthafte Besorgnisse habe; die Verwas,
tuagskammern können nur gegen Scheine der Schaz,
kammer ihre Gelder ausliefern, aber das Direktorium
beauftragt die Schazkammer über jene Gelder zu dis,
poniren. Da das Direktorium fur jedes Departs,
ment besondere Summen fodert, und am Ende deS
Jahrs Rechnung abzulegen hat, so fällt auch die zweite
Besorgniß. Kubli glaubt, nach dem Geständniß der
Majorität selbst, walte einige Dunkelheit über jenen
zweiten Artikel, und eS finde eine doppelte Auslegung
Kgtt, was in einem so wichtigen Gesez nicht seyn kann
Ihm selbst aber kommt dir Sache nur zu deutlich pyx;



6so

das Direktorium erhält völlige Freiheit über die Geb

d.r der Lerwaltungskammern zu verfugen; das ist

zu bedenklich; er verwirft also den Beschluß, nach

dem Antrag der Minorität. Crauer auch; erwacht
besonders auf den 15 §. aufmerksam, worinn es heißt:
die gesczgebcnden Räthe bewilligen, auf den Antrag
des Direktoriums hin, die Gelder tc. Er meint, es

sollte he-ssen: bewilligen, oder verweigern; durch diese

wichtige Kommission werde die Gefezgebung ju einer

Decretsmaschine. Er möchte auch, daß das Schaz-

arut vom Direktors unabhängig ware,^ wie das in

Krankreich der Fall sey; es sey nicht fur die gegen-
Närliae Zeit zn rhun; aber es konnte einst e«n li>om-

well im Dicektorio ausstehen. Mittelholzer stimmt

für Annahme, und wundert sich über Eraners wun
derbare Auslegung des §. Genhard findet es kon

«Mutionswidrig, daß das Direktorium über die Gel

der der Verwaltungskammern verfügen sollie; er

meint die Verwaltungskammern seyen unabhängig

vom Direktorio, und die Gefezgebung allein joll über

idre Gelder disponiren. Münger findet die Reso-

lution in der Ordnung uod will annehmen. Barras
bàlt sie dagegen für sehr konstltutlonswidng ; ec meint

d -r ^0 Art. Konstitution übertrage der Gesezgebung

auch reden Detail, von allem dem was Finanzen,

Krieg u s w. betrlst; durch diesen Beschluß hatte»

sie aber nur alìgem eine Geiderbewilligungen u. s. w.

»u machen; er will verwerfen, und wie biö dahin ein-

»eine Summen für einzelne Bedurfnisse bewilligen,

was er für sehr konsticutionsmassig, und auch »och,

dem 8l. Artikel der Konstitntion angemessen halt.

L'ütki v S ob wundert sich billig über solche Zer-

te-runaen der Konstitution, und so sonderbare An

wendunoen derfclben, gegen einen ganz im Ge»l der

Konstitution abgefaßte» Beschluß Was emz.gals Zwei-

sei daacaen ausgeworfen werben kann, »l die Frage:

Ob das Direktorium gesezlich angehalten werden sollie
^on den bewilligten Geldern fur jedes Departement

à aerade die besonders dcmlelben bestimmt. Summe

zu verwenden; allein es ist schon in einer vorigen

t^iNuna bemerkt worden, warum dieß nicht >ug ich am

«ehe. und zudem bleibt ja das Dueklor.u,., person-
^'chttsponsadel, und muß den Rathen deraillirte Rech-

nnna vorlegen. Was bis dahin bcobachret ward, ist

g à ein Beweis schlechter Einrichtung; denn de,

d n bisherigen Geldbewilligungen war kcme. er U--

b "sich der Bedürfnisse möglich. Er rath al'o zur

U. ahme. H 0 ch ebenfalls. F 0 r n e rvd ist erstaunt

».sie man to schnell annehmen will; er memt Be-

sMuß und Rapport sollten gedrukr und ausgetheilt

w rdcn und das Heil des Vaterlands könne h.evon
«.ti csr findet sehr viel konsiitutionswidcigee,

obgN er noch nicht Zeit gehabt hat, den Beschluß

aài? M lesen; tr fodert 14 Tage Zeit dazu; er

wärt sich fthr, daß man sogleich und auf den

ersten Vsrtrag über eine so wichtige Sache absprechen
wolle (der Präsident bemerkt ihm, daß freilich
für den B. Fornecod zum erstenmal der EegenssM
zum Vorschein kommedaß aber der Senai b.rells
zum Drittenmal sich mit diesem Beschluß beschäftige)
Er findet nun, daß schon durch die fünf ersten Art.
desj Beschlusses alle Rcsponsadililäl des Direktoriums,
so wie alls Rechte und Privilegien der gesezgebcnden
Räthe aufgehoben werden, und da es im sranzôjì-
ichen Beschluß irgendwo heißt: lo Lorps leZIàtiisur
la requititlon stu Orredìoirs (im treulichen Beschluß

steht : Auf das Verlangen) so findet er es enls

setzlich, daß mithin das Direktorium die gesezgàs
den Räthe in Requisition setzen, somit auch wohl eis

ne Armee gegen sie inarschiren laßen könnte; um

diese Prüfung we,ter und noch sorgfältiger forlsetzen

zu können, verlangt ec Druk und Vertagung. Pfyfi
fer spricht gegen den Beschluß; er will zwar zu Ans

fang jedes Jahrs die ganze Summe der nöthigen

Auegaben bestimmen lassen, um derselben gemäß fut
die erforderlichen Einkünfte zu sorgen, aber dann

will erin Succession während des Jahres jedem De»

partemcnl die nöthigen Summen durch die Gcsttzge«

bung bewilligen lassen. Augustin, ist für Amiahs

me; er macht einige Bemerkungen gegen Pfyffers
Vorschlag und glaubt es werde nicht nöthig seyn,

Fornerod zu antworten. Bodm er ist in grosser

Verlegenheit; denn so wie er Lüthi von Sol., Msss

telholzer oder Augustini hört, war er für und wie

Barras, Fornerod oder Pfyffer sprechen, so war rr

auch gegen den Beschluß; glükiicher Weise erinnert

er sich, daß einer der Direktoren bei seiner Erwählung
schrieb : man sollte dem Direkrorium ja nicht zu viele

Gewalt einräumen ; und darum stimmt er zur
werssung. Der Beschluß wird mrl 2z Stimme»
gegen 21 verworffcn. ^Lüthi v. Sol. und Muret berichten im Ras

men einer Kommission, über den von der N-mo»

zu zahlenden Gehalt der Diener der Religion
ore obersten Gewalten. Die Kommission will mcyr

in die Hauptfrage: von wem überhaupt die Die»"
der Religion bezahlt werden sollen, eintretten; I»

sieht nur die Ungleichheit, die zwischen den Repra

sentanten entstehen würde, wann die einen ihren rM
teödienst zahlen müßten, während die andern >y

unentgeltlich genössen; darum glaubt sie,
Nation die Zahlung auf sich nehm.a, und aus om

einzigen Rüksicht räth sie zur Annahme. — -ver F

schluß wird angenommen.
Man schreitet zur Besetzung der durch liste

Wahl zum Präsidenten, erledigten Saalmipektoi!
und -die Wahl fällt auf V 0 dmer.

Der Beschluß, welcher den l7ten Abschnitt des ^r
S

ments, der von der Polizei über die Mitglieder vm

enthält, wird ausâhis y. Sol. Antrag angenomm



Eben so derfenigt, welcher dem Bureau des gros--
fen Rathes 6ooo Franken bewilligt.

Der Beschluß, welcher den Gemeinden, die ge-
wisse Holzliefeiui'.gen aus den Narionalwaldungen
genommen, dieselben weiter versichert, doch mir Vor
behalt des NationaleigcnihumS und der Verwaltung
durch die Regierung, wird verlesen. Münger
findet die Resolution in der Ordnung, wenn von
Waldungen die Red« ist, welche wirkliches National-
Eigenthum sind; waren aber andere gemeint, so
müßte sie als ungerecht verworffen werden. Hoch
findet den Beschluß wichtig wegen den verschiedenen
Verhältnissen der bisherigen Nanonalwaldungen; er
trägt aus eine Commission an, um zu unr rsucyen,
was Nationalwaloungen seyen? M>rtelh oizer
stimmt sür Annahme; es sey jezt gar nicht um die
Frage zu thun: was Ratioaaiwaldung ist oder nicht;
die Resolution entscheidet darüber gar nicht. Luthi
v. Langn, spricht auch für Annahm; es sey lediglich
um Befriedigung von dringenden Bedürfnissen ver
scbicdner Gemeinden zu thun. Fornerod und
Muret stimmen bei. Der Beschluß wird ange-
nommen.

Dold er erhält das Wort für eine Ordnungs
Motion. — Sie ist folgende:

Der iv6. Artikel der Konstitution sagt: „ der
Senat schlägt die Abänderungen der Konstitution vor.»

Seit der Zeit, daß sich vie Schweitzer in eine
einzige und unrheilbare Republik umgeschaffen, daß
diese Konstitution, die das Heil Helvetiens erzeuge»
soll, angenommen worden und die obersten Gewal
ten konstituirt find, hat der Senat ein einziges Mal,
und nur für einen Fall von diesem Recht der Ins
tiative Gebrauch gemacht.

Schon dazumal und eigentlich seit den ersten Si-
tzunqen der gesetzgebenden Räche hat man gesunden,
baß d!. Konstitution viele Uttdeutllchkeiten und Arli-
kel enthalte, deren Abänderung von der größten Mich-
tigkeit sey. Diese Ueberzeugung bewog den Senat
schon im Monat April eine Commission niederzusezen,
und ihr eine gänzliche Revision der Konstant o» auf-
zutragen, um hernach dem Senat einen Bericht ab
zustatlcn, ob und wie weit diese Kommission mit ih-
rer Arbeit vorgerückt, ist mir unbekannt, aber ich
Wunsche zum Wohl des Vaterlands, daß sie dem Se-
«at bald einen Bericht abstatte, und alle die nöthig
seyenden Abänderungen vorschlage. Es ist auch ein
Dahin einschlagender Fall, den ich dem Senat zur
Beherztgung und Prüfung vortragen will.

Es ist eine allgemeine K>age:
1. Unser Staat sey arm.
2. Er habe keine Ressourcen und

L- ?' Unendlich viele Ausgaben. Diese. Klagten
und leider nur zu wahr. Wann ein Hausvater seinen
^lven nichts hinterlaßt nach seinem Tobe, seys daß

er seyn Vermögen durch schlechte Wirthschaft, oder
unvernünftige Spekulationen durchgebracht hat, so

sagt man seine Erben seyen arm. Dies ist unser Fall.
Die alten Regierungen haben nicht übel gewirthschaf»
let; aber sie haben für uns, auf die Lezte, so unstu»

- nig spekulirt, daß sie nicht anders als mit einem po«
lirischen und ökonomischen Falliment enden konnten.
Wir haben also nichts von derselben geerbt, und
unsre Schuldigkeit ists, die neue Haushaltung mit
Ordnung und Sparsamkeit anzufangen. Die Klage
über Mangel an Resource wird alle Tage mehr zur
Wahrheil, und bald werden wir auf dem Punkt seyn,
wo man nur keine Spure» von demjenigen haben
wird, so das Einkommen der ehmaiigen Regierungen
ausmachicn. — Ich bin weit entfernt der Pàhaî»
tung eures grossen Theils desselben das Wort zu re»

den; aber ich gestehe: ich hätte gewünscht, daß man
das erste Jahr wenigstens alle Staatseinkünfte bei»
b»halten hätte, bis ein wichtiger und wohlüberlegter
Finanzplan uns die Mittel an die Hand gegeben has
ben würde, durch Abschaffungen entstehenden Luken
auszufüllen, c Eine Bothschaft vom Direktorium auf-
serte gleichen Wunsch.)

Die zte Klage über die vielen Ausgaben, vers
dient die größte Aufmerksamkeit aller obern Author,»
täten und legt ihnen die Verbindlichkeit auf, alle nur
möglichen Mittel zu deren Verminderung zu ergrei«
fen, in so ferne selbe mit der Konstitution und mir
dem Wohl der Republik vereinbar sind.

Wenn wir einen Blick auf die ungeheuern Sums
men werfen, so die Besoldungen der öffentlichen Au»
toriläten, als des gesezgebenden Korps und ihrer Bru
reaux, des Vollziehungsdircktoriums, der Kantons«
und Unterstatthaltcr, der Verwaltungskammcrn des
obern Greichtshofs, der Kantons» und Disiriktsge»
richten und aller von diesen Tribunalien abhängen»
den Bureaux dem Staat verursachen, so maß uns
schwindeln, und wir sollen billig an die Schwierig»
keilen denken, dergleichen Ausgaben zu bestreikn.
Aber B. S. noch sind eine grosse Menge anderer Be»
annen zu bezalen, deren Nothwendigkeit und Existenz
wir noch nicht kennen, deren Ernennung allein vom
Direktorium abhangt, aber deren Bezahlung eine sehr
grosse Summe ausmachen wird. Ich sehe dergleichen
alle Tage aufs Neue erscheinen mnd wünschte nur ein
Tableau von allen den schon ernannten und noch zu
ernennenden Beamten der Republik zu haben; der
Senat würde gewiß mit mir finden, daß dies dit
größte Aufmerksamkeit erfordert.

Endlich kömmt noch eine Hauptausgabe, welche
sehr nothwendig und sehr dringend ist; sie ist für die
Errichtung und Unterhaltung eines sichenden Militär»
korps und für die Completierung der Nationalzeughäu»
«er. Unsre äussere und innere Verhältnisse erfordern,
daß diese ohne Anstand in Aktivität gesczt werbe.



6f2
Es wire ausser der Stelle, dem Senat hier ein

Tableau von obenangeführcer Ausgabe zu gebe-?., es
wäre auch unmöglich ein cxacceö Resultat heranszu-
bringen. Der zu erwartende Finanzplan wird uns
vielleicht ein und andre Erläuterungen geben.

Ordnung und Sparsamkeit sichert die Existenz und
das Fortkommen einer jeden Haushaltung, der Pro-
fessiomsien, des Kaufmanns, der Fabrikanten, und
so auch eines jeden Staats. Ohne Ordnung und
Sparsamkeit muß jeder Staat, man mag auch die
künstlichste Finanzoperation zu Hülfe nehmen, zu
Grunde gehen. Es ist also auch die Schuldigkeit der
gesczgebenden und vollziehenden Gewalten, Ordnung
und Sparsamkeit aller Orte», wo es von ihnen ab-

hangt, einzuführe».
Ich hoffe und erwarte, das Direktorium werde

mit Ernennung von Beamten so sparsam umgehn,
als möglich die überflüssigen abschaffen und die bei-
behaltnen auf einen republikanischen Fuß bezahlen,
füraus auch den Gedanken an Beförderung der nie-
dern Beamten in Rechnung bringen.

Der grosse Rath beschäftigt sich schon lange mit
einer andern Abtheilung und Verminderung der Kan>
tone. Ich wünsche, daß dem Senate bald eine Re-
solution diesfalls vorgelegt und .daß die Zahl der

Kantane auf 10, höchstens auf 12 gesezr werde. D>e
se Verminderung ist gar nicht gegen die Konstitution;
eben so wenig ist sie gegen das Wohi des Staats.
Denn ohnedem daß sie die Arbeiten des Direktoriums
und der Minister vereinfacht, indem se be mit wem-

ger Unterbeamlen in Relation stehen müssen, somacht
die Aufhebung von 6 Verwaltungskammern, 6 Kam
tvnsgerichten, à Ober- und Unterstatthaltern und 6

Gcneraleinnehmern, der Nation eine Er-pacung von
wenigstens 400,000 Schweizcrfranken. Ich muß zwar
gestehen, daß ich die Möglichkeit nicht einsehe, eine

andre Abtheilung und Verminderung der Kantone
vorzunehmen, bevor ganz Helvetien durch einerlei
Gesetze regiert wird. Und diesem Ziel — ich sage es

mit Bedauern — rücken wir mit langsamen Schritten
entgegen.

Ich komme nun endlich zu der Hauptsache selbst,

so ich dem Senate vortragen will und wo derselbe

die Initiative hat. Ich muß mir aber die Geduld
und Attention des Senats noch einen Augenblick
auskitten.

Ich erkläre auf mein Gewissen, daß ich die in
der Konstitution begriffne und bestimmte Volksrepra-
ftntation, das heist, die wirklich constituirten und
in Aktivität seyenden gesezgebendcn Räthe zu zahlreich
glaube. Ich bin versichert, baß eine beträchtliche
Verminderung davon nothwendig und dem Geschäft-

gang eben so wenig als dem Finanzzustand der Repub
Uk nachtheilig seyn werde. Ich lade also den Senat
ein, sich ungesäumt mit diesem Gegenstand zu beschaff

tigen und mir nachfolgende Bemerkungen zu erlauben.

Als sich die gesejzebenben Räthe 27? Lsuisbsr
fur ihre Entschädigung ockretirten, so verspürte man
an vielen Orren ein Mißvergnügen und nnr seit die-

ser Zeit har das Volk angefangen, auf die Zahl der

Repräsentanten aufmerksam zu seyn, um zu finvtn,
daß 2l2 mit 27; multiplizirt eine schöne Anzahl êouis-
dor ausmache und mit vieler Mühe in den ßassm
der Republik zu finden seyn werde. In Absicht t>ec

Oekonomie also, können wir erwarten, durch eine

Reduktion der Anzahl, allgemeinen Beifall zu erhalten.

Ob aber eine solche Verminderung dem Gang der

Geschäfte nachtheilig seyn werde? ist eme andre Frage,

und ich glaube hieraus mit Ueberzeugung mit Nein!
antworten zu dürfen. Es ist unmöglich, daß in großen

Versammlungen alle reden und alle arb iten können.

Dieß schränkt sich auf eine gewisse Anzahl ein und

viele andre werden hingegen ganz unbedeutend. Es

ist aber eben so wahr, baß es viele Menschen giebt,
die einer Versammlung von 150 Personen unbedeu-

tend und gleichsam nur Figurante» sind, die in einer

von 50 Personen sehr brauchbar und nüzlich seyn

können. Ich gehe noch weiter und sage, daß eint

Verminderung der Repräsentanten nicht nurnichlnach-

theilig, sondern sehr nüzlich seyn wird, daß jedeR»
Präsentation, welche ausser der Proportion der Bevch

kerung des Staats und -einer Resourc n ist, demselben

drückend und den Geschäften selbst hmde» üch seyn im«ß.

Ist aber die Repräsentation von Hcivetien in du

Proportion seiner Finanzen und seiner Bevölkerung

— Seiner Finanzen? das bedarf keiner BeaMwo»

tung. —> Seiner Bevölkerung? — Es sind auf 75^
Seelen allemal ein Gesezgeber. Dieß ist zu viel M
in keinem Verhältniß. Wir dürfen nur die uns au>

grenzenden Staaten dagegen befrachten. -- D» M
Nation, mit ihren unerschöpflichen Hilfsquellen
einen Repräsentant auf 4:000 Seelen; und

nien, das ebenfalls ungleich mehr Reionrccn "
hat, aus zzOvo Seelen einen Repräsentant. ES m

also nach meinem Erachten unsre Scku-d gkeit, »

wir ohne Anstand über diese Verminderung einen t.«

schluß fassen, welcher dennoch erst nach 5 -^vren î»

Gesez wird, und in Ausübung gebracht werden

Ich mache dem Senat den Amrag zu dette m

daß in Zukunft die Volks,ep äftntation nicht M
seyn solle, als im Senat, aus jedem Käsn 2

im grossen Rath 4. Wann dann nun der are,e.nue

die Kantonsreduklion vorgenommen und diese ve

12 bestimmt haben wird, so kommt die G esc-6
^

auf 72 Personen, also auf 22000 Seelen ^
sentant; aber die Nation macht eine Eslparu"g -

^
vorige mitgerechnet, vo» wenigstens
dies soll hoffentlich Beweggrund genug seyn, m

Antrag zu unterstützen.

(Dit Fortsetzung im 164 Stük.)



Der schweizerische Republikaner.
Hundert vier und sechzigstes Stück.

Gesetzgebung.
Senat, 15. September.

(Fortsetzung.)
Ich wünsche nicht, baß der Senat auf der Stelle

über meinen Antrag entscheide; aber ich begehre, daß
selbes an die Commissisn, weicher die Revision der
Konstitution übertragen ist, gewiesen werde, um dem
Senat in einer bestimmten Zeit den Rapport zu machen.

Es bleibt mir noch eine Bemerkung zu machen
übrig. Am Ende des z6 Z. derKonstitution heißt es:

^

» Dem Gesez unbenommen für die folgenden Jahre, i

die Anzahl zu bestimmen, so es seiner Bevölkerung
z, nach zu liefern hat. »

Die Commission hätte also zuerst zu untersuchen:
Ob mein Vorschlag der Verminderung der Neprasen-
tation eine Abänderung der Konstitution ftye, oder
auf obigen z6. §. passe? Im lezten Fall müssen wir
einen Vorschlag desfalls vom grossen Rath erwarten;
im ersten Fall aber kann sich die Commission mit Un
tersuchung meiner Motion beschäftigen.

Der Antrag wird von sehr vielen Mitgliedern un-
terstüzt. Muret als erstes Mitglied der Commission
der Konstitutionsrevision, erklärt, die Commission
habe sich noch nicht befammelt; der Grund davon
wäre die Ungewißheit in der die helvetische Republik
bis zum Allianztraktat über ihre von Seite der fränki-
schen Republik anerkannte Unabhängigkeit und über
die Verhältnisse der fränkischen Armee in der Schweiz
geschwebt habe; izt werde sie sich ungesäumt besam-
mein; er stimmt dazu, daß DolverSAnrrag der Com-
Mission zugewiesen werde; an die Stelle der durch
andere Ernennungen abgehenden Commisstonalglieder
Ochs und Jomini, tretten die Suppleanten Gen-
hard und Bert hellet in dieselbe; da die Commis
sisn aber auch den Austrag hat, die Revision des
Textes der Constitution in allen z Sprachen vorzu-
nehmen, so verlangt er, daß ihr ein italiänisches
Mitglied zugegeben werde. Er glaubt, die Vermin-
derung der Repräsentanten konnte ohne Kon Mutions-
änderung durch Verminderung der Kantone vor sich
gehen; ein Geschäft, das dem greffe» Rath zuerst
zu behandeln obliegt. Er verlangt endlich neuerdings
Z Monate Verlängerung für die Commission, von der
ersten Sitzung in Luzeen an gerechnet; wenn es mög-
lich ist, wird sie ihren Bericht früher machen. Lüthi
b. Langnau stimmt bei. Augustin! möchte der
Commission auch Mit lieber derjenigen Kantone zu-
geben, die als sie gewählt ward, »och keme Rcprä
senlanten im Senat hatten. Meyer v. Arau dankt

Dolder für seine patriotischen Bemerkungen; will aber
doch auch auf die Gefahr einer zu grossen Vermint»«»
rung der Räthe aufmerksam machen, bei der, wie ef
glaubt, Privatinteresse und böser Wille leichtere Rolle«
spielen könnten. Mitte lhoizer, Fornerod,
Duc, Crauer sprechen für die Verweisung an dir
Commission. K u bli tadelt diese Commission und
meint sie habe sich durch ihre Unthätigkeit selbst aufae,
löst. Die Verweisung von Doiders Motion an die
Commission wird beschlossen und ihr aufgetragen,
14 Tage nach der ersten Sitzung in Luzern zu berich,
re», ob sie dafürhält, der Gegenstand soll als Kon»
siilutionsabänderung vom Senat behandelt, oder ein
Gesctzcsentwurf vom grossen Rath darüber abgewa«
tet werden?

Es wird beschlossen eben diese Kommission soll
in Z Monaten ihren allgemeinen Bericht vorlegen.
Bundt wollte, sie solle jede Woche über 20 Artikel
der Konstitution rapportieren. (Man lacht.)

Duc will nun, daß aus jedem Kanton, der
kein Mitglied in der Kommission hat, ihr eines zu«
gegeben werde. Der Präsident bemerkt, daß diese
Kommission durch geheimes Scrutinium und keines-
wegs nach den Kantonen gewählt worden. Muret
und Pfyffer zeigen, daß nichts konstitutionswidri-
gsres möglich sey, als diese Wahlen nach den Kai»
tonen; jener will z neue Mitglieder durchs Scruti,
nium gewählt, der Kommission zugeben lassen.
Meyer m A rb. und Mü ng e r wollen die Kommis,
sion unverändert lassen. Kubli kann sich nicht über-
reden, daß es inkoustitutionell sey, aus jedem Kanton
ein Mitglied zu wählen - Man beschließt, die Kom-
mission unverändert wie sie ist, zu lassen.

Der Senat schließt seine Sitzung, und nimmt
alsdann einen Beschluß an, der die Auszahlung eines
monatlichen Gehaltes an die Repräsentanten betrift.

Grosser Rath, 15. Sept.
Im Anfang war die Sitzung geschlossen. Nach,

her berichtet Zimmermann im Namen der gestern
niedergesetzten Commission, daß die vom Direktorium
geforderte Summe von loo.oco Franken sehr massig
sey, da sie die Bedürfnisse während unsrer i4tägigea
Vertagung deken müsse, und weil darin auch eine
Summe zur unentbehrlichen Unterstützung des vecun-
glükcen DistriktsSranz mitbegrissen ist; erträgt darauf
an, diese Summe sogleich zu gestatten. Auf HuberS
Antrag wird dieses Commissionalgutachten einmüthig
angenommen.



Hub er sagt, um nun die gestrige Unordnung in
Rücksicht des Urlaubbegehrcns auszuweichen, und um
un<re Ve>sammlung bey der Eröffnung ihrer Sitzungen
in kujcin nicht zu sehr zu schwachen, fodere ich eu
Bürger Repräsentanten, auf, mehr das Vaterland
als euer eigenes Jntercße in Berathung zu nehmen,
nnd nur dann Urlaub zu fordern, wenn eure hausii»
chen Angelegenheiten es durchaus und bringendst
erfodern und um in Ordnung zu Werke zugehen, schlage
ich vor, erst denjenigen Mitgliedern Urlaub zu gesiat»
ten, welche schon lezte Woche denselben begehrt haben,
Dieser Antrng wird angenommen. Perighe erhält
für 14 Tage ausser»,deutlichen Urlaub; Tomamichel
für 14 Tage; Neu k 0 m für 14 Tage; P a ucha ud für
z Wochen; M a ulaz für z Wochen; V 0 u r g 0 is für
10 Tage ; Del 0 e s für z Wochen; Ziin m ermann
für 14 Tage; Billeter für z Woche»; Millet für
z Wochen; Breup für 4 Wochen und Jacquier
für l Monat.

Spengler begehrt, daß nun unter den Mit-
gliedern, welche erst heute Urlaub fodern, denjenigen
«in Vorzug gegeben werde, welche noch keinen Urlaub
hatten. Carrard und Weber unterstützen diesen
Antrag. Legler fodert, daß die Zahl der 20 Zube-
urlaudenden durch das geheime St-mmênmehr ausge»
füllt werde. Der Präsident bemerkt, daß wenn man
26 Mitglieder beurlauben wollte, dann alle befriedigt
Werden könnten. Carrard schlägt vor, 26 Mitglieder
zu beurlauben. Anderwerth will beym gestrigen
Schluß vom 20. bleiben. I 0 m i ni unterstützt Car»
rard. Der gestrige Schluß wird zurückgenommen,
Und die Zabl auf 2» festgesetzt.

Weber begehrt, daß nun alle Urlaube nur auf
14 Tage gegeben werden. G Y se ndörfcr will, daß
jeder nach seinem Bedürfniß beurlaubt werde. Wyder
folgt und butet um mögliche Bescheidenheit. Der
lezterc Antrag wird angenommen.

Potolier erhält für z Wochen ousserordentlichen
Urlaub; Gyssger für 14 Tage; Regli und Keller
ebenfalls für 14 Tage; Ceiio für 4 Woch N; Tho-
rin und Asch für z Wochen; Trösch für 14 Tage;
Thaler für z Wochm.

Secret an im Namen einer Kommisston trägt
darauf an, den 7ten Abschrift des Reglements weg
zulassen, und j dem Rath zu gestatten, seine Bera»
thung nach seiner eigenen Ordnung einzurichten, weit
der grosse Rath eine andere Berathungsart bedürfe,
als der Senat stcl, nun angewöhnt hat. Cartier
will bestimmen, daß k>in Mitglied das Wort zum
zweitenmal erhalte, ehe die übrigen, welche iprecheu
woll n, das Wort einmal rhalttn haben. Carrard
fodert Vrrtaauna v n Cae tiers Antrag, indem ja
jeder Rath durch den Vorschlag der Commission seine

B rathung immer nach eignem Guldück'N abändern
könne; Cartier nimmt seinen Autrag zurück. Zrosin

eignet sich nun Cartiers Antrag zu, und beharrt
auf demselben. Zimmermann erneuert Carrards
B-merkung. Dieser Zwischen intrag wird vertaget.
Joinini fordert, daß in dem Antrag der Commission
die Redaktion verbessert werde. Graf will das Coni«

missionalgutachten vertagen; Hecht stimmt dem Gut»
achten bey, welches auch angenommen wird»

Das Weinschenkegutachlen wird an die Tages,
ordnung genommen.

In Rücksicht auf den iz. §. Host Cns, man
werde diejenigen einzeln stehenden Häuser, welche das

Wirthe» und Schenksrccht hatten, dieses Rechts durch
diesen §. nicht berauben wollen. Wyder folgt.
Panchaud fragt, ob einzelne Häuser an den Heer»

straffen auch hierunter verstanden seyen. Pellegrini
glaubt, die Gesetzgebung könne der Regierung nicht

auftragen, solche Ausnahmen von den Gesetzen zugestat,

tet, indem dieses ein Souverainitätsrechr sey. Lü»

scher will den §. annehmen, wenn nur von Anlegung
von neuen Schenk- und Wirthshäusern die Rede sey.

Jacquier folgt Lüscher. Kilchmann will gar
keine Ausnahmen gestatten. Anderwerth stimmt
des 4. und 5. §. wegen Lüschern bey. Carrard
erklärt, daß nur die ganz einzeln und entfernt stehen»

den Häuser, über die die Polizey keine Aufstcht z»

halten im Stande ist, hierunter verstanden seyen; der

§. wird auf diese Erklärung hin, unter Vorbehalt
einer verbesserten Redaktion, angenommen. Auf An.

verwert h s Antrag wird der »4. §. als überflüssig

ausgcstrichen. Gysendörfer fodert ebenfalls Ans»

lassung des 15.5. Billeterfolgt. Jomini fodert

Beybchaltung des ; er wird aber durch die Etim»

menmchrheit weggekannt. Lüscher und Wyder
fodern Durchstreichung des 16. §. Billeter fodert

eine Verbesserung der Redaktion desselben. D>r ê-

wird ganz weggelassen. Der i/. und 18. î w.rden

unverändert angenommen. Anderwerth std-ck

Vertagung des 19. §. Wyder ist gleicher Meynung,
doch fodert er, daß alle §., welche auf die Tavernen,

wirthshauser Bezug haben, nochmale verlesen werden,

um sie im Ganzen beurtheilen zu können. Di- e Osv,

nungsinotion wird angenommen. P reup fodert eine

Classîfikation der Wirthshäuser und der zu bezahlenden

Palente, weil es ungerecht wäre, von abgelegenen

wenig besuchten, das gleiche m fodern wie von den,

jenigen, welche an sehr besuchten Haiiptstrassen erricy«

têt werden. Rubbi folgt. Lüscher fodert Verca

g»ng, weil mau jezt noch nichts über diesen Gegem

stand bestimmtes entscheiden könne. Billeter soWr
Zurückweisung an die Commissiion; nicht etwa we>

er die zu lösiendeu Patente. als eine das Fl»anzwe>

betreffende Sache ansieht, sondern weil d>e daemw

zu bewirkende EntschädignngSart der bisherigen 4

vernenwirthe einer nähern Bestimmung bcdars. ^ '
pani sieht die Patente als sehr vligarchilch an, »n



will sie daher weglassen. KiIch mann und Trösch
stimmen dem Z. bei, weil durch denselben die alten
Tavernenwirlye entschädigt werden können. Cartier
will des Finanzwesens wegen für einmal noch nichts
hierüber bestimmen. A n der werth fodert aufs neue
Vertagung, welche angenommen wird.

Der Senat hatte am i6. keine Sitzung.

Grosser Rath 17. September.
Cartier fodert, daß der vom Senat verworfene

Beschluß über die Organisation der Besorgung und
Verantwortlichkeit der Finanzgegenstände in die Fi-
nauzkonunisston zurükgewlesen werde. Iomini folgt,
und ist froh daß dieser Beschluß verworfen wurde,
weil er ihn höchst unvollkommen findet. Cartier
begehrt, daß Iomini der Finanzkommission beigeord-
net werde. Beide Anträge werden angenommen.

Die Versammlung bildet sich in ein Gcneralcom-
mite, und nach Widererösnung derselben fodert Wy-
der Nlcdersetzung einer Kommission, um ein Gutach-
tu über die Besoldung der Geistlichen, welche für die
voe.sten Aulhoritäten in Luzern bestimmt sind, vorzu-
legen. Anderwerth begehrt, daß dieser Kommis
sioii zugleich auch aufgetragen werde, etwas über die
Besoldung der katholischen Geistlichen der obersten
A!l.)oritaten in Arau zu bestimmen. Beide Anträge
wer-cn angenommen, und in diese Kommission geord-
vet Anderwerth, Carrard und Marcacct.

Sccretan schlägt im Namen der Kommission
welche wegen der nicht geschwornen Geistlichen nieder-
gesezt wurde, vor. 1) D>e Kontonsstatthaltcr berufen
die nicht geschwornen Geistlichen auf einen bestimm
ten Tag zu sich, und fodern ihnen nach einer zwek«
massigen Ermahnung den Eid ab. 2) Das Verzeich-
n?si der Geistlichen, welche auf diese Art den Eid lei-
sien, soll gedrukt und bekannt gemacht werden, z)
A-w, sende Geistliche sollen innert 4 Wochen nach
i >rer Rülkunft den Eid leisten. 4) Alke und kränkliche
Ge'st iche mögen bei dem Unterstatthalter ihres Di-
fruits den Eid leisten, und im Fall von erwiesener
Krankheit soll sich der DistriktSstatthalter zu ihnen
ins HauS verfügen, um Ihnen den Eid abzunehmen.
5^ Otcjuag-nGeistlichen, welche sich dieser Eidleistuug
entziehen, sollen deportirt werden. Se er et an so-
dert vor allem aus chgenzerklärung, welche Ander-
werth unterstüzt, und welche sogleich angenommen
wird.

Anderwerth will dasVerzeichniß der geschwor-
neu Geistlichen nicht drucken lassen, indem ihre Eid-
l istung ohne dies in ihren Gemeinden bekannt wird.
Thorin folgt, und will hierunter sowohl die prote-
stank's he als auch die katholische Geistlichkeit begrei-
sen. Huber sagt, eS verst.he sich von selbst/ daß alle

Geistlichen ohne Unterschied der Religion hierunter
begriffen seyen. Secretan vertheidigt das Gut-
achten gegen Anderwerth, indem eö nach den schrck-
lichen Beispielen die wir von dem Einflüsse einiger
Geistlichen hatten, höchst wichtig ist, auf jede Art dem
Volke bekannt zu machen, baß sich d-e Geistlichen end«
sich auch unter die neue Verfassung begeben, und der-
selben geschworen haben, dannc vulurch dem irre ge-
führten Volk endlich elnmal jeder Verdacht wider die
Konstitution weggenommen werde. Nu ce stimmt
ganz Secretan bei, und-,findet den Druk des Vcrzeich-
nisscs unentbehrlich; auch, fügt er hinzu, sind wir
noch sehr gnädig mit diesen Pfaffen; denn woher
kommt alles Elend der vorigen Woche, als von den
widerspenstigen Geistlichen? Carrard stimmt eben-
falls bei, denn weil die versäumte Eidicisiu g öffcnt-
lich war, so muß nun die Nachholung auch öff nllich
gemacht werde». Car m in trau stimmt be«. DaS
Gutachten wird einmüthig angenommen.

Millet legt im Namen einer Kommisson einen
etwas abgeänderten Pulver - und Ealpcterrapport
(siehe Republikaner S. 579) vor. Die Haupcabande-
rungen bestehen darinn: die,Apotheker, Droguiste» u.
s. w. können für ihren eigenen Gebrauch selbst Sal-
peter fabriciren. Der Staat wird eigene Personen
bestellen, von denen die Kleinhändler ihren erfoderü-
chen Salpeter ziehen können. Apotheker und andere
Fabrikanten die den Salpeter bedürfen, können ver-
dem mittelst Patenten den ihnen nöthigen Salpeter aus
Auslande ziehen: ohne dieses soll aber weder Salpe-
ter noch Pulver aus dem Auslande bezogen werden
bei der im 4- §. bestimmten Strafe. Dieses Gute
achten wird sogleich genehmigt.

DaS Direktorium übersendet mit Empfehlung
eine Bittschrift vom Nationalbuchdrucker Grüner,
der für seine Druckerei um einen Plaz in dem Urseli«
ncr Kloster zu Luzern bittet. Bit le ter will diesem
Begehren entsprechen in sofern das Bureau in diesem
Nationalgebäude noch hinlänglich Plaz hat. Er la-
cher bezeugt, daß hinlänglich Plaz hiezu vorhanden
sey, und daß neben diesem allen noch Plaz für Gar-
koche und Kaffeehäuser, und selbst noch Wohnungen
für Repräsentanten in diesem geräumigen Gebäude
vorhanden seyen. Wyder stimmt diesen Anzeigen
bei. H u b er wundert sich daß Haas über alle Ein-
richtungen und Vermierhungen die er vornehme, nie
etwas einberichte, er will die Saalirsspektoren beauf-
tragen, in Rüksicht der vorliegenden Bittschrift die er-

foderlichen Einrichtungen zu veranstalten. Dieser Ane

trag wird angenommen.
Das Weinschciikcngutachten wird wieder an die

Tagesordnung genommen.
A n d e r w e r t h begehrt, daß der 2g. §. der Kom-

mission zurükgewiesen werde, weil er eine Entschädt«

gung der bisherigen Tavernenwirche für unmöglich und



tmzwekmäsfig hält, indem ^er glaubt sie waren eher im
Fall die übrigen Staatsbürger für die bisher genoß-
nen Privilegien zu entschädigen, als aber entschädigt

werden. Reilstab will nicht nur diesen §. son-
Hern den ganzen übrigen Theil dieses Gutachten ver-
tagen. Trösch sagt, die Tavernenwirthshäuser wuri
den »st mit 15000 Gulden bezahlt, warum sollten
denn diese nicht entschädigt werden, da man doch die
Zehendenbesitzer entschädigen will, welche schon Jahr-
Hunderte lang ihre Privilegien genossen; aber wenn
man mich fragt, wie man diese Tavcrnenwirthe ent-
schädigen soll, so weiß ich freilich nicht zu antworten,
sman lacht) Wyder sagt, wenn man die vom Gut-
achten vorgeschlagne Entschädigungsatt annähme, so

ßele sie zulezt ganz auf den Staat zurük, der zuerst
diese Tavernenrechte verkauft hat, und dadurch würde
er auf einmal zu viel belastetz wollte man aber die
Entschädigung auf den ursprünglichen Ankauf dieser
Rechte einschränken, so würde es sich für die Wirthe
nicht der Mühe lohnen, so beschwerliche Nachsuchun-
gen zu machen; daher ist die zwekmässtgste Entschädi-
gung diejenige, daß man die alten Wirthe von den
neuen aufzulegenden Patenten befreie: folglich soll
dieser §. durchgestrichen werden. — Ackermann
glaubt, die beste Entschädigung wäre die, keine neuen
Wirthshäuser zu gestatten: daher fodert er Rükwei-
sung dieses ganzen Theils des Gutachtens an die Koni-
Mission, cman murrt). — Ca p a ni will nur da enticha-
digen wo sich wirkich neue Wirthshäuser etabliren, und
fodertRükweisung an die Commission. Weber begreift
nr'chtwarum man solche Bürger entschädigen sollte, wcl-
che schon lange Rechte ausschliessend genossen haben, die
alle«^Bürgern zugleich gehören, und fodert also
Burchstreichung dieses Z. Hub er sagt: Privilegien,
Vie von den Regierungen ertheilt wurden, sind nur
durch Wucher Eigenthum geworden und zu so grossen
Summen empor gestiegen: ausserdem war eigentlich
nie ausschliessendes Recht damit verbunden, sondern
die Obrigkeiten behielten immer das Recht, auch noch
andern Bürgern die gleichen Rechte und Privilegien
zu ertheilen. Also erfodert wohl die Billigkeit, daß
einige Entschädigung statt habe, die zum Theil schon
dnrch die Befreiung von Patenten, denen die neuen
Wirthe unterworfen seyn werden, bewirkt wird.
Pan chaud sieht die vorgeschlagne Entschädigung
als bloß eingebildet an, und will daher eine wahre
Entschädigunqsatt vorschlagen: Zu diesem Ende hin
sollen die neuen Wirthe die alten entschädigen, und
da wo sich ein neuer Wirth neben einem alte» sestsezt,

soll jener diesem die Hälfte der Summe bezahlen um
welche ihn sein Tavernenrecht anliegt: dadurch be,
wirkt man auch noch den Vortheil, daß die Wirths-
Häuser nicht zu sehr vervielfältigt werden: er fodert
Aütkweisung an die Commission, um ans diese Grund-
sitze hin den Rapport umzuarbeiten. Billeter

glaubt, wenn man Privilegien entschädigen MM,
so käme man in Fall ganze Städte, die bisher solche

genossen,^ zu entschädigen, welches doch jedermann
als unmöglich einichen werde: indessen da doch Z«
vernen sind, welche von den Gemeinden selbst gekauft
wurden, so könnte hier wohl, der Gerechtigkeit ge,
maß, eine Entschädigung statt haben, daher fodert er
Rüchweisung dieses Gegenstandes in die Kommission.
Kiich mann will dieses Eigenthumsrccht so gut wie
jedes andere entschädigen und folgt daher der Rück-

Weisung in die Kommission. Carrard bittet, dass

man doch erst entscheide, was man eigentlich wünsche,

ehe man den Gegenstand der Kommission zurückweist;
die Hauptfrage ist, können Privilegien ein Eigenthum
seyn oder aber nicht? Ein Privilegium ist ein aus-

Ichliessendes Recht, welches, so wie es ertheilt wur-
de, auch wieder zurückgenommen werden kann, ge-

gen Ersatz der Summe, die ursprünglich dafür bezahlt

wurde. Zu diesem kommt noch, daß dir Staat, der

dem erste» das Privilegium ertheilte, dasselbe auch

einem zweiten, dritten u. s. w. ertheilen kcnnre, ohne

daß dem ersten in Sinn kam, irgend etwas dagegen

einzuwenden. Bis jczt war alles Privilegium, der

Schmied, der Schneider, alles steht ans der gleichm

Linie mit dem Wirth, folglich müßte auch alles wie

er entschädigt werden, welches aber offenbar nie dtt

Fall scyn kann; daher kann auch nie die Rede von

einer allgemeinen Entschädigung der Tat» rnenwitthe

seyn: Sollten sich unter diesen einige befinden, die

wirklich ein ausfchliessendes Recht hatten, so

mögen d-ele wohl dem Vorschlag der Kommission zu-

folge entschädigt werden.

Cartier glaubt, die Gerechtigkeit und die Cow

stitution erfodern gleich bestimmt Entschädigung ott

Tavernenwirche: aber das Wie ist ihm höchst bc-

dcnklich und unertlärbar: sollte der Staat cntsciMU

gen? er kann nicht! — Die Partikularen, welches
brauch von der Freiheit machen? dieß wäre ui^ercuit
und konsiiturionswibrig! — Folglich sehe ich fur on-

sen Zweck kein ander Mittel als die Einführung der

Patente, welche die neuen Wirthe zu lösen Harn

sollen, und von denen die alten Wirthe befreit wer

den müssen: in dieser Rücksicht begehre ich Ruck«t»

sung dieses §. an die Kommission.

Egg v. Ellikon sagt, ich bin selbst Besitzer M
wichtigen Ehehaften, und komme durch ihre emw

bung in grossen Verlust: doch stimme ich gerne,,,
Freiheit zu liebe, für ihre Aufhebung, und fodere t

Entschädigung dafür. (Man ruft bravo!)

Thor in stimmt Carrard bei und fodert- a

man endlich zum Abstimmen gehe. Die Versa'«

lung verwirft diese Ordnungsmotion.

(Die Fortsetzung im 165. Stück.)
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(Fortsetzung.
Arb glaubt, die Wirthe haben besonders durch

den Krieg und die französischen Einquartierungen viel
Schaden gelitten, und aus diesem Grund stimmt er
Cartier bei. Fierz ei klart sich auch als Besitzer
von Ehehaften, und will doch zu ihrer Aufhebung
ohne Entschädigung stimmen; denn, sagt er, die
Wirthe sind durch ihre bisherigen Vorrechte reiche
Leute geworden und bedürfen also für diese genoßnen
Vortheile keiner Entschädigung — Doch sind einige
ganz neue Wirthe, die ihre Ehehaften von ihren Ge-
meinden gekaust haben, diese sollen billigermaßen
durch ihre Gemeinden selbst entschädigt werden. An-
verwerth stimmt Carrard bei, indem man kei>

nem Wirth sein Wirthshaus raubt, sondern jeder
kann ja seine Wirthschaft fortsetzen und hat vor
neuen Wirthen immer noch wesentliche Vorzüge, da-
durch daß er keine Patente zu lösen hat, und daß
seine Wirthschaft schon eingerichtet und bekannt ist.
Die Vergleichung der Wirth entschädigung Mit der
Zehendcnentschädigung ist ganz unrichtig, weil die
Zehendenbcsitzer ihre Zehenden wirklich verlieren, die
Wirthe aber ihre Wirthshäuser behalten. Also soll
dieser §. durchgestrichen werden. Wyder foderl
nun Vertagung über diesen Paragraph und beharret
übrigens in seinem ersten Urtheil. Rellstab er»
klärt, daß er durch die gefloßnen Bemerkungen be
lehrt wurde, und stimmt nun der Durchstreichung die
ses Paragraphs bey- Chenaud erklärt sich im glei
chen Fall zu seyn, wie Egg uud Fierz und will ih-
nen beystimmen.

G/r ret an glaubt, wo immer möglich müsse
Entschädigung statt haben, indem hier noch ein weit
bestimmterer Kontrakt vorhanden sey und diesen Pri>
vilegien zum Grund liege, als bey den Feudalrech-
ten: er begreift nicht was Carrard mit semen nicht
ausschließlichen Privilegien, die einen wahren Wider-
spruch enthalten, eigentlich meint und glaubt, wenn
vie Privilegien nicht ausschließlich, also nicht Privi,

legien wären, so habe Carrard villig Recht. Wich»
tiger ist ihm die Einwendung, daß durch die Kon»
stitution alle Privilegien abgeschaftsind, und daß wenn
man die Wirthe entschädigen will, die übrigen In-
nungen auch entschädigt seyn wollen, und da steht
er denn freylich keinen Ausweg mehr, besonders wenn
solche Federungen erscheinen, wie von den Metzgern
von Zürich, die für ihre Metzgerbänke, jeder nur
eine Kleinigkeit von rg tausend Gulden ködern. Er
wünscht daher, daß die Entschädigung für die Wir-
the in einer Beybchaltung ihrer Vorrechte wählend
einem bestimmten Zeitpunkt, bestehe, und daß dann
nach diesem Zeitpunkt die Tavernenrechte selbst den
Gemeinden zu ihrer beliebigen Benutzung zufallen.
Ich weiß, fügt er hinzu ich gefalle nicht mir diesem
Vorschlag, weil man mir die Grundsätze der allge,
meinen Freiheit dawider aufstellt; aber dagegen frage
ich, sind die Menschen schon für den unumschränkte«
Genuß desselben gebildet? Zimmermann anerkennt
ganz Carrards Grundsätze, zieht aber eine andere
Folge aus denselben her: denn mit Aufhebung der

Privilegien durcb die Konstitution ist nicht das Recht
seinen Beruf fortzutreiben, aber das Recht ihn aus-
schliessend zu treib en aufgehoben worden und die»

ses leztere welches in einer Einschränkung aller übri-
gen Bürger bestand, kann nicht entschädigt werden;
folglich muß der Paragraph ganz durchgestrichen wer-
den Durch das Stimmenmehr wird dieser lezte Antrag
angenommen.

Die Versammlung bildet sich für ein« kurze Zeit
in ein geheimes Konnte: nachher fodert Carrard
Durchstreichung des 21. Paragraphs des behandelten
Gutachtens. Arb. folgt diesem Antrag, will aber

das gleiche auch auf Weinschenken ausdehnen. H über
folgt Carrard, weil der; nun unnütz sey. A m m a nn
fragt, ob ein blosser Einwohner das gleiche Re cht

habe welches ein Gemeindsgenosse hat. Ca rtier
begehrt Vertagung dieses Paragraphs. Huber stimmt
nun bey. Anderwerth begehrt, daß dcr 22 Pa-
ragraph vor dem 21. Paragraph abgeschlossen werde.
Dieser lejte Antrag wird angenommen.



Anderwerth fodert Durchstreichung des 22.,
paragraphs, weil bey der Berathung über den 22. i

Paragraph beschlossen worden sey, daß keine Ents-
fchädigung statt haben könne. Cartier begehrt,!
daß jdle bisherigen Tavernenwirthe auf immer vom!
Patentcnbezahlen bcfreyt bleiben. Weber glaubt!
dieser Paragraph sey nun als Entschäoiguugsart für 5

die alten Wirthe, nachdem man den 20 Paragraph!
ausgestrichen habe, .ganz unnüz, und er hoffc daß

jeder gutgesinnte Bürger mit unsrem Mitgliede Egg
mit Freuden seine bisherigen ausschliesscnden Rechte
der Freiheit opfern werde. Carrard glaubt vor
allem aus müsse jezt der 19 Paragraph behandelt
werden, welchen man vorgestern vertaget habe, m-
dem man erst wissen müsse, ob man Patente einfüh-
reu wolle oder nicht, ehe man sie taxire. Huber
glaubt, durch die Ausstreichung des 20 Paragraphs
sey die Entschädigung gänzlich weggekannl, und folg
lieh können alle Paragraph, welche hierauf Bezug
haben, und von Patenten sprechen, auch durchge,
strichen werben. T r ö sch wünscht daß alle Bürger
Helvetiens so gut im Stand wären als Egg
und Fierz. Da aber dieses nicht der Fall ist, so

will er die alten Wirthe 20 Jahre lang von den Pas
tenten, und 5 Jahre lang vom Weinumgeld befccyen,
wodurch dann zugleich die allzugrosse Vermehrung
der Wirthshäuser verhindert wird. Jonnni folgt
diesem Antrag. Carrard erneuert seine Foderung
als Ordnungsmotion; daß man erst entscheide ob

Patente statt haben sollen oder nicht. Diese Ords
nungsmotion wird angenommen und folglich der

19 Paragraph in Berathung gezogen.
Hub er erklärt, daß die Frage immer wies

der auf dem Umstand beruhe; ob man die alien

Wirthe entschädigen wollte oder nicht: erst nach-

her könne man sich über die Art der Enischävi-
gung berathe». Der Präsident dringt darauf,
daß die Mitglieder nun bestimmt bei der von der

Versammlung selbst bestimmten Frage bleiben, und

nicht immer von einem Gegenstand auf den andern
überglilschen Weber fodert Tagesordnung.-über
die Frage wegen den Patenten, weil diese das
Finanzsystcm angehe. Lüscher folgt Webern und
fugt noch den Grund hinzu, daß man sonst allen Ges

werben auch Patente aufbürden müßte. Secretan
begreift nicht, warum man nun immer die Gewerbe
überhaupt mit dem Weinverkauf in den Wirthshäus
sern vermischen wolle. Wenn die Patente schon Geld
eintragen, so sind sie doch nicht eigentlich Finanzges
gcnstand, sonst wäre "ja jede Busse die aufgelegt
wird, auch Finanz-und nicht Civilsache. Die Haupt«
fache besteht darinn: die Gewerbe sind dem Staat
und der Menschheit nützlich, hingegen ist diesen die Ler«
mehrung der Weinschenken aller Art, im Ganzen ges

nommen schädlich, folglich muß diese zum Vortheil

des Staats so viel möglich erschwert werden, und
dieses um so, viel mehr da hierdurch die alten Taver«
nenwirthe auch einige Erleichterung erhalten: hiervon
bin ich so sehr überzeugt, daß ich keine aud.re Bür,
gerkrone wünsche als die, daß man ins Protokoll
setze „ Sekretan ist ein geschworn» Feind
der Vermehrung alles Weinsverkaufs im Detail.
Anderwerth behauptet, wir können keine Pas

tente, welche Finanzfache sind, ohne Auffoderung des

Direktoriums erkennen. Cartier sagt, zur
Beförderung.des Wohlstandes des Staats muss hier
die persönliche Freiheit eingeschränkt werden. Ausser

diesem sind noch Patente nothwendig, um die zu

grosse Vermehrung der Wirthshäuser zu hindern und

um die alten Tavecnenwirche doch einigermaßen durch

Befrcyung von denselben zu entschädigen. Rellstaß
sieht einen doppelten Endzwek i» den Patenten einer-

seits wird der Staat dadurch erleichtert, anderseits

die alten Tavernenrvirthe dadurch entschädigt- in

diesen Rüksichten findet er die Patente gut fodert

aber z Classen derselben, indem es unbillig wäre, dem

Wirth an uubesuchren Strassen das gleiche avzulo-

dern was der an grossen Heerstraßen zu bezahlen

hat, Carmintran folgt. Zi m m ermann findet

die Palente ebenfalls sehr zwekniäßig. Huber lümmt

den Patenten bey, indem!er keinen Grund einsieht,

warum man diejenigen Bürger nicht erleichtern sollte,

welche verliehren, insofern Möglichkeit vorbanden

ist, dieses zuthun. Wyder folgt. D>e Einführung

von Wirthshauspatenten wird anerkannt.
Secretan im Nahmen der Saa linspektos

ren trägt darauf an, dem Na ti on a lbu chd ru-

ker Grüner zugestatten im Urselinerklosier
j zu Luzern, seineDrukcrey einzurichten Zimmer-
mann und Billeter genehmigen diesen Antrag.

Carrard nnterstüzt denselben ebenfalls und wuncht

daß man den Saalinspektoren den Auftrag

gebe, hierüber provisorisch die nöthigen Einrichlmv

gen, zu veranstalten. Dieser lezte Antrag wird eim

müthig angenommen.

Senat 17. September.
Die Sizung ward geschlossen gehalten und dauert

von acht bis halb drey Uhr.
^

Es ward darinn ein die Klöster betreffender >.

schlug angenommen, von dem wir vielleicht va>

mehr sprechen werden.

Grosser Rath, 18. Sept.

Das Weinschenk-Gutachten wird sogleich««^

Tagesordnung genommen. ^ .„ .z,
Cartier fodert, daß der 22 Paragraph ^

geändert werde, daß die bisherigen ehehasren >s>

Häuser zu keinen Zeiten Patente bezahlen sollen,



d«m sie ihr Recht schon auf unbedingte Zeiten hinaus,
erkauft haben. Lüscher vertheidigt den Paragraph,
indem er darstellt, daß nach C a r tie r s Vorschlag die
Entschädigung zu groß würde. Graf will einen Unter-
schied machen zwischen ausschliessenden und zwischen
blos gewöhnlichen Tavernenrechlcn und ersteren auf
dreißig Jahre Patent-Freiheit geben. Billeter
stimmt Graf bey. Trösch will, daß die neuen
Wirthe doppelt soviel für die Patente zahlen soi'
leu als die Kommission vorschlagt, und daß dann
hiervon noch etwas den alte» Tavernenwirthen zur
Entschädigung bezahlt werde. Der22 P.r^graph wird
unverändert angenommen.

Der 2i Paragraph wird- ohne Einwendungen
genehmigt.

Lüscher fodert Verbesserung der Redaktion des
2Z Paragraphs, wegen den vielen durchgestrichenen
Paragraphen. Dieser Antrag wird, so wie auch der

24 und 2; Paragraph des Gutachtens angenommen.
Huber bemerkt, daß die Besoldungen für das

Bureaux des Senats noch nicht bestimmt sind, und
glaubt, daß nun der Senat selbst überzeugt sey, sein
Bureau müsse auf gleiche Art besoldet werden, wie
das des grossen Raths und schlagt daher auch die
gleichen Besoldungen für dasselbe vor. Dieser An-
trag wird sogleich einmüthig angenommen.

Trösch fodert, daß der Rapport über die Bür-
gerrechte in Berathung genommen werde, damit wir
bey der bevorstehenden Vacanzzeit doch auch etwas
von unsern Verrichtungen bei Hause erzählen kön>

nen. Nuzet begehrt, daß die Gutachten ihrem
Datum zufolge in der Reihe vorgenommen werden.
Wyder begehrt Tagesordnung über Nuzets Antrag.

Der Bürgerrechts Rapport wird vorgenommen
und zum zweiten Mahl verlesen.

Cartier erkennt, daß die Commission auf ihre
Grundsätze hin, einen gut ausgearbeiteten Gesetzes-
Vorschlag vorlege, allein er kann in Rücklicht der
Grundsätze selbst nicht mit ihr einig seyn. Wir haben
alle die gleiche Konstitution angenommen, unsre Ge-
setze sollen alle erblichen Vorrechte zerstören, und da-
her mißbillige ich diese Aufstellung von zweierlei) Ar-
ten Bürgerrechte, welche ich für ganz der Konstilu-
tion zuwieder halte. Wir dürfen keinen Unterschied
zwischen Staatsbürgern und Gemeindsbürgern fest-
setzen, sondern müssen alle einander gleich machen,
und um dieses ohne Ungerechtigkeit bewirken zu kön-
nen, müssen allerfoderst die Gemeindgüter vertheilt
werden: um nun die Art dieser Vertheilung zu be-
stimmen, fodere ich Niedersetzung einer Kommission:
in Rücksicht der Armengüter aber fodere ich, daß er-
klärt w-rde, daß sie nicht den Gemeinden, sondern
qllen Armen Helvetiens gehören; denn warum sollte
der eine arme Staatsbürger mehr Unterstützung er«
halten als der andere? und Ihr großmüthige Geber,

Ihr edle Freunde der leidenden Menschheit, Ihr,
die ihr diese Armenaüter stiftetet und vermehrtet, Ihr
wolltet doch wohl nicht nur einzelnen Armen geben
sondern Eure Großmnth so weit als möglich wirken
lassen! Laßt uns B. Repräsentanten dieses wichtige
Werk der Festsetzung einer allgemeinen Gleichheit uns
ter allen Staatsbürgern selbst unternehmen und nicht
die Ehre davon einer künftigen Gesetzgebung über»
lassen!

Trösch kann Cartiers aufgestellten Grundsätzen
nicht beipflichten, weil die Gemeinds-Schulen-und
Armengüter den Gemeinden selbst gehören, und ohne ihre
eigne Einwilligung nicht getheilt werden können:auch

,warc diese Theilung allen Lokalitäten zuwider: er
will, daß sich jeder helvetische Staatsbürger in die
Gemeindsrechte einkaufen mussà, wo er sich setzen

will; übrigens gefällt ihm das Gutachten wohl.
Ander werth fodert Paragraphweise BeHand-

lnng des Gutachtens. Zimmermann widerfetzt
sich dieser Ordnungsmotion, indem man erst über
die Grundsätze selbst einig seyn müsse, ehe man in
die Sache selbst eintretten könne. Man geht über
Anderwenhs Antrag zur Tagesordnung.

Regli sieht den Rapport wie Cartier als kon-
stitutionswidrig an, und will denselben ganz verwerf-
sen. Gmür stimmtauch Cartiers Grundsätzen bei,
und glaubt, man befördere besonders die Laudwirth-
schuft durch Vertheilung der Gemeindgüter, welche
immer nur Gemeinds-statt Gemeingeist unterhalten,
und welche bewirken, daß sich Bürger aus verschie-
denen Gemeinden als Fremde ansehen. Zimmer-
mann erklärt, daß er ebenfalls in den gleichen
Grundsätzen stehe wie Cartier, weil man sich ohne
Festsetzung derselben nichts Ganzes und keine wahre
Einheit im Staat denken kann: die Gemeindsbürger-
rechte sind das wahre Fundament des Föderalismus.
Aber dagegen ist er überzeugt, daß die Vertheilung
der Gemeindgücer nicht vor sich gehen kann, bis der
Staat organisirt ist; bis Finanz und Kirchenwesen
besonders hinlänglich bestimmt sind, denn ohne diesen
Aufschub, ohne diese Vorsicht, würden Arme zu
lausenden aller ihrer bisherigen Unterstützung beraubt
werden. Einzig aus diesen Gründen schlug die Kom-
Mission diesen Weg ein, den sie der Klugheit a«ge<
messen fand, um ihn, nicht als ganz den Grundsä-
tzen gemäß, aber einstweiliges Palliatif anzugeben,
weil es so dringend ist, über diesen Gegenstand eini»

ge Verfügungen zu treffen, daß man nicht den Zeit-
punkt der Aufstellung der reinen Grundsätze abwarten
konnte, sondern sich nun mit einer provisorischen Ein-
richtung begnügen muß. So sehr ich aber überzeugt
bin daß die Anwendung der reinen Mrundsäze jezt
noch gefährlich und schädlich wär«, so sehr freue ich
mich, daß dieselben hier zur Sprache kommen, und
daß dieselben dadurch sich allmählig beym Volke ver-



breiten werden, Ich wünsche also, daß das Gut- j

achten der Commißion als einstweiliger Vorschlag
angenommen und arnkelwcise behandelt werde.

Iomini will den Rapport sogleich seiner Dring-!
lichkett wegen paragraphweise in Berathung neh-
men. Legier stimmt ganz Zimmermann bey,
weil sonst Pfarrer, Schulen, Arme, und besonders
auch in den Alpen die Gemeindswerke, wie z. B.
Eindämmung der Bergströme u. d. g. auf einmahl
in Steten gerathen, u.rd größtentheils zu Grunde
gehen würden. Gemeindgüter und Gemeindsrechte
sind keineswegs aristokratischen Ursprungs, denn
unsre lieben alten Demokraten hatten sie auch, und
wir lebten wohl dabey : Durch Vertheilung derselben
würde nur der Reiche gewinnen, denn der Arme
hatte seinen erhaltnen Antheil sehr bald wieder ver
schleudert, und dann wäre zu dessen Unterstüzung
kein Gemeindgut mehr vorhanden. Man sagt durch
die Gemeindgüter werde Ungleichheit zwischen den

Staatsbürgern verursacht — freylich, oder^ wann
einer in einer vortheilhaften Handlungssocietät steht,
ein anderer aber in einer schlechten, so ist dieß auch

Ungleichheit; sollten diese also auch aufgehoben wer-
den's ich fordere also auch paragraphweise BeHand-
lung des Gutachtens.

Anderwerth stimmt Leglern bey, weil in
Helvetien keine Auflagen bekannt waren und durch
Vertheilung der Gemeindgüter, auch die kleinen Ge
meindsausgaben alle durch Auflagen enthoben wer-
den müßten, und sobald durch das Gesez bestimmt
wird, daß sich seder helvetische Bürger in jedes Ge
meindrecbt einkaufen kann, so fällt alles anschei
nend coustitulionswidrige der Gemeindrechte weg.

Nuzet stimmt Cartier bey, und wundert sich,

daß er nicht von einem Grundsaz Gebrauch machte,
der in der Phyfik und in der Mathematik ein Axiom
ist: „ wer das Mehrere kann, kann auch das Mm-
dere. '' Nun kann jeder Bürger, und jeder Fremde
der 20 Jahr in Helvetien wohnt, Direktor
werden, aber um Bürger einer Stadt, eines Fle-
kens oder gar eines Dorfes zu werden, muß er sich

erst einkaufen und zahlen l Seit meine Augen offen
find, war ich immer wider die Gememdgütcr, und
werde immer darwiber seyn, so lange deren vorhan-
den find. Wer sieht nicht den ökonomischen Vortheil,
der aus der Vertheilung der grossen unbenuzten
liegenden Gemeindgüter entstehen muß! Aber, ich

weiß wohl der Weg zum Guten ist wie der Weg
zum Himmel, es giebt immer gute Leuthe genug,
die denselben mit Dornen bestreuen, aber wir wollen
uns nicht irre machenj lassen, die Gemeindgüter müs
sen — ja sie müsse« doch »ertheilt werden; also

sollten wir lieber heute als Morgens das grosse
Werk unternehmen. — Doch weil man Gefahr steht,
so will ich also auch Zimmermann beystimmen»
begehre aber dabey, oaß Cartiers Bemerkungen
der Commißion zu sorgfältiger Berathung zugewiesen
werden.

Arb stimmt Cartier darin bey, daß er keine

doppelten Bürgerrechte will; dagegen aber wünscht

er die Gemeindgüter beyzubehalten. Spengler
sagt, schon lange war mir bange vor dieser Frage
weil der Geist der Constitu tton die Vertheilung
der Gemeindgüter erfodere; doch stimme ich Zim-
mermann bey. Trösch glaubt, man wisse nicht

wie die Gemeindgüter entstanden sind, sonst könnie

man ihre Vertheilung nicht fodern, besonders wegen

den Armen, die sogleich das weiches sie durch vu

Theilung ei halten, verkaufen würden; er stimmt also

Zimmerman» bey.

Bourgeois gesteht, daß die Vertheilung der

Gemeindgüter einige Schwierigkeiten habe, allein

sie ist in der Constitution gegründet. Diese ge-

stattet nicht zweicrley Arten Bürgerrechte. Zudem kommt

noch die ungerechte Art der Benuzung derselben,

indem nur die Reichen, welche viel Vieh besizen,

die Gemeindgüter eigentlich benuzen, und dieser

schändliche Misbrauch kann in dem wiedergebohrnen

Helvetien nicht mehr geduldet werden! Durch

oie Vertheilung hingegen wird der Akerbau vermehrst

jeder Arme bekommt ein Gut, durch das er st«?

erhalten kann. Die Armenpflege soll durch Distrikts»

Armenanstalten geschehen; indessen soll die Berthe»

lung für einmahl noch nicht gebotten, sondern nur

gestattet werden.

Ackermann sieht keine Schwierigkeit im dop»

pelten Bürgerrechte: sezt haben einige Bürger M»

theil an Gemcindgütern; nach ihrer Vertheilt
hätte niemand mehr etwas, und also wäre strulG

hierüber völlige Gleichheit; aber nicht diese GmA
heit ist Gegenstand unsrer Constitution! durch dm

Vertheilungen würden bald alle Waldungen ausg

reutet und Holzmangel entstehen. Dagegen aber!.
len die urbar zu machenden Gemeindguter zu leve

länglicher Nutznießung unter die Gemeindsgenoii

vertheilt werden, — aber ja nicht zu unbedmg

Eigenthum, weil dadurch der Arme sehr bald ou w

Verkauf, oder Verschreibung seines Antheils wie

beraubt würde, und denn kein so glückliches M»
mehr vorhanden wäre dem Armen zu seinem M'
halt ein Stück Land anzuweisen. —

(Die Fortsetzung im i6ö. Stück.)
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Hundert sechs und sechzigstes Stück.

Viertes Quartal.
Zürich, Montags den 8. October 1798.

Gesetzgebung.
Senat, 18. September.

(Fortsetzung.)
Billeter stimmt Cartier bei, weil die Ge-

meindgüter dem Nutzen des Vaterlandes zuwider sind,
und nur der Reiche die Gemeindweiden beuuzt, da-
hingegen durch die Vertheilung das schönste Land
entsteht, und selbst die Waldungen vertheilt am be-
sten unterhalten werden. Die Gcmeindgüter waren
ein Machwerk der Oligarchen, um den Gemeingetst
zu zerstören. Daher fovere ich Rückweisung des
Gutachtens an die Kommission. Amman» kann
Cartier nicht beistimmen, weil durch eine Vertheilung
die Reichen sehr bald alles an sich gebracht hätten,
und dann für die Armen keine Ansprache an Gemeinds-
guter mehr vorhanden wäre; er stimmt Leglern
bei. Cap ani begehrt, daß endlich einmahl abge
stimmt werde. Huber widersetzt sich dieser Ord
nungsmotion, weil dieser m Berathung liegende Ge-
genstand vielleicht der wichtigste unsrer mannigfalti-
gen Arbeiten ist. Capani zieht seinen Antrag zu-
rück, Ulmann erneuert denselben und wird von
Cartier unterstützt. Auf Ander Werths Autrag
geht man über diese Ordnungsmotion zur Tages-

> ordnung über.

Wohler bezeugt, daß durch eine Gemeindguts-
Vertheilung, die im Freyamt statt hatte, schon 6c>

Arme dieser Gemeinde ihren Antheil vcraussert haben,
und nun nirgends kein Fleckchen Land mehr ist, das
ihnen zum Unterhalt angewiesen werden kann: er
stimmt also ganz Ackermann bei.

Blas ist Billeters Meinung, doch will er die
Waldungen ungetheilt lassen.

Hub er sagt: die Gemeinden hatten als Ge-
sellschaftcn das Eigcnthumsrecht auf ihre Gemeind-
guter: wir können also nicht sagen, »ihr sollt nicht
theilen», wäre dieses Eigenthum ganz unbedingt ge-
Wesen so hatten wir überhaupt kein Recht hierüber
Verfügungen zu treffen: allein mit dem unbedingten
Eigenthum der Gemeinden war auch meist noch be-
dingtes Eigenthum vcrbundeu, und einzig in dieser

Rücksicht sind Verfügungen durch die Gesetze darüber
möglich, sonst aber nicht. In diesen Zeiten wäre es
unklug zur Theilung aufzuruffen, weil leicht Streitig-
keilen dadurch entstehen könnten; aber noch weit un-
schicklicher wäre es zu erklären, daß gar nicht ge-
theilt werden soll. Aker manns Vorschlag aber
ist eine Privllegieyertheilung für die Lumpen und
würde in der Klasse der Armen allen Kunstfleiß und
jede Betriebsamkeit ersticken. Er stimmt also zur Be-
rathung des von der Kommission vorgelegten Gut-
achtens. Lü scher folgt und glaubt wir können
nichts über die Genieindgüter disponircn, weil sie

den Gemeinden als Eigenthum gehören, und sie die»
selben nach Belieben theilen oder nicht theilen können.

Durch Stimmenmehr werden die Grundsätze der
Kommission angenommen und das Gutachten Para»
graphweise in Berathung gezogen.

Rellstab will den i Paragraph höchstens alS
eine provisorische Bestimmung annehmen, weil durch
denselben ein Staat im Staat entstehen könnte, und
er sich hicrwieder immer aus voller Kraft letzen wird.
Trösch unterstützt den Paragraph, und glaubt,
Rellstab verstehe denselben unrecht, sonst würde
er ihn auch annehmen. Zimmermann stimmt
ganz Trösch bei. Billeter folgt ebenfalls und
glaubt den Paragraph zur Sicherung dieser Eigen-
thumsrcchte nothwendig. A »der wert h hofft, die
Armengüter werden wenigstens nicht verthrilr wer,
den, und da deren nur in der deutschen Redaktion deck

Gutachtens in diesem Paragraph erwähnt wird, so

will er die deutsche Redaktion der französischen gleich

machen. Carrard stimmt Anderwerths Redaklions,
Verbesserung bei, indem er nicht weißt, warum von
den Armengütern hier die Rede seyn sollte. Jim,
mer m a nn fodert dagegen daß das Franzosische
dem Deutschen gleich gemacht werde, indem die

Auflösung dieses Ausdrucks im Französischen nur ein

Uebersetzungsfchler ist. An der werth unterstutzt

Carrards Federung. Billeter, Secrelan,
Trösch und Leglev hingegen stimmen Zimmer,
mann bei, dessen Antrag in Rücksicht auf Redaktion



«ugcnommen wird. Schlump f stimmt Rellstabs
Besorgnissen bei, und will daher das Wort einstwei«
icn dem Paragraph beisetz n. Cartier widersetzt sich

Schtumpt's Anirag indem grade durch blosse prooi-
forische A fsielluug dics.s Grundsatzes Unruhe ent-
stehen könnte. Bill et er stiinml Cartier bey, in
dem es das Ansehen haben würde, als ob man
bald diele Guter zu Handen des Staats zu ziehen im
Smn Härte. Zimmer mann sagt zur Beruhigung
Rcllstabs, daß es sich ja von selbst verstehe, daß diese
Verfügungen nur für den jetzigen Zustand der Ge-
meinbgüter b,stemmt seyen, denn wenn man einst in
andern Umstanden die Genieindgüter theilt, so wer»
den auch ganz andere Verfügungen hierüb.r zu ma<

chen seyn. Trösch unterstützt aufs Neue den Para-
graph welcher angenommen wird. Anderwerth
begehrt, daß der 2 §. für alle Städte gleich gemacht
werde. Zimmermann vertheidigt den Paragraph.
Escher fodert eine bestimmtere Redaktion desselben,
indem nicht nur in den ehevorigcn Souveraine»
Städten, sondern auch in den Munizipalstadten und
anderen Orten Staatsgut vorhanden seyn kann.

Bille ter folgt und führt zum Beispiel die Ze«g
Häuser einiger ehevorigen Munizipalstadten an. Zim
mer mann glaubt, diese Munizipalstadte, welche
eigne Zeughäuser hatten, seyen auch in dem §. be

griffen'gewesen, doch will er gerne eine vollständigere
Redaktion annehmen. H über will, daß man vor
allem aus bestimme, was Staatsgut und was Ge-
meindgut sey. Carmintran schlägt eine vervoll
ständigte Redaktion des s. vor: Jomini unterstützt
Carnilntrans Antrag. Hecht ist gleicher Meinung,
will aber, daß wenn man den Städten das Staats-
gut wegnehme, man auch ihre Beschwerden mit über-

nehme. Capani glaubt die ehemaligen gnädigen
Herren haben sich soviel unter dem Namen Staats-
gut angemaast und selbst die Körper ihrer sogenann-
ten Unterthanen mit darin begriffen, daß hierüber die

gröste Sorgfalt nothwendig sey und er daher eine all-
gemeine Redaktion verwirft. Serre tan sagt, hier
sey keine Untersuchung dessen, was Staatsgut ist oder

nicht ist: er will einzig, daß in jeder Gemeinde,
vorzüglich in den chevorigen souveraine» Städten
sorgfältig untersucht werde, was Staatsgut ist, um
dasselbe vom Gemeindgut zu trennen. Der Para-
graph wird mit Secretans Verbesserung angenommen.

Da der X. Abschnitt des Reglements vom Senat
verworfen worden, so begehrt Huber, daß dasselbe

aufs neue der Kommission zugewiesen werde. Zim-
m er mann glaubt, da der Senat hierüber unsere
Beschlüsse nicht annehmen wolle, so sey es am Be-
sten ihm keinen mehr zuzusenden und für uns selbst

diesen Abschnitt des Reglements zu bestimmen. S e-

cretan glaubt, wir sollen ein Reglement für beide
Räthe entwerfen und kann also Zimmermann nicht bei-

stimmen; aber eben so wenig will er dem Senat in
Rücksicht der Naincnsumfrage nachgeben : er glaubt
aber der Senat habe diesen Abschnitt verworfen,
weil die Senatoren nicht gerne stehend ihre M inuw
gen äusser«, er will daher b ysetzen, daß man in
Nothsallen mir der Erlaubniß d^r Versammlung auch
sitzend seine Meynung äussein könne. Marcacci
stimmt Sécréta» bei, dessen Antrag angenommen wud.

T> osch begehrt wieder einmal, daß kein Mitglied
zweimal sprechen dürfe, ehe andere emmal gcspro-
chen habe«. Man geht zur Tagesordnung.

Nachmittag 4. Uhr.
Die Gemeinde Knonau im Kanron Zürich zeigt

an, daß sie zu dem ehevorigen landvögtlichen Schloß,
Bau und Bieiiiiholj 1» »».bestimmter Quantität habe

Ueiern müssen, ohne daß darüber eine schrifilicheVe»
pfllchtung darüber vorhanden sey, daher begehrt die-

selbe von dieser Beschwerde welche die zürchcrische

Verwalcungskamnier nun aofodcri, befnyr zu wer-
den. Näs etklä't diese Beschwerde der Gemeinde
Knonau als eine Usurpation von Seite der allen Re<

gierung und in frühern Zeiten von Seile der alle»

Edlen von Knonau: er wünscht Verweisung dieser

Bittschrift an das Direktoiium. welches dieselbe

dann dem gehörigen Richter übergeben werde. Fieri
hat mit der Bittschrift und mit Näf gleiche Grundsa-

ze, aber da diese Beschwerde nur euie aufgedrungene
Ungerechtigkeit ist, so will er sie sogleich als eineper-
sönliche Feudallast aufheben. W»)der fodertTages'
ordnung, weil dieses eine Rechtssache ist, dievorbie
gewöhnlichen Richter gehört. Schlumps folgt Wh«

dern, weil hier die Gemeinde und die Verwaltungs-
kammer als bestimmte Partheyen neben einander er-

scheinen. Uimann sagt: dieser Beschwerde zuftlgt
müßten Landvögte, Odcrvögte und Gerichte»"«»
beholzet werden, nun sind diese nicht mehr verb«
den, folglich soll die Beschwerde von selbst aufhöre».

Nüce folgt Echlumpf, weil, wer nur eine Parthe?

Höft, so viel als nichts hört. Man geht zur T"
gesordnung. Bille t er fodert als Ordimngsmotw»-
daß diese Bittschrift an den Richter über solche M
geiistande, nehmlich an den Finanzmiluster gewiele»

werde. Schlumpf sagt, da hier durchaus nw°
als eine gewöhnliche Rechtssache ist, so geHort »

auch nur dem gewöhnlicheu Richter zu, also fob"
ich auch über diese sogenannte Ordnungsmotion T»

gesordnung. Man geht zur Tagesordnung.
Ein Echeerschleiftr aus dem Departements

Mont Blanc, der schon seit 25 Jahren seinen
nngestört in Bern treibt, klagt, daß man. ihn »»

forttreiben wolle, und bittet um Schutz fur M"
zung seiner Arbeit. Su ter sagt man soll ihm

den, weiter fort Scheere» zu schleifen. Ca pan>

dert Tagesordnung und Verweisung an das gM



nun», um durch dasselbe diesen Bittsteller schützen zu
lassen. Lüscher fodert auf die Kvlistirutiou begrü»,
dele Tagesordnung, weil jedermann Freyheit hat,
«inen Beruf zu treiben. Bille ter folgt Capani.
Lüschers Antrag wird angenommen.

Ein Trompetermafvr von Arau, der die jungen
Trompeter für die Beriierkioallerie bildete und dafür
eine Penston von der Bernerregierung bezog bittet
UM Fortsetzung der elben und anerbieret steh ächt re-
xublitunifche Trompeter zu bilden. Schlu m pf will
der Gerechtigkeit gemäß den Vertrag der alten Ber,
uecreglerunq halten, und fodert also Verweisung der
Bittschrift an das Direktorium, damit es de. selben
entspreche. BUleler, Wy d er, Ca rti er und 8ü-
scher folgen diesem «nirag, welcher einmüthig an»

genommen wird.
B. G »sind von Holstein im Kanton Basel bit,

let um seine Legitimation, um als Lehrjung in eine

Papiermühle aufgenommen werden zu können. Auf^
HuberS Antrag wird diesem Begehren sogleich ein»

müthig entsprochen.
B. Brünie holz von Freyburg bittet um seine

Legitimation und um eine Pension aus seines Vaters
hinteriaßnen beträchtlichen Mitteln, wovon ein Theil
dessen Verwandten, ein zweiter Theil Armenanstalten,
und ein driller Theil zur Unterfiützung armer Oli,
garch n bestimmt war, und da nun diejer leztere Theil
seine Bestimmung nicht mehr erfüllen kann, so wünscht
er, daß ihm, als einzigem Kind, die Nutzniessung
davon zukomme. Die Verwaltungskammcr von Frey
bürg unterstützt diese Bitte. Carmintran glaubt,
dieses Begehren sey so billig und so natürlich, daß
man demselben eniprechen könne, doch will er erst

zur nöthigen Sorgsalt eine Commission über diesen
Gegenstand niedersetzen lassen. Nüce sagt, die Wöl,
fe haben immer nur für die Wölfe gesorgt, und aus
diesem Grund hat dieser abscheuliche Vater seinen
eignen Sohn vernachlässigt, um dagegen die Oligar
chen zu unterstützen; er stimmt übrigens Carmintran
bei, dessen Antrag angenommen und in die Kommis,
sion geordnet worden, Carmintran, Cartier
und Anderwerth.

B. Blodeau von Rom ont im Canton Frey»
bürg klagt, daß man ihn nicht zum Patrouillwächter
ernennt habe, da er doch schon seit mehreren Iah
r«n diesen Dienst in Treue verrichtete. Chenaud
fodert Verweisung dieser Bittschrift an den Kriegsmi-
visier. Capani fodert Tagesordnung weil sich der
Bittsteller an die Freiburger Verwaltungskammer zu
wenden hat. Secretan fodert einfache Tagesord-
nung. H über folgt Secretan. Cap an is Antrag
wird angenommen.

B. Amman von Zürich fodert Erlaubniß eine
B. Schmalter von Lausanne, vor Beendigung ihres
Wittwcnjahres, heurathen zu dürfen, indem sie wegen

boshafter Entfernung ihres ManneS geschieden
und also nicht von ihm schwanger seyn könne. Se»
cretan lodert Tagesordnung, weil wir die alten
Gesszc, besonders wenn sie weise sind, nicht aufheben
sollen, und die abgeschiedene Wittwe ein Jahr Reu,
zeit haben muß. Mau geht zur Tagesordnung.

Senat, iß. September.
Der BesêK, welcher den -oten Art. des Reglements

der von der Are die Meinung vorzutragen handelt, enthalt:
wird verlesen: Muret räry zur Annahme, da die vorherigen
Verwerfungsgründe dieses Abschnittes nun gehoben find. M i t-
telhvlzer will verwerfen, indem der Art. kraft welchem
man um feine Meinung vorzutragen, vom Sitze ausstehen soll,
hier abermals vorkommt. Fornerod ist gleicher Meinung
wenn cm Mitglied etwa krank ware, so konnte er durch die«

ses Gesetz vom Sprechen abgehalten werden, besonders wenn er
einen zwcystündigen Vortrag zu machen hat. Grauer will
um einer solchen Kleinigkeit willen nicht verwerfen! der An«
stand erfoscre auch wirklich, daß der Redner vom Sitz aufstehe.
Müngcr will auch annehmen. Lüt hi von Langnau eben-

falls. K u b l i verwirft wegen dem Ausstehen, daß er sehr
unkommiich findet; für den ein oder andern ausgezeichneten
Redner möge es wohl bequem seyn: aber die Zaghaften konnte
es abschreken; er sieht auch gar keine Nothwendigkeit davon
ein; was den Anstand betrift, so komme es dabep wohl mehr
auf anstandige Worte als auf Sitzen oder Stehen an. Der Be-
schluß wird verworfen.

Der Beschluß, welcher das Direktorium auffodert, durch
zwekmässigc Poftzeimaßregeln dafür zu sorgen, daß die ersten
Lebensrnittel in Luzern in mass gen Pressen zu finden seyen, und
das Hrlz ans den Nationalwaldungen geliefert werde, sobald dessen

Preis zu sehr steigen würd?, wiro verlesen. Lüt hi von Sol. findet
dieser Beschluß se» ein Me-sterstük von Unsinn, und es scheine, der
große Rath wolle nun dafür sorgen, daß die Repräsentanten recht
viel Gold sammeln können, und will denselben, ohne Urgent
zu erklären, zurüksenden. Die Urgenz wird erklärt. C ra ner
unterscheidet zwei Theile in dem Beschluß: den ersten der
von den Lcbensniitteln überhaupt spricht, möchte er auch ver-
werfen; den zweiten aber der das Hol: betrifft, hält er für
wichtig; Luzern hat für meistens Holz bisdahin aus dem Canton
Waldstädten gezogen; seit den Unruhen ist keines mehr gekom-
men; dadurch ist grosse Theurung desselben entstanden und
Maasregeln darüber müssen geiroffeu werden. Indeß will er
den Beschluß verwerffeu. Muret verwirft auch indem der
Beschluß zn einem Marimum führen müßte. Die Polizei ge-
hört den Ortsobrigkeften zu, und der Beschluß würde das Di-
rektorium zu gewaltsamen Maaßregeln bevollmächtigen. M it-
telhvlzer hält die Resolution für wenig vernünftig und für
eigennützig und verwirst sie. Lüt hi ». Langn, kann sie

so dumm nicht finden; er steht nichts darin» als Vorsicht und
Fürsorge für Holz in Hinsicht ans die obwaltenden ansseror«

dentlichen Umstände; er will annehme«. Fornerod hält den
Beschluß für allzuvoreilig; die Mmftiipalftär in Luzern werde
schon Vorsorge tragen; er hält auch den Beschluß für so zu sage»

inkonstitutivnell und verwirft ihn also. Mün ger stimmt Lü-
thi v. Langnau bei. Lüthi ». Sol- findet klar, daß durch
den Beschluß ein Marimum eingeleitet werde, wovor mau sich zu«

mal nach dem traurigen Beispiele Frankreichs bittig hüten soll;
das heilige Eigenthum werde dadurch verletzt. — Vor einiger
Zeit haben die gesetzgebenden Närhe das Direktorium auch aus-
gefodert, schleunige und scharfe Maaßregeln gegen die Nebel-



M M nehmen; was thut das Direktorium hierauf: es bevoll-

ma'chtigt den Genera! Schauenburg eine Militär-Cvmmißion
nach Willkür m errichten; - dieß war keineswegs was wir
wollten. Hier sollte ihm nun abermals willkürliche Gewalt
übertragen werden. Auch ist es ein mehr als sonderbares
Verlangen, das à den Erwägungsgründe» des Beschlusses

geausscrt wird: es sollte die Hauptstadt den übrigen Theilen
der Republik das Beyspiel von Wohlseilheit geben, da es

nothwendig in jeder Hanrkstadt immer theurer seyn muß.

Fornervd behauptet dieß letztere wäre ganz falsch und in
allen europäischen Hauptstädten seyen die Lebensmittel immer
wohlfeiler als anderswo- Lang verwirft den Beschluß als
parthepisch, die Freyheit einschränkend und selbst für das

Nationalcigenthum nachthcilig, wenn das Holz aus den Nätic-
«alwaldunge» unter dem Preis verkauft werden sollte. Meyer
p. Arb. und Dolder verwerfen ebenfalls. Der Beschluß
wird verworfen

Der Beschluß welcher dem Direktorium -00,000 Franken
bewilligt, wird verlesen. Mittclhozer verlangt eine Koni-
mission, indem er die Summe stark findet. Doloer glaubt,
die Kommission könnte nichts untersuchen, indem die Summe
zu Staatsausgaben, von denen für einmal keine Rechnung zu

erhalten sey, verlangt werde. Fornerod findet, es sey

fürchterlich 100,000 Franken für den Transport nach Luzeru
zu verlangen; er will eine Kommission soll mit dem Direkte-
rium unterhandeln, ob man nicht zuerst blos jo,ooo, und her-
nach wenn es nöthig wird, wieder 50,000 Franken bewilligen
könnte. Gen h a rd will annehmen. Muret ebenfalls, hält
es aber für wesentlich hier zu erklären, daß wir keineswegs
gemeint sind, diese Summe für die Reise und den Transport
des Direktoriums und der Minister nach Luzern zu bewilligen.
Lüthi von Langnau will annehmen und das Considérant des

Verlangens aus der Bothschaft des Direktoriums ins Bulletin
einrüken, indem dieses deutlich spricht. Meyer v. Arb.
kann nicht begreiffen, wie Muret nur venken kann, das Di-
rekterium wolle auf Kosten der Nation reisen. — Der Bc-
fchluß wird angenommen. Auf Lüthi v. Sol. Antrag soll
die Bothschaft des Direktoriums ins Bulletin emgcn kl werden,
ans der sich klar crgiebt, daß die Summe hauptsächlich zu

«nvorgesehencn Ausgabe» während der Vacanzzcit des Raths
verlangt wird.

Der Beschluß, welcher die Geistlichen, welche auch auf
neue Auffoderung hin den Vürgereid zu schwören verweigern
würden, über die Grenzen der Republik zu bringen verordnet,
wird verlesen. — Man verlangt eine Commißion F orne
rod will sogleich annehmen, indem er den Beschluß für eben
so klar als dringend ansieht. Muret halt den Beschluß,
von welchem das ganze zukünftige Schicksal helvetischer Bür
gcr qbhchtgen kann, für wuchtig genug, um ihn durch eine
Commißion untersuchen zu lassen. G en hard stimmt Muret
bey; er vermuthet zwar die Commißion werde zur Annahme
rathen, nud er hätte einiges in dem Beschluß abgeändert ge-
wünscht: wann die Name» derer, die itzt auf neue Aufforde-
rung hin schwören, gedrukt werden, so könnte das glauben
mache», die so längst geschworen haben, hallen nicht geschwo-

reu. Lüthi von Soivthurn hält Genhai ds Bemerkung
für ganz ungegründet; in die zu drukende Akte wird man erst
setzen: folgende Geistliche sind neuerdings anfgeforderr wor-
den, den noch nicht geleisteten Eid zu schwören; von densel-
den haben, bereits geschworen, u. s. w. — Die Deutlichkeit
die Fornerod ficht, kann er übrigens in dem Beschluß nicht
finden; die über 70 Jahr alte» Bürger, die sonst überall vom
Eid dispeysirt sind, finden sich hier nicht ausgenommen u. s. w.
tleberhaupt ist das Ganze wichtig genug, um näherer Unters»-

k chung zu bedörfen. Fornerod nimmt seine Meinung w-
ruk. Es wird eine aus den B. Lüthi v. Sol. Barras,M u r e r, A u g u stint und D e v e v e y bestehende Conuiliß
fion zur Untersuchung ernannt.

Der Beschluß über Pulver- und Salveterfabrication und
Handel wird verlesen. Dolder rath zur Annahme, lüde«
der hauptsächliche Verwerfungsgrund des früheren Beschlusses
nun gehoben sey, und Fabricanten sowohl als Künstler sich

vermittelst Patenten vom Auslande Salpeter kommen lassen
konnai. Lang hat Bedenken, eine so wichtige Resolution
auf der stelle anzunehmen; er glaubt mau thäte besser ten
Salpcterhandcl und Fabrication ganz step zu geben; in der
Schwcitz find noch gar schlechte Anstalten zur Salpeterbereitung,
da man deren leicht überflüssig haben könnte. — Dazu miß
man aber nicht ausländischen Salpeter kommen lassen, wie
die Resolution das gestaltet; er schlägt eine Commißion vor.
G e n h a rd will annehmen. Lüt hi v. Lang 11. stimmt der

Commißion bey oder würde auch gleich zur Verwerfung rathen;
durch die privilegirten Pulvcrnmhlen meint er, werde des

Eigenthum zu eng beschränkt. Mittel holz er findet das

nicht, indem sa die Privatmüllen auf Rechnung des Staats
immer ihre Arbeiten fortsetzen können; er will annehmen.

Fornerod stimmt für die Commißion; der Gegenstand st»

allzuwichtig; und durch jede Beschränkung der Freyheit der

Fabrication und des Handels, werde auch die National-Zicki-
strie gehemmt. — Man beschließt eine Commißion, bieder
Präsident ernennen, und die Morgen berühren soll. Sie
besteht aus den B. Dolder, Reding und Lüthi m
L a n g n.

Der Senat bildet sich in geheime Sitzung, «nd weiset

darin» den Beschluß über den Finanzplan an eine Commission.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird der Beschluß auge-

nomme», der dem Oberschreiber des Senats ein Gehalt m
-ga Lonisdors und srepe Wohnung bestimmt.

Eben so derjenige, der jedem Unterschreiber des Senats

>50 Lonisdors, und jener der dem Dolmetsch des Senats >50

oder wenn er in beyden Sprache» übersezt aoo Lonisdors Gu

halt bestimmt.
D vider berichtet im Namen der BesoldungsconimiD

über nachfolgende Beschlüsse.
1. Die Commißivu räth mif Verwerfung desjenigen,

der den Mitgliedern des Obeogcrichtshoses ein Gehalt m
-7, Lvuisdors bestimmt; sie glaubt -50 Lonisdors waren IM
reichend. P fyffer vcrtheioigt den Beschluß, indem er ln»

auf die Wichtigkeit des Tribunals gründet, und damit dassem

zumal in Zeiten wo Kattionen vorhanden seyn möchten, tw

neritp Versuchung anögesetzt sey, glaubt er, müßte es M
einen höheren als einen geringeren Gehalt wie die RcpraM
tanicn haven. Mittelholzer ist gleicher Meinung, u-
sonders auch um allen Ursache» zu Jalousie vorziwenM!
m ndert man in der Folge den Repräsentanten ihren Gehalt, w

wird man es auch den Sberrichtern thun können. Knou
findet den Gehalt zwar anck zu hoch, aber weniger als die MM
s «kamen, glaubt er, sollen Sie Obcrrichter nicht habe» deren ^
schästc eben so wichtig als traurig find. Fornerod meinst
Glieder des Obcrgerichtshofes seyen Advokaten, die neben nss

äimlichtn Verrichtungen auch auf andere Weise etwas gcw

ncn könnten; auch seyen ihre Verrichtungen so

nicht, wie die der Repräsentanten; sie haben auch

ten die diesen mangeln. M ü n ger will annehmen- m e 0

stimmt der Kommission bep- Luthi von Langnau uno »

mer wolle» annehmen. Der Beschluß wird verworfM

(Die Fortsetzung im r^teo Stük- >



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitglieder» der gesezgebende» Räthe der helvetische» Repaâ.

Hu » > ert sieben und sechzts steß S t st F.

Viertes Quartal.
Zürich, Dienstags den 9. October 1798.

gen und Rad gestraft werden; und endlich daß die Vipern«
nester von denen das meist« Unheil auSgieng, nehmlich die
Kloster Einfiedlen und St. Gallen zerstört werden, so daß kein
Stein auf dem andern gelassen werde- Cartier willnichts
von dem Elend sprechen das bewirkt wurde und auch nichts
von den Verbrechen das dieses hervorbrachte: den Franken
haben wir die Rettung unsers Vaterlandes z» verdanken ich

Geslzgebnng.
Senat ,7. September.

(Fortsetzung.
-. Die Kommission räth zur Annahme des Beschlusses der

dem öffentlichen Ankläger beim ObergerichtSlwf -zc> LouiSdorS

wà wàN'-. rî s
n nà à l sàre also, daß man "erkläre, daß sich die stänkische Armee

s vêvvtn. n k htv. v l. uno Ä s l ê nh o sé kvollon îhn îjîîy jht Mâkêtêv Gênoval, so tvlê nucd unso^ Vollzlêlmnttsht?^ neuer Bejchluß über den Gehalt der
^ ums Vaterland verdient gemacht haben: serners

wollen annel,men a/!>".^nnnîn>n.>v m!u^^ Un Ä Krà ^ summe ich dem begehrten Druk dieserBvthschafr bey, fodcre
vermanên: IN Û-... M-K.n mu m à!-? Stelle à den Dank des Vaterlandes für die Statthalter die sich bey

a
uA Yen, Oker-1 Anlaß für die Sache der Konstitution verwendet haben,

sckràe yen î ^ ^ begehre Niedersetzung einer Kommission, die die GerichtSstel-
ich dibcr des ObergenchtShoses igo Loiilsdors und freye Weh-, bestimme, welche die Verbrechen der Gegenrevolutionairsnuqg.bestimmt: sie findet den Gehalt zu hoch. Der Beschluß
wird verworffcn.

4- Sie räth zur Annahme desjenigen der den Kantons-
richtcrn >oo LvuisdorS bestimmt. Lüthi v. Langn, hält
ihn zu gering. Mittel h olzer glaubt eher er sey zu hoch
als zu niedrig; indeß will er annehmen Diethclm und
Hoch ebenfalls. S : a pfer hält ihn filr zu klein in Rück-
ficht auf die bevorstehende Vergrößerung der Cantone. Meyer
v. Arb. ist gleicher Meinung. Mün g er will ihn verwerft
sen. M u r er stimnit für Annahme ; das KautonStribunal ver-
sieht die Verrichtungen drei ehemaliger GcrichlSstcllen, der
Civil - Criminal - und Sittenrichter. Cr a u er will den Ge-
halt als zu gering verwerffen; die Folge seiner Annahme wäre,
daß vom Hauptort entfernte Bürger die Stelle nicht anneh-
men würden. BarraS will auch verwerffen. Fornerod

zu untersuchen und zn bestrafen haben und endlich fodere ich
Entsprechen der Begehren, die das VollziehungSdirektorium in
dieser Bothschaft an uns wacht. H u b er sagt, hier habe»
wir ein wahres Beyspiel von Schlange», welche die Einfalt
der Tauben mißbrauchten: (sihe Cirkularbries von St. Gallen
pag. 6is.) Allein daS llnglük das bewirkt wurde, soll unsere
Rache stumm machen; und daber verabscheue ich den Galgen
und Rad; — eben so wenig sollen wir uns durch Zerstörung
an Gebäuden rächen wollen. Ich stimme gerne dem Druk die-
str Bothschast und dem geköderten Dank für die Franken bey,
allein vor allem aus begehre ich Riederstyung einer Kvinmisi
fion über diesen Gegenstand, und besonders auch, daß nicht
Verdienst ums Vaterland erklärt werde, bis wir durch einen
sorgfältigen Bericht einer Kommission bestimmtere Angaben in

«nd Do lder
° H." deu haben. Hartmann bemerkt, daß nicht nur dieGc-

nomme».
amiehmen. Der Beschluß wird auge- gcnievolmiomiirs in denjenigen Kantonen wo die Aufruhr aus-

Grosser Rath, 19. September.

llnternehmungeu
ànlcmen Sentis und Waldstätten zum Ausbnich kamen.
Nuce jagt, diele ganze Geschichte sey eine schmerzhaste Probe
der traurigeif Folgen, welche Unwissenheit und PatriotieNNiS
haben können : er begehrt, daß diese wichtige BotSftbast >n
allen z hciveliDen Sprachen gevrukt, in alle Distrikte ver-
sandt und von allen Pfarrern von den Kansten vetlosen wöroc«,

à
daß ferner.alle Vipern und.Schlangen die den Vay engine»
Geistlichen und selbst den eines Menschen entehren und àdas Volk verführen / vor ein Gericht gezogen uns aofchrekcnd
'elbst die Atzwîsià» durch Anhefte» ihres Bildnisses an Gal-

ß brach zur Verantwortung und Straf gezogen werden sollten,
k sondern auch die in andern Kanronen, und daß gerade die
k Capnziner in Surfte auch in diesem Fall seyn möchten: erbe-

mr ttutersnchimg ob bey
Gewalten ihre Pflicht
: beynahe öffentlich i»

Wirthshäusern für die Rebellen angeworben wurde: auch soll
diese Kommission einen Entwurf über Entschädigung der mit
Truppen zu sehr beladenen patriotisch gesinnten Gegenden vorlege».

Bla! tmann findet eS traurig, daß wir unsere Arbei-
ten in Arau mir diesem nnglüklichen Geschäfte enden müssen
uns erklärt dieses als eiuen Beweis des Schadens den die zu
lange Rachsicht bewirkte: er will gerne allen gcfodcrtcn Hank
e. rennen helfen, Host aber, daß man nun durch diese sckreklft
che Erfahrung >ü. die Zukunft werde belehrt worden sey», iiz-
dem besonders in diefir Hivficht Psiizep über die Schenthäuser
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«Rhig sey: der begehrten Steuer und llnkerstühung stimmt
«r gerne bey, und Host man werde hicrbey besonders auf die
bey diesem Anlaß beschädigten Patrioten Rutsicht nehmen: er
endigt mit dem Ausruf »möge dies das lezte Bruchstük der
schcuslichen Wirkungen des Fanatismus seyn!

Pozzi will dem Direktorium für die Mittheilung dieser
Nachricht danken, und Host wir werben mm besonders sorg-
fältig seyn, d-e Religion-nicht m beruhreu um nicht neue Uu-

ruhen zu veranlasse!,.'' F rest z stammt Cartier und Huder
bei. Wyder fodert allgemeine Verweisung au eine Koiiimist
sion, und glaubt das Direktorium kenne noch nicht alle Um-
stände dieser traurigen Geschichte hinlänglich und will daher
alle Mitglieder anffvdern sthm Mitzutheilen, was jeder! hier-
»'wer kennt. Escher sagt; auch ich stimme der Niedersetzung
riner Kommission bey, allein ich stihle mich gedrungen über
eine der gemachten Motionen freymüthig meine Meynung zu

sagen, ungeachtet ich schon zum voraus erwarte, daß sie nicht
den Beyfall der Versammlung erhalten wird: — nur dafür
bitte ick, mich nicht zu beurtheilen ehe ich ausgesprochen habe.

Man fodert von »ns zu erklären, daß sich die fränkische
Armee bey diesem Anlaß um unser Vaterland verdient ge-
macht habe! — auch ich ehre den Muth womit diese den Auf-
stand in Unterivalden unterdrükt hat und suhle ganz die
schrekliche» Folgen welche entstanden wären, wenn sich die
fränkische Armee durch den hartnäkigen Widerstand hätte zn-
rükschreken lassen; aber so sehr ich diesen Muth ehre, sosehr
verabscheue ich dies« unmenschlichen Grausamkeiten, welche

unmittelbare Folgen des Sieges waren, und nie werde ich
dazu meine Stimme geben, daß nian von einer Armee er-
kläre, sie habe sich um unser Vaterland verdient gemacht,
wenn sie solche Greuelthaten verübte wie in Unterwaldcn vor-
gefallen sind! gerne hingegen trage ich darauf an, daß wir
erkennen, diejenigen fränkischen Offiziere, welche sich mir
Muth und selbst mit Gefahr ihres Lebens der Wuth ihrer
Soldaten widerfetzten, und den Unmenschlichkesten Ein-
halt zu thun trachteten, diese sich nicht nur um unser Varer-
land, sondern um die Menschheit selbst verdient gemacht

Nu ce will erklären, daß auch diejenigen Feinde des Va-
terlandes seyen, welche die Feinde des Vaterlandes wissentlich
beherberget und unterstützt haben. Er kennt keine Strafe die zu

strenge wäre stir die Feinde der Freiheit. Er glaubt mau
soll im allgemeinen Dank erkennen für diejenigen, welche sich

um die Freiheit und um die Menschheit verdient gemacht ha-

ben, indem uns das Direktorium keinen Bericht ven den vor-
gefallnen Grausamkeiten mittheilt und wir also auch keine ken-

neu. Strafe und Dank sind die grossen Hebel durch die sich

ein Staat erhält, also sollen wir keinen von beiden vernach-
lässigen: übrigens nebst Bestätigung seiner ersten Anträge, so-

derr er Druk der Borhschaft des Direktoriums ehe die Kom-
mission ihren Bericht abstartet.

S ute ri Es ist schmerzlich, wenn die sanfte, friedliche Göt-
tin der Freiheit mit Blut bespritzt wird, sie, die so einfach,
so rein wie das Licht der Vernunft uns entgegenglänzc;

Es ist doppelt schmerzlich, wenn gute, vcrirrre Brüder,
indem sie glauben für sie m fechten, als Schlachtvpfer ihrer
M abergläubischen Einfallt, und des F a n ati 6 m u s fallen,
geopfert von selbstsüchtigen meineidigen Pfaffen, unter dem
belrügrischen Schein von Religion, die sie entweihen!

W i e und warn m dies geschah, und geschehen konnte ?—
Ich ziehe einen Schleier darum. Genug ftp es zu sagen, daß
se.?r ost, Wa h r heit, Freiheit und Gl ü et von Natio-
«en über Hügel von Leiche» erreicht werde« müssen, so trau-
r.g er auch ist.'

Wir hatten freilich alle gewünscht, daß diese berirrtei!
uud verführten Mensche» durch sanftere Bande und Mittel
hätten gewonnen werden können ; es scheint, es habt nicht so

seyn müssen — und ich schweige-
Auch konnte es scheinen,. daß unsre Regierung anfäng-

lich den glimmenden Funken hätte ersticken können, wein, ße

etwas schärfere Maasregeln angewandt hätte — nnd wahrlich,
ich muß gestehen, daß wenn ich derselben je eine» Fehler vor-
werffen wollte, es hie zu grosse Lcz.nzmu.th und Nachßcht
wäre, durch die sie sich bisdahin so sehr ausge cichuer Hut; «llciii

es ist meistens sehr schwer, die Linie zu ziehen, wo Tagend

und Verbrechen, Nachsicht und Ssraft sich scheiden — ich ge>

stehe auch hjer meine llnwiffenheit, und ziehe einen Schlei«
darum. Die Sache ist geschehn, uns kommt es zu, die Lehre

für die Zukunft zu ziehen, daß wir durch alle mögliche Mittel,
solches Unglück abwenden lernen. Ich kenne darunter vorzog-

lich zwei: das eine heißt, zu r e-ch t e r Zeit angewnmre

Strafe für jeden Verführer des Volks für jede» FreiheitS-
feind, der mit Worten und Werten sich am heiligen Gebaute

unsrer Freiheit, au der Ruhe Helveriens vergreift; das zweite

sa n ft e re und würdigere heißt Aufklärn n g. Dieses

B- Repräsentanten laßt uns vorzüglich anwenden. Wer die

Freiheit kennt, muß sie liebe»; wer sie keimt, muß sie um-

armen so wie sie jede» umarmt, der sich ihrer würdig macht.

Sie ist so gut, so faßlich, daß jedes Kind sie versteht, mm
man sie ihm nur recht darstellt, ja sie ist die Güte, die

Vernunft selbst. Aber wir haben gewiß noch nicht alles ge-

thau, um sie überall verständlich zu machen, ja an vielen

,p.ren Heiveticiis kennt man nicht einmal die gegeunà

tige Lage des Vaterlands. Glaubwürdige Menschen haben mich

versichert, daß viele von den unglücklichen U i,r er wa linier»,
die gegen die Franken fochten, noch au das Daseyn derB»'
r e n hvhle geglaubt haben vlele hofften noch auf Hülfe »M

alten Barn, so schrecklich harren sie die Pfaffen betrogen. -
Ich wenigstens habe das größte Bedauern mit diesem gnren

Volk, und ich bin überzeugt, daß wenn man ihm die Wahrheit
klar vor Augen gestellt hätte, es eben so empfänglich
für's Gute würde gewesen seyn, als es sür's Böse

Genug davon.
Ich stimme ganzlich dem B- Cartier »nd den VvrstM

gen des Direktoriums bei, und verlange auch, daß wir d«

kretieren solle», die fränkische Armee hätte sich um's Not«'
land verdient gemacht,,. Ich gebe unserm Escher herM
gerne zu, daß, ohne eben so viele Erccssion zu begehen, die ^
alle eben so gut, als er veravscheue, oie Franken ihr sieM
ches Ziel hätten erreichen können, allem wenn wir billig W
und bedenken wollen, wie ein so hartnäkigcr Wicderstaud »e»

Muth so leicht zur Wuth entflammt, wie viel zu dieser Mw
die Brandtweinfässer in Stanzstad mögen beigetragen h-den,

wie äusserst schwer .es ist den Soldaten in seiner Mm m

rückzuhalten, und vorzüglich wie schwer es ist, HmMM»
an andern zu beurtheile» und richtig abzuwägen, wcim wn»

noch nie in einem ähnlichen Fall gehandelt hat, so mm
wir gewiß billig seyn und den fränkischen Soldale» wenMn
entschuldigen. Zudem wissen wir ja, daß die wakeru
sich niit Gefahr ihres eigenen Lebens der Wuth der

ten sooft entgegenstürzten, und daß vorzüglich die potttty
chen Anführer der >4ten und ggtcn Haldbrigaden Mut '
und Mainon so edle Zuge ihres Muths mid.ihrer MeM -

lichkeit abgelegt haben,. - vni
Wenn wir über alles dieses noch bedenken ^vollen, '

hier die Freiheit unsers Vaterlands auf. dem «M ß»

daß es überhaupt der Freiheit »alt, daß wir M >cheuM



blntlgc» Rande eines Bi'irgerkrâezS standen, im Fall Hit
Franken nicht gesiegt hatten, kars, daß an dieser Waage F reis
htit /Ginck und Wohl unsers Vaterlands lagen, so wer-
den wir keinen Angendkck anstehen zu dekrctircn, daß die
fränkische Armee uns wieder gerettet und sich wohl um
unser Vaterland verdient gemache habe.

itebcrhaupt muß man sich in Beurtheilung eines Ganzen
nie von einzelnen Erscheinungen irre leiten lasten, und immer
sich fragen was ware aus uns geworden, wenn dieses nicht
geschehen ware? Laßt uns nun unermüdet dahin arbeiten,
wie wir allem ähnlichen Unglück vorbeugen können, laßt
Nils arbeiten an der Belehrung, an der Aufklärung dieses
Volks, denn schwer würde es auf unserm Gewisse» liegen z

wenn man his jetzt nicht alle mögliche» Mittel anwenden wollte.
Ich Hesse, laß wir durch die Verlegung des Sitzes der Re-
gierung nach Lnzern in diesen Mittelpunkt der schweizerschcn
Natur, und in die Nähe der verführten Brüder, ihr
volles.Zutrauen gewinnen werden, ich hoffe sie werden selbst
zu uns kommen und sich von der Wahrheit belehre» lassen,
ja sie werden k o m m e n, se h en, h ör e n u u d g lü ck «

lich sep nl
Am Ende bemerke ich noch, daß ich wie Huber, die

Botschaft pes Direktoriums einer Commission übertragen
möchte doch aber sehr wünsche, daß die Bothschaft selbst so-
bald möglich gedruckt würde, damit man überall den wahren
Verlauf der Sache kennen lernen möchte.

Secret an ist getheilt in seinen Empfindungen:
einerseits fühlt er Dank gegen die Regierung — an»
derftils Abscheu vor den Verführern, die unter dem
Namen geistlicher Väter, das Volk unglücklich ma»
chcn. — Das Ganze fodert sorgfältige Behandlung,
sowohl in Rückficht der Erklärung des Danks gegen
die Franken, als auch das Vollziehungsdirektorium:
besonders aber dankt er Sukern für die glückliche
Wendung, die er dem geschwärzten Gemählde des
Unglücks von Unterwalden gab, — denn mitten in
diesem schrecklichen Auftritt von Tod und Verheerung
glänzen auch einzelne schöne Thaten hervor, die das
Auge des Menschenfreundes wieder erquicken: wer ist

j. B. nicht gerührt über die Güte eines fränkischen
Soldaten, der ein Kmd an Kmbesstatt aufnimmt,
weil es ihm neben seinen erblaßte» Eltern die Hände
tutrauensvoll aus der mit Blut bespritzten Wiege dar»
streckt, und wer freut sich nicht über das zarte Ge-
fühl eines andern Franken, der ein Mädchen heura-
thet, welches ihm bei seinem Eintritt in ihr Haus
tu Füssen fällt und chn für sein Leben bittet, weil es
das Schicksal seiner tod hingestreckten Eltern erwar»
tete. — Er fodert nun allgemeine Verweisung an eine
Commission, die das Ganze dieses Gegenstandes um
tersuche, denn die gcfoderte Confiskation der Güter
gefällt ihm nicht, weil fie Haß gcbihrt und auf Kim
der wirkt: Gegen die Pfaffen von St. Gallen hinge-
gen fodert er die strengsten Maasregcln, und dage»
gegen Untersuchung derer, die durch sie unter dem
Mantel einer wohlthatigen Religion verführt und ins
Unglück gestürzt würden. Huber häne gewünscht,
daß die Wunden, die das traurige Schicksal Unter»

waldenS in unsrem Herzen verursachte, nicht wieder
aufgerissen worden wären, und daß.der Schleier, den
das Direktorium auf diese Ereignisse legte, nicht wäre
wcggezog-n worden: Er steht nicht ein, wie ma»
nur einem Theil der fränkischen Armee Dauk bezeugen
wolle, und warum wegen der Wuth einzelner Solda»
ten der Dank gegen die ganze fränkische Armee sollte
eingeschränkt werde», wollten wir dieses thun, so

müssen wir alles aufdecken, alle Umstände dieses um
finnigen Widerstandes, die grausamen Drohungen
welche ausgesiossen wurden und vielleicht erfüllt wor»
den wären, wenn der Sieg der andern Seite zuge»
fallen wäre. Immer gehört Dank dem Sieger, wenn
er für die gerechte Sache gefochten hat! die fränkische
Armee hat für die gute Sache und für uns gekämpft,
also vanke» wir ihr mit Worten, weil wir nicht am
ders danken können. In Rücksicht Nüces Antrag
laßt uns nicht vergessen, daß Strafe, Strafe und
nicht Rache seyn soll; die Gerechtigkeit soll kalt seyn
wie die logische Vernunft; der Gesetzgeber soll nicht
den Richter zur Grausamkeit auffodern ; noch wem,
ger aber sollen wir uns an Sachen rächen wollen, die
nichts beim Verbrechen thaten; oder wollen wir den
Hund nachahmen, der in den Stein beißt, der nach ihm
geworffen ward? — Dies heißt soviel als wir sollen
von der Stuffe unsrer Ausbildung auf der wir st«
hen, herabsteigen, um uns selbst dem Verbrecher zu
nahern, den wir bestrafen wollen! -- wie wollte»
wir unser Volk aufklären, wenn wir selbst «ufklärungs,
widrig handeln würden? Ueberhaupt aber sind nicht
wir Richter! ich stimme dem Druck bei, und begehre
daß die niederzusetzende Kommission Morgens ihr Gut,
achten vorlege, dagegen kann ich dem Antrag nicht bei,
stimmen, daß diese Bothschaft von allen Kanzel»
durch die Pfarrer verlesen werde, weil dieses einen
Anschein von kleinlichter Bosheit hätte, weiches auch
die guten Pfarrer erbittern könnte.

Auf Zimmer manns Antrag wird das Ab,
stimmen erkennt und der ganze Gegenstand einer
Kommisston übergeben, in welche geordnet werden:
Secretan, Huber, Cartier, Suter und
Graf.

Ein von der Munizpalitat von Arau fibersandtes
AbschiedssHreiben an den grossen Rath wird vecle»
sen, uud mit Beifall aufgenommen. Ein unter den
Zuhörern sich befindendes Mitglied dieser Munizipa»
litât erhält die Ehre der Sitzung und den Brm
derkuß vom Präsidenten. Zimmermann be,
gehrt ehrenvolle Meldung der Munizipalität von Arau
nnd Einrükung dieses Abschiedsbriefs ins Protokoll.
Wyder begehrt, daß man der Munizipalität von
Arau Dank nnd Achtung bezeuge. Carrard be,
zeugt, daß er durchdrungen sey von unangenehmen
Empfindungen über die bevorstehende Abreise, indem



wir kn Nran die beste Aufnahme genoss/n, und um
geachtet die GaUerien des Versammlungssaals immer
stark besetzt waren, nie noch die geringste Unbequem-
lichkeit von denselben hatten: er stimmt daher Zim-
mermann bey. Graf scheidet auch mit Rührung
von Arau: aber er will sich nicht mit blos leerem

Dank entfehrnen, sondern begehrt thätigen Dank, in-
dem man Arau Entschädigung schuldig ist und judie-
sem Ende hin begehrt er Niedersetzung einer Kom-
Mission. BUlet er folgt diesem lcztern Antrag und
glaubt auch der Patriotismus der Arauer Burger
verdiene Dai.k. Fier; bewundert die Bescheiden-

heit der Arauer Munizipalität, die nicht einmal von
der ihr schuldigen Entschädigung spreche, daher folgt
er Graf, denn ehrenvolle Meldung sind nur leere

Worte: übrigens föderier Vertagung dieses Gegen-
standee bis auf Luzern. Guter sagt, nie werden
wir den wahren Patriotismus, die brüderliche Auf
nähme und die Bcschützung in der Gefahr vergessen,

die wir in Arau genossen haben, daher folgt er al-
len gemachten Anträgen. Nüce stimmt Graf bey;
weil Komplimente freylich angenehm sind, aber weil
es hier doch noch etwas mehr bedarf. Grafs Aw
trag wird angenommen und in die Kommission geord-
net: Zimmermann, Graf, Nüce, Pelegrini
und Bourgeois.

Da der Senat den Beschluß wegen der Ent-
schädigung der G-Mèiàden Essingen und Bözen ver-
worffen hat, so fodert Euter Nahmens einerKom-
Mission in der Ueberzeugung, der Senat habe nicht die

Sache selbst, sondern nur die Form derselben ver-

worsen, daß man über das Begehren dieser Gc
meinden zur Tagesordnung gehe, darauf begründet,
daß sie sich in Aufsicht dieser Entschädigung an das
Direktorium zu wenden haben, weil ihnen diese laut
den Gesetzen rechtlich gebührt. Dieser Antrag wird
«inmüthig angenommen.

h über im Namen einer Kommission macht ei-

»en Rapport, welchem zufolge die bisherigen gesetz-

lichen Beschlüsse der Räthe, welche vom Nations -
buchvluckrr Grüner herausgegeben wurden. bis auf
den 2ol Sept. fortgesczt. nachher aber ein Bulletin

'ter Gesetze gedrukt, welches auch die Dekrete des Di-
rcktoriuMs enthalten »nd an die öffentlichen Author,',
thäten mitgetheilt und überhaupt mit einem sehr
mässig"n Porto belegt werden soll. Earrard fodert
daß das neue Bulletin auch gleich dem alten den Re-
präsentanten mitgetheilt, und daß hierüber ein Ver«
trag mit dem Nationalbvchdruker gemacht werde.
Huber'sagt, der Vertrag sey eine Regierungssache,
ersterm hingegen stimmt er bey, Wyder folgt und
begehrt, daß dieses neue Bulletin auch den Mnnizi-
valitäten zugesandt werde. Akermaun stimmt Wy-î

dern bey und fodert, daß dieses Bulletin irgendwo
in jeder Gemeinde verlesen werde: auch wünscht er,
daß die Unterstatthalter vom Direktorium aufgefodert
werden, die Gesetze gleich nach ihrer Bekanntwerdung
öffentlich zu verlesen. Graf st mmt ganz dem Rap-
port bey. Jo mi ni will, daß nichts von dem Porto
hier vorkomme. Carrard glaubt, zufolg diesem

Gutachten gehöre die endliche Bestimmung des Porto
dem Direktorium zu. N üce fodert, daß das Bulle-
ti» ganz postfrey versandt werde, indem man baS

Volk ohne Bezahlung aufklären müsse. H uber stimmt
Carrard bey, und will ein kleines Porto, weil sonst

die Postämter die Versendung vernachlässigen. Mar«
cacci stimmt ganz bey, und will das Bulletin nur
den öffentlichen Beamten ganz franko senden. Dies»
lezte Antrag wird angenommen.

Zim mermann im Namen einer Kommissloä

schlägt eine Amtskleidung für die Schreiber, Staats-
bothen und Weibel der drei obersten Authorjtäten

vor. Billet er stimmt dem Gutachten bei, be<

gehrt aber, daß die Weibel ibrer geringen Belob

dung wegen, das erste Mal auf Kosten der Nation
bekleidet werden. Cartier will, daß die Kraaen

aller Weibel von gleicher Farbe seyen. Das Gut-

achten wird mit Billcters Zusatz angenommen.

Hub er begehrt, daß das Bureau beauftragt

werde einen Auszug aus allen Bittschriften zu ma-

chen, und ein Verzrickn'ß von ihnen m entwcrffen,

damit die gleichlautenden gemeinschaftlich in ?era'

thung gezogen werden können. Wyder unterstützt

diesen Antrag, welcher angenommen wird.

Da der Senat verschiedene Besoldnngsbescklrsse

verworffen bat so fodert Sekrctan, daß in der M
daktion des Beschlusses, >'b r die Besoldung der

Dberrichtrr eine kleine Veränderung gemacht, »"d

dann wieder dem Senat zugesandt, die übrig n vert

worffene» Beschlüsse aber der Kommission zur >lman<

derung zugewiesen werden. Carrard bemerkt, daß

in der Verw-rffnng deS> Beschlusses über die Bt»'-
dung der Oberrichter ein Redaktionsf,hi-r ist,
will also dieselbe an den Senat zurücksenden.
b?e r stimmt Secretan bei, weil dieser Redaktion»-

fehler einzig durch das Bureau des Senats mußt

verbessert werden? dieser Antrag wird angenomme«.

N»c e bringt auf Beschleunigung und
sigcre, besonders aber populäre Cnipchtung d-s^o e

blatts. Cartier unterstützt diese» A trag.

mermann fodert Tagesordnung indem me o

zichung unserer Geftve nicht uns, sondern dem ^
rektorium zugehört.« Man geht zur Tagesordnung«



Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Efcher und Usterl,
Mitglieder» der gesejgebeodeo Räthe der helvetische» Republik.

Hundert acht und sechzigstes Stück.

Viertes Quartal.
Zürich, Mittwochs den 10. October r?98.

Gesetzgebung.
Senat, 19. September.

Hoch verlangt und erhält für Zäslin so lans
ge Verlängerung seines Urlaubes bis seine Gesund-
Heilsumstande ihm nach Luzern zu kommen erlauben.

Der Präsident liest einen ihm durch Dcputirte
der Munizipalitat von Arau zu Handen des Senats
»vergebene» Brief vor, der Gesinnungen der Dank-
barkeit, des Leidwesens über die Entfernung der ge-
setzgebenden Räthe und Wünsche für daS Wohl der
Republik enthält. Lüthi v. G vl. trägt auf ehren-
volle Meldung und Einrückung dieses Schreibens ins
Protokoll an Kubli findet, ein solches Danksa-
gungsschreiben nach so viel vergeblichen Aufopferun
gen müsse in der That nicht wenig Ueberwindung ge
kostet habe; er will, daß in einem Schreiben der
Munizipaütät die ehrenvolle Meldung, die von ih
rein Briefe beschlossen ward, mitgetheilt werde, und
daß auch der Senat laut den Wunsch äussere, daß
wo möglich, die Gemeinde Arau Entschädigung für
ihre Aufopferungen erhalte. — Es wird beschlossen,
daß ehrenvolle Meldung dcs Schreibens in Protokoll
geschehe, und der Munizipalitat ein Auszug dieses
Protokolls zugcst llt werde.

Der Beschluß welcher den 10 Abschnitt dcs Re<
glcmcnts über die A t, die Meinungen vorzutragen,
enthält, wi d angenommen.

Dolder räth im Namen der Besoldungskom-
mission, den Beschlug anzunehmen welcher den Sup
pleanten des Kantonsgerichts 60 Batzen für jeden
Sitzungstag und Reisekosten bestimmt; — er wird
angenommen.

Die Kommisston räth denjenigen zu vecwerffen,
welcher dem Schreiber des Kantonsgericht 100 Louis-
do s u> d freie Wohnung bestimmt, sie findet den
selben zu hoch. Murèt stimmt für Annahme; er
bemerkt die Arbeiten und Beschäftigungen dieser Stel- ^

le seven fror groß, der Schreiber sey das beschäftig-^
sie Mitglied des Tribunals; er kann sich niemals,
entfernen. Im Krnwn Lcman hat der Regicrungs »^ ^ vì» 5
statthaiter einen Kanlonsschreiber bewogen, dw Slei

le des Gerichtschreibers anzunehmen; man kann als»
der stelle unmöglich einen geringern Gehalt als der
eines Richters bestimmen. Gen hard stimmt der
Kommission bei. Dcvevey ebenfalls; das von
Muret angeführte Beispiel beweist nichts, wenn der
Richter von freien Stücken die Stelle des Schrei«
bcrs jenner des Richters vorzog; hätte ihn aber der
Regirrungestaithalier zu diesem Tausche gezwungen,
so würde diese Handlung gesetz-und konstitutionswi«
drig seyn. Lüthi v. Langn, und Fornerod
stimmen der Kommission bei. Münger und B 0 d-
in er wollen annehmen; der letztere bemerkt, immer
hatten die Gerichtsschreiber mehr Gehalt als die
Richter gehabt. Der Beschluß wird verworffen.

D e Kommission räth zur Annahme des Beschluss
sesderk den Distriktsrichtern einen Laubthaler Taggeld
und Reisekosten bestimmt. Lüthi v. Sol. unters
stützt diesen Ankrag; er bemerkt, baß das Gehalt
der Oistriktsrichter auf diese Weise dem der Kans
tonsrichter ziemlich gleich kommt. Der Beschluß
wird angenommen.

Der Beschluß, welcher den 16 Abschnitt des

Reglements, der von Beschlüssen und Gesetzen handelt,
enthalt, wird einer Kommission, die der Präsident ers

nennen, und die Morgen berichten soll, zugewiesen;
sie besteht alis den B. P sy ffe r, Laslechere und
H 0 ch.

Derjenige, welcher den Anhang zum Reglement,
durch"die alle vorhergehendendem neuen Regies

meut zuwider laufenden Beschlüsse aufgehoben wer,
den, enthalt — wird angenommen.

Pfyffer berichtet im Namen einer Kommift
sion über den Beschluß, der die Strafe der Gnstlis
ckeii, welche den Bnrgereid zu leisten sich weigern
würden, enthält. Der Beicbl ß wird angenommen.
Akten hofer wünscht, das alte mehr als 70 jährige
Greise bestimmt ausgenommen werden, auch fremde

Geistliche, worunter z. B. einige Chorherren von Zur-
zach gehören, die keine Schweitzcrbüraer sind. Baxs
ras will weder für noch gegen die Resolution stims

men; aber er bemerkt doch, wie sonderbar es ist,



H'if, nachdem bas Gesetz den GeHklichen keine akti«

vcn Bürgerrechte ertheilt; nachdem die Juden, die
im gleichen Fall sind, einem Dekret gemäß, den Eid
nicht leisten müssen, man dennoch nun Priester und
Mönche, die man nicht für Bürgererkennt, den Bürgereid
zu schwören zwingt. Auch tadelt er sehr, daß der
Beschluß keinen Unterschied zwischen solchen die aus,
wenn auch irriger, Gewissenhaftigkeit und solchen die
aus treulosen Absichten den Eid versagen macht und
beiden gleiche Strafe zukcnnt. Lüthi v. Sol.
stimmt für die Annahme ; jeder Geistliche der Seel-
sorger ist, ist auch Schwcitzerbürger; er hat Zutritt
zu den Urvcrsammlungen: übt also alle Bürgerrechte
aus; fremde Geistliche können nicht Seelsorger in Heb
vetien seyn; die 7v^?hrigen Greise sind schon durch
allgemeine Gesetze üb er den Bürgereid, von dem das
gegenwärtige nur àen Anhang bildet, ausgenom
men. rang ist gleicher Meinung. Meyer v. Arb,
ebenfalls, zumal es heilige Pflicht aller Geistlichen ist,
dem Volke Liebe und Achtung gegen die Gesetze zu
empfehlen. — Der Beschluß wird angenommen.

D »ldex berichtet im Namen der Commission
über Pulver « und Salpeterhandel und Fabrikation.
Die Majorität räth zur Annahme. Die Minorität,
zu welche? sich Lüthi v. Langn, bekennt, stunml
für Verrocrffung, weil sie das Privat-Eigenthum zu
sehr beschränkt glaubt, und auch weil sie die Patente
nußbill.jgt. Lang räth auch zur Verwerffung, aber
aus besondern Gründen. Die Freiheit der Bürger,
die Nationalindustrie werde durch jede Erklärung ei-

nes Regals vermindert, und dies ist dem Wohl
der Republik zuwider; -- auch sollte man aus dem

Auslande nicht kommen lassen, was sich im Vaterland
hinlänglich findet. Mittelholz er will annehmen,
er glaubt die Salpeterfadrikation werde durch diesen

Beschluß an Vollkommenheit gewinnen. F o r ner od
stimmt gegen den Beschluß und meint in einem de-

spotisch regierenden Staate würde man sich kaum ge-

trauen einen solchen zu fassen. Laflechere billigt
denjenigen Theil des Beschlusses sehr, welcher die Pul-
ver Fabrikation und den Handel angeht; aber er kann
demjenigen unmöglich seinen Beifall geben, der den

Salpeter betrifft; er sieht die Nothwendigkeit dieser
Einschränkungen nicht ein, und glaubt, der Staat
müsse die Gewinnung der ersten Stoffe auf alle Weise
begünstigen. Muret ist ganz gleicher Meinung.
Crauer spricht ebenfalls gegen den Beschluß. Er
wird verworffe«.

Der Beschluß über einen Scheerenschleifer — so

Wie der den Trompetermeister G Y si betreffend, wer-
den angenommen.

Eben so derjenige, der die Legitimation des B.
Gvsi von Höllstein angeht.

Ziegler verlangt für vier Wochen über die

Vacinzzeit hinaus. M uller und Zulauf für drei
Wochen und Dolder für 14 Tage Urlaub. Die
Berathung wird bis Morgen verschoben.

Grosser Rath, 20. Sept.
Bey Anlaß der Verlesung des gestrigen Proto-

kolls glaubt Atm m e r m a nn man müsse in Rüksicht
des Beschlusses wegen einem Bulletin der Gesetze be<

stimmen, daß dasselbe den Agenten müsse zugesandt
werden, bis die Munizipalität.n und Friedensrichter
etabUrt sind. Marcacci fodert, daß dieses Bulle«
tm in allen z helvetischen Sprachen gedruki werde.
Diese btyden Antrage werden eiumürhig angenommen.

Secretan im Nahmen der über die Both«
Ichafl des Direktoriums gestern niedergesezten Kom<
mission macht folgenden Antrag: 1) Fcycrlich zu er-
klaren, baß sich die fränkische Armee in der Cchweitz
und ber B. General Schau en bürg um die helve-
tische Republik wohl verdient gemacht haben. 2)

In den Protokollen ehrenvolle Meldung zu thun von
der wackern Aufführung des B. Bolt Regierungs-
statthallers im Kanton Sentis, derjenigen Gemein-
den dieses Kantons, die sich für die Vertheidigung
der Sache der Freyheit erhoben, des B. Heer
Staarthalters des Kantone Linch, der Statchà von
Luzern und Waidstätten, derjenigen DNrillsstatthai-
ler, derjenigen Gemeinden und aller helvetischen'M-
ger, die sich für die Auftechthaitung der KonM-
lion auszeichneten, z) Die Rebellen vorzüglich dieUrW
der und Anzettler dieser Verschwörung gegen das Va-

rerland, peinlich und vor den gehörigen Richtern nach

dem 9Z und 94 §. der Konstitution zu belangen. 4) D><

Waysen derjenigen Patrioten die bey dieser Gelegen-

h u geblieben, auf Unkosten der Nation zu erziehe».

5) In ganz Helveuen eine freywillige Steuer zu G»»-

sten der Branddefchädigten des Distrikts Stanz und

der umliegenden Orte aufzuheben und nach der Anord-

nung des Vollziehungsdirektoriums zu vertheilen.
Ueber das Gutachten selbst fodert Broye, baß alle

Stalthalter die sich bey diesem Anlaß ausgezeichnet

haben, wirklich in der Dankerklaruug benannt wer-

ben. Pan chaud folgt diesem Antrag und Gutach»

ten. Carrard unterstützt einzig das Gutachten u"

dem ein zwekmässigcs Verhältnis in diesen Dankausse-

rungen statt haben soll. H u b er stimmt Carrard beh

Das Gutachten wird unverändert angenommen.
Preux erinnert, daß auch eine Besteurrmg d-

geplünderten Gemeinden des Kantons WalliS «
schloffen worden sey und fodert, daß die h'truo

niedergesetzte Kommission endlich einmahl einen

port mache. Jacquier unterstützt ganz diesen ^
trag. Lü scher fodert Vertagung dieses Kegensi

deS bis zur allgemeinen Stcuerreglements Vw«

tung. Preux glaubt nun, mau tonnte Sitte»



die ü^ri^en beschädigte, Wallissergemeinden mit in z
der beschlagnen allgemeinen Besteurung von Unters
waldcn einfliessen lassen. Akermann behauptet die î
Pesteuruag des Wallis sey schon in der allgemeinen H

Steuer mit begriffen/ welche für alle Kricgsschäden z

ausgeschrieben wurde. Huber folgt Akermann und i

fod-rt, daß die wegen dem Wallis niedergesezte -

Kommission so bald möglich relatire. Dieser lezce Am
ttag wird angenommen.

DaS Gutachten üb r die Bürgerrechte wird wieder
vorgenommen. Der z. Paragraph wird unverändert
sogleich angenommen.

Carrard behauptet der 4. Paragraph sey den
angenommnen Grundsätzen zuwider/ durch denselben
würden die Ge ncindsverwalrer mit einer Magistca-
tur bekleidet / die, da nicht alle Bürger dazu wähl-
bar waren, und da sie nicht von allen Klassen der
Bürger erwählt würde»/ den Rechten der Gleichheit
ganz zuwider wäre: oder hätte man im Sinn zweyer«
ley Arten von Waysengerichen einzurichten! Nein!
zwekmassiger ist es die Pflicht der Vormundschaften
Mumzipalitäten statt den Gemeindsverwalrern zu über
geben: Chen a nd folgt ganz Carrard: Zimmer-
mann ist iu Rüksicht der Grundiätze einig mit C a -

rard, aber nicht in Rüksicht der Folgen die er dar-
aus zieht: bis jezt war das Vormundschaftswesen
in Helvct'en gutcingcrichtet. die Gemeinden müssen die
Armen erhalten / warum sollten sie also nicht auch das
Vormundschaftsrecht ausüben besonders da es eine
Beschwerde und nicht einen Vortheil mit sich führt/
ich beharre also auf dem Gutachten. Cartier sagt:
Du ch diesen Paragraph wird der Unterschied zwi-
schen dem Staats-und dem Gemeindsbürgerrecht
noch fühlbarer gemacht als er an sich selbst schon ist :
warum sollten die Wittwen und Waisen der Hinter-
fassen anders besorgt werden als die Gemeindsbür-
ger, oder von nicht selbstgewählten Magistraten be-
sorgt werden? ich fodere also mit Carrard Durchstrei-
chung des Paragraphs. Secret an und S ch lumps
stimmen Carrard bei. Der 4 und der damit ver-
bundene 5 §. werden durchgestrichen.

Der 6 j, wird unverändert angenommen.
Von dem 7 §. fodert Carrard eine bessere Re-

varnon. ^omini behauptet dieser Paragraph ent«
halte einen Widerspruch. Sec retan stimmt Car-

s'mmer man n bemerkt/ daß die deut-
lcht Redaktion gut sey, und daß einzig «rfodert werde
die französische Redaktion der deutschen gleich zu
machen: Dieser letzte Antrag wird angenommen.

Der 8 Paragraph wird sogleich einmüthig ange-

Der y Paragraph wird auf Zlmmermanns Ane
trag nachdem über den 4 Paragraph gefaßten Be--
schluß verändert.

Carrard fodertVeränderungbes 10Paragraphs,
indem wer nichts bezicht auch nichts beizutragen ha«
den und also bestimmt werden soll, daß jeder beitra,
ge, wo er wirklich die Vortheile genießt.

Cartier stimmt Carrards Bemerkung gänzlich
bei. Jomini will lieber den Paragraph ganz weg,
lassen als etwas demselben beifügen. Zimmer«
mann und Secretan stimmen nun auch zur ganz,
lichen Weglassung dieses Paragraphs. Der Para,
graph wird durchgestrichen.

Kiich mann fodert die Abänderung des ir
Paragraphs. Trösch will auf jeden Fall eine all-
gemeine Taxe für die Gemeindsausgaben, auch wenn
schon der Ertrag der Gemeiudgäter für diese hinrei»
chen würde. Sekretan stimmt dem § ganz bei, weil
die Gemeindgüter eigentlich zur Tragung der Ge,
mcindslasten bestimmt sind. Zimmermann folgt,
indem dadurch die so zwekmässige Vertheilung der
Gemeindsgüter begünstigt werde. S chlu m pf stimmt
bei, wünscht aber doch eine Redaktionsverbesserung
dieses Paragraphs. Kilchmann will, daß bey die,
sem Paragraph die liegenden Gemeindgüter ausge-
nommen werden, sonst stimt er nun dem Paragraph
bey. Dieser Antrag wirb angenommen.

Da der Senat den Beschluß über Pulver und
Salpeterfabrikation und Handel wiederum verworfen
hat, so wird er aufs neue der Kommission zugewie,
sen.

Secretan fodert Weglassung des 12. Paragraphs
des Bürgerrech ts^utachtens, mdem derselbe für die

nicht Gcmeindsbürger unangenehm und beleidigend
sey. Zimmermann vertheidigt den Paragraph,
weil erder Gerechtigkeit gemäß ist, und diese über

Unbequemlichkeiten erhöbe^ seyn solle. Durch Stim-
menmehrheit wird der Paragraph angenommenal,
lein Sekretan bemerkte, daß diese Annahme ungültig
sey, weil die Versammlung nicht die Hälfte alier
Mitglieder enthalte. Zimm ermann findet es et,
was seltsam, daß Secretan erst dann diese Beiner,
knng mache, wenn seine Meynung nicht angenoms
men wird, doch will er auch gerne zugeben, daß der
Schluß nicht angenommen und die Versammlung auf,
gehoben werde.

Der Präsident hebt die Sitzung mit der im 147
Stük des Republikaners enthaltnen Rede, als die
lezte in Ar au auf.



Senat, 20. September.
Auf K u bli ' s, Cr a uer s und Meyers v. Ar b.

Antrag soll in dem gestrigen Protocol! bemerkt wer-
den der Senat habe den Wunsch geäussert, der
grosse Rath möchte, sobald das Staatsvermögen es
erlauben würde, zu Entschädigung der Gemeinde
Arau einen Beschluß fassen.

P fy ffe r berichtet im Namen einer Kommission
und rälhl zur Annahme des Beschlusses, der den
i6ten Abschnitt deS Reglements enthält. Er wird
angenommen.

Der Senat schließt seine Sitzung -- in dersel-
ben ist der Beschluß über den Zinanzplan verworf-
fen worden.

(Nachmittags 4 Uhr.)

Dolder, Zulauf, Ziegler und Müller
erhalten den gestern verlangten Urlaub. Der^ Ober-
schreibet Laharpe erhalt einen gleichen für drei
Wochen über die Vacanzzeit heraus.

Auf Lüthi's v. Sol. Antrag soll das Protokoll
der heuligen Sitzung, vor Schluß derselben abgefaßt
und verlesen werden.

Der Beschluß betreffend, die durch die Viehseu-
che geschädigten Gemeinden Vötzigen und Effmgen,
wird angenommen.

Der Beschluß welcher das Aufhören der bisher»
gen gesetzlichen Beschlüsse und die Errichtung
eines Tagblatts der Gesetze (Bulletin cles
I.oix) enthält;, wird auf Lüthi's v. Sol. Bemer
kung, daß der Scnat längst diesen Wunsch geäussert
habe, ebenfalls angenommen.

Die Bolhschaft des Direktoriums über die im
nern Unruhen der Republik, wird verlesen; so wie
der Beschluß, von dem sie begleitet ist, c S. die Sij-
zung des grossen Rathes von Heute.)

Lang findet, der Beschluß entspreche der Ein
ladAng des Direktoriums nicht; es werde den Gü-
tern der Rebellen keineswegs die von jenem verlangte
Bestimmung gegeben; sie sollten für die Nation kon-

fiscirt, und zur Unterstützung der Kinder der Patrio-
ten verwandt werden. Freylich verdiene jeder
Mensch Mitleiden, aber was läßt sich von den
Kindern der Aristokraten erwarten; sie können kttne!
republikanische Erziehung erhalten und werden immer
schädlich bleiben; er billigt hingegen sehr, daß die
Kinder der Demokraten versorgt werden; allein der i

Staat kann diese Versorgung nicht allein auf sich »eh-

men, sie wurde ihm allzukostbar fallen; mithin sollen
die Güter der Rebellen dazu verwandt werden. Er
verwirft also den Beschluß.

Lüthi v. Sol. kann nicht begreiffen wie Lang
solche Acuffrungen thun kann; freylich will der
grosse Rath die Konfiskation der Güter nicht, auf
welche das Direktorium antrqgt. Es frägt sich, wer
von beiden hat Recht. - Der Gesetzgeber soll nicht
Strafe verhängen für begangene Verbrechen; der
grosse Rarh hat also weise gethan, indem er die
auSjusprechcnde Strafe dem Kantonsgericht zugewie-
sen hat. Wann Lang ferner sagt, die unglückli-
chen Kinder verblendeter Eltern, wären weder für de-

mokrarijche Erziehung noch Gesinnungen empfang-
lich — so hätte man billig eine solche Sprache im
Senat nicht erwarten sollen -- So was bedarf we-
nigftenS keiner Widerlegung. Gebe man ihnen eine

gure Erziehung; gründe man die Republik aus weise

Gejetze uns mache sie mit den Vortheilen derselben
bekannt, so werden gerade aus diesen Kindern die

besten Stützen der Rcpuonk erwachsen können --
Nicht die Unschuld der Kinder allein, auch die Feh-
lec der Väter verdienen unter Mitleid und unsere

Verzeihung — Er will annehmen.

F orne rod ist gleicher Meinung, nur die ei-

genllich Schuldigen soll die Strenge ber Gesetzen

treffen; nicht die Kinder allein, aucy die Bäter, die

Weiber, alle Irregeführten verdienen Mitleid; die

Anstifter dieser Unruhen, die Priester, die Em.usso-
nairen von Pitt, die sich hinter den. Vorhange ver-

bergen, verdienen alle keine Schonungen; er wäre

aber sehr bereit die Resolution anzunehmen,
^

nur
scheint ihm die Verpflichtung welche die Nation über-

nimmt, für die Kinder der Gebliebenen zu sorgen,

zu unbestimmt und vielleicht zu weitsührend; darum

träge er auf eine Kommission an. -- Man bemerkt

ihm, daß die Zahl dieser Kinder sogroß nicht ist ^
und er fügt sich auch zur Annahme. Augustin!
glaubt cincn beträchtlichen Fehler wahrzunehmen, >n-

dem der Beschluß ^wey Kantonssiatlhalter nut M
men nennt, die übrigen aber nicht; er hätte auch

gewünscht, daß die Resolution Rüksichl ans tue

glüklichen Einwohner von Sitten und vom Canton

WalliS genommen hätte.— Der Beschluß wird bey-

nahe eiumülhig angenommen.

Der Präsident Usteri schließt die Sitzung "ist

einer Rede (*) deren Druck und Einrükung ins Pro

tokol, unter Beyfallklatschen und dem Ausruf, e

lebe die Freyheit! es lebe die Republik! beschlosst

wird.

Sie ist bereits abgedrukt im >47 St. des Republikaners
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